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ErklŠrung

Richtigkeits- und VollstŠndigkeitserklŠrung
Die Prospektverantwortliche erklŠrt, dass ihres Wissens nach 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die in diesem Prospekt 
gemachten Angaben richtig und keine wesentlichen UmstŠnde 
ausgelassen sind.

Die …KORENTA AG ist fŸr den Inhalt des Verkaufsprospektes 
verantwortlich. Sie ist Anbieterin der Beteiligung und Prospekt- 
verantwortliche.

Sitz der Anbieterin
…KORENTA AG
Kornkamp 2
26605 Aurich

Telefon: 04941 60497-0
Telefax: 04941 60497-23
E-Mail: info@oekorenta.de
www.oekorenta.de

Datum der Prospektaufstellung: 
09.02.2011

…KORENTA AG

Tjark Goldenstein      
(Vorstandsvorsitzender der …KORENTA AG)   
 

Gerold Schmidt
(Vorstand der …KORENTA AG)   
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Solide und transparent konzipiert 

Anleger werden Stromproduzenten  

Kapital breit gestreut   

Keine Chance fŸr ãKinderkrankheitenÒ  

Umfassendes QualitŠtsmanagement   

Im Einkauf liegt der Gewinn  

Gute zusŠtzliche Chancen   

Rechtssicherheit durch deutsche Gesetzgebung

ãCarbon footprintÒ reduzieren  

Klar deÞnierte Investitionskriterien  

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung
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Sind Sie mit uns der Meinung, dass wir alle 
etwas fŸr eine intakte Umwelt mit aus-
reichenden Ressourcen, sauberer Luft und 
gesundem Klima tun kšnnen? Dann ist die 
Zukunft bei Ihnen in den richtigen HŠnden. 

Mit dem …KORENTA Neue Energien VI kann 
ihr Geld dort etwas bewegen, wo es sich 
fŸr Sie und die Umwelt lohnt. 

Wir wissen, dass die Erneuerbaren Energien 
zu den effektivsten Klimaschutzinstrumenten 
Ÿberhaupt gehšren Ð und sie sind ein wich-
tiger Motor fŸr die deutsche Wirtschaft.

Lernen Sie das aktuelle Angebot ã…KORENTA 
Neue Energien VIÒ aus unserer erfolgreichen 
Fondsserie kennen und nutzen Sie schon 
bald die lukrativen Mšglichkeiten der  
Erneuerbaren Energien. 

Wir bieten Ihnen auf den folgenden  
Seiten 10 Gute GrŸnde Ð und mehrÉ

Herzlichst 

Ihre …KORENTA

Tjark Goldenstein
Vorstandsvorsitzender 
der …KORENTA AG

Gerold Schmidt
Vorstand 
der …KORENTA AG

Vorwort
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und transparent konzipiert

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung
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Alle Fonds der !KORENTA entsprechen 
der Philosophie unseres Hauses, in der 
die Anleger im Mittelpunkt stehen. Sie 
sind faire und transparente Konzepte.

Transparenz verstehen wir als P#icht 
gegen$ber den Anlegern. Aus diesem 
Grund ver%&entlicht die !KORENTA 
eine j'hrliche Leistungsbilanz, die von 
einem unabh'ngigen Wirtschaftspr$-
fer testiert wird.

¹Die Interessen der Anleger 

verp¯ichten uns zu einem 

H"chstmaû an Professionalit#t, 

Gewissenhaftigkeit und Fleiû.ª
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Investitionsgegenstand

Beteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuer-
baren Energien mit Betriebsstandorten in Deutschland oder im eu-
ropŠischen Ausland. Technologien, deren VergŸtungen nach dem 
EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt sind. Erwerb von 
Zweitmarktanteilen (Minderheitsbeteiligungen) oder Mehrheitsbeteili-
gungen bis zu 100 Prozent.

Fondsvolumen/Investition
Bis zu 16 Mio. Euro zuzŸglich 5 % Agio (Mehreinwerbung auf bis zu 20 
Mio. Euro zzgl. 5 % Agio mšglich)

Finanzierungsart Reiner Eigenkapitalfonds

Laufzeit ca. 11 Jahre 2011-2022

Mindestbeteiligung/StŸckelung 10.000 Euro/1.000 Euro

Beginn/Ende der Zeichnungsfrist
Geplant MŠrz 2011/spŠtestens 31.12.2011 mit zweimaliger VerlŠnge-
rungsoption um jeweils 6 Monate bis zum 31.12.2012

FrŸhzeichnerbonus (Prognose)
5% bei Beitritt bis 30.06.2011
3% bei Beitritt bis 30.11.2011

Gesamtauszahlung (Prognose) 201 % inkl. RŸckfŸhrung des eingesetzten Kapitals

Mittelverwendungskontrolle
Erfolgt durch SW Unitax GmbH, Steuerberatungsgesellschaft,  
Heinrichstra§e 155, 40239 DŸsseldorf

Beiratsfunktion

Wird erfŸllt durch einen initialen Beirat, der bis zur Wahl durch die 
Gesellschafterversammlung des Fonds besteht:

Andreas Roth
Jšrg von Nostitz-Wallwitz
Dr. Christoph Ludz

Kapitel 1  Das Angebot im †berblick
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Beteiligungsangebot

Das vorliegende Angebot ermšglicht Anlegern die Betei-
ligung an der …KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. 
KG (nachfolgend auch ãFondsgesellschaftÒ oder ãder FondsÒ 
genannt). Anleger beteiligen sich mittelbar Ÿber die SG-Treu-
hand GmbH als Treugeber am Emissionskapital der Fonds-
gesellschaft. Der als Blind Pool konzipierte Fonds ist eine 
Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht. Er erwirbt, 
verwaltet und verwertet Anteile an Gesellschaften, die Ener-
gieerzeugungsanlagen zur Nutzung regenerativer Ressour-
cen betreiben (Anlageobjekte).

Dabei handelt es sich um:
 �„ Zweitmarktanteile (Minderheitsbeteiligungen) an beste-

henden Publikumsfonds 
 �„ oder Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu einhundert Pro-

zent an Beteiligungsgesellschaften 
die in Betrieb beÞndliche Energieanlagen betreiben. Entspre-
chend der Marktsituation wird der Investitionsfokus auf den 
Technologien Wind-, Bio- und Solarenergie liegen.

Deutschland/EuropŠisches Ausland
Voraussetzung fŸr den Erwerb ist, dass es sich bei den An-
lageobjekten, in die der Fonds investiert, um Gesellschaften 
deutschen Rechts handelt und die Standorte der Energiean-
lagen in Deutschland oder im europŠischen Ausland liegen.
Neben der allgemeinen Rechtssicherheit soll dadurch sicher-
gestellt sein, dass die VergŸtung fŸr den erzeugten Strom 
nach dem Erneuerbare Energien Gesetz oder nach vergleich-
baren europŠischen gesetzlichen Bedingungen garantiert ist.

Bereits laufende Energieanlagen 
Planungssicherheit ergibt sich daraus, dass auf der Basis der 
Investitionskriterien nur in Gesellschaften mit bereits lau-
fenden Energieanlagen investiert wird. Diese verfŸgen Ÿber 
eine Ertragshistorie, die eine zuverlŠssige Grundlage fŸr die 
Prognosen liefert. Au§erdem sind bei Anlagen, die bereits im 
Betrieb sind, alle mšglichen Risiken ausgeschlossen, die bei 
der Errichtung und der Inbetriebnahme entstehen kšnnen.

QualitŠtscheck …KORENTA
Alle Anlageobjekte mŸssen den umfangreichen Check im 
Rahmen des …KORENTA QualitŠtsmanagements (s. S. 36 f.) 
positiv durchlaufen haben. Diesem entsprechend, setzt der 
Fonds nur auf solide Projektpartner. Dies gilt fŸr die Projek-
tierung der Energieanlagen, den technischen und kaufmŠn-
nischen Betrieb sowie die Konzeption der Publikumsfonds, 
von denen Zweitmarktanteile erworben werden.

Investitionen in Windenergie
Im Bereich der Windenergie setzt der Fonds auf Windparks 
namhafter Hersteller. In die Auswahl kommen nur solche 
Parks, die das Bewertungssystem der …KORENTA positiv 
durchlaufen haben.

Investition in Bioenergie
Unter dem Begriff Bioenergie sind verschiedene Technolo-
gien erfolgreich: Kraftwerke, die aus biogenen festen Brenn-
stoffen (z. B. Holz), biogenen ßŸssigen Brennstoffen (z. B. 
Pßanzenšl) oder biogenen gasfšrmigen Brennstoffen (Bio-
gas) Energie erzeugen. FŸr den …KORENTA Neue Energien 
VI sind alle ausgereiften Technologien interessant, vorausge-
setzt auch hier, dass sie durch gesetzliche VergŸtungsrege-
lungen abgesichert sind. 

Investition in Solarenergie
BezŸglich der Sonnenenergie investiert der Fonds in die Pho-
tovoltaik, ob auf DachßŠchen, an Fassaden oder auf FreißŠ-
chen. Ma§geblich ist auch hier die gesetzlich abgesicherte 
VergŸtung fŸr den erzeugten Strom.

GŸnstiges Marktumfeld
Der …KORENTA Neue Energien VI verfŸgt Ÿber ein Marktum-
feld mit Šu§erst gŸnstigen Bedingungen. Die Erneuerbaren  
Energien sind eine Industrie, die fŸr die allgemeine Wirtschafts- 
entwicklung immer wichtiger wird. Sie verfŸgt Ÿber hohe 
Wachstumsraten und stetig steigende BeschŠftigtenzahlen. 

Nachhaltigkeitsexperte als Initiator
Die …KORENTA AG gehšrt zu den Pionieren im Bereich der 
nachhaltigen Kapitalanlagen. Mit einer zwšlfjŠhrigen Erfah-
rung gilt sie als Expertin fŸr die Erneuerbaren Energien und 
ethisch-škologische Anlagestrategien. Seit 2005 emittiert sie 
erfolgreich geschlossene Fonds (s. auch S. 38 f.). Die …KO- 
RENTA AG ist als GrŸndungskommanditistin mit einer Einlage 
von 10.000 Euro am …KORENTA Neue Energien VI beteiligt.

Fondsvolumen und Platzierungsgarantie
Auf Basis des Gesellschaftsvertrages kann das geplante Kom-
manditkapital des …KORENTA Neue Energien VI von bis zu 
16 Mio. Euro zuzŸglich 5 Prozent Agio auf bis zu insgesamt 20 
Mio. Euro zuzŸglich Agio erhšht werden (ãMehreinwerbungÒ). 
Die komprimierte Darstellung (s. S. 13) sowie der ausfŸhrliche 
Investitions- und Finanzierungsplan (S. 46) basieren auf einem 
Kommanditkapital von 16 Mio. Euro zuzŸglich Agio. Der 
Fonds Þnanziert den Anteilserwerb an den Anlageobjekten 
ausschlie§lich aus seinen Eigenmitteln. Er nimmt kein Fremd-
kapital auf. Das Mindestvolumen des Fonds betrŠgt 4 Mio. 
Euro zuzŸglich Agio. Sollte es wŠhrend der Zeichnungsfrist 
nicht erreicht werden, wird die SG-Finanz GmbH das fehlende 
Kommanditkapital Ÿbernehmen (ãPlatzierungsgarantieÒ). 

Zeichnungsfrist
Die Zeichnungsfrist beginnt einen Tag nach Veršffentli- 
chung des Verkaufsprospektes und lŠuft plamŠ§ig bis zum  
31.12.2011. Die GeschŠftsfŸhrung der Fondsgesellschaft 
kann die Zeichnungsfrist zu einem frŸheren Zeitpunkt been-
den, wenn das geplante Fondsvolumen vorzeitig eingewor-
ben wurde. Zudem kann sie die Zeichnungsfrist zweimal um 
6 Monate, also lŠngstens bis zum 31.12.2012, verlŠngern.
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Mindestbeteiligung/Einzahlung
Die Mindestbeteiligung betrŠgt 10.000 Euro zuzŸglich 5 Pro-
zent Agio. Hšhere BetrŠge mŸssen durch 1.000 ohne Rest 
teilbar sein. Die Einzahlung hat unverzŸglich nach Mitteilung 
Ÿber die Annahme der BeitrittserklŠrung durch †berweisung 
auf das Treuhandkonto der Mittelverwendungskontrolleurin 
zu erfolgen.

Dauer der Fondsgesellschaft
Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.12.2022 befri-
stet. Die Anleger kšnnen die Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft bis zum Ende der Laufzeit nicht ordentlich kŸndigen. 
Der Fonds kann Ÿber die feste Laufzeit hinaus bestehen blei-
ben, sofern die Anleger seine FortfŸhrung mit qualiÞzierter 
Mehrheit beschlie§en. 

Auszahlungsprognose
Der …KORENTA Neue Energien VI ist ein chancenreiches In-
vestment. Ab dem vierten Jahr der Fondslaufzeit sind jŠhr-
liche Auszahlungen vorgesehen: beginnend mit bis zu 6 Pro-
zent p.a. im Jahr 2014 bis zu 35 Prozent p.a. im Jahr 2022, 
jeweils bezogen auf die Kapitaleinlage des Anlegers. WŠh-
rend der Fondslaufzeit sind Auszahlungen in Hšhe von ins-
gesamt 201 Prozent zuzŸglich der FrŸhzeichnerboni geplant. 
Darin ist sowohl die RŸckfŸhrung des eingesetzten Kapitals 
enthalten als auch ein prognostizierter VerŠu§erungserlšs fŸr 
die Anteile an den Beteiligungsgesellschaften, die am Ende 
der Fondslaufzeit noch im Bestand sind. Bezogen auf die 
geplante AusschŸttungsphase des Fonds ist dies eine durch-
schnittliche Auszahlung von ca. 9 Prozent p.a. vor Steuern 
auf die ursprŸnglich geleistete Kapitaleinlage des Anlegers 
unter BerŸcksichtigung des geplanten Ergebnisses der Liqui-
dationsphase. 

FrŸhzeichnerbonus
Kommanditisten, die bis zum 30.06.2011 dem Fonds bei-
treten, erhalten einen FrŸhzeichnerbonus von 5 Prozent auf 
das gezeichnete Kapital. Kommanditisten, die danach bis 
zum 30.11.2011 dem Fonds beitreten, erhalten einen FrŸh-

zeichnerbonus von 3 Prozent. Die Sonderauszahlung erfolgt 
als Vorzugsverteilung zusŠtzlich zu der ersten beschlossenen 
Auszahlungsquote, geplant im Jahr 2014.

Sicherheitsfaktoren
Ein Engagement in geschlossene Fonds und damit auch das 
in den …KORENTA Neue Energien VI ist eine unternehme-
rische Beteiligung, deren tatsŠchliche Entwicklung nicht vor-
hersehbar ist. Dieses Beteiligungsangebot richtet sich somit 
an Anleger, die unternehmerisch investieren mšchten, dies 
jedoch mit einer angemessenen DiversiÞkation verbinden 
wollen.

GegenŸber einer Erstmarktinvestition in Erneuerbare Ener-
gien verfŸgt der …KORENTA Neue Energien VI zum Beispiel 
Ÿber folgende Sicherheitsaspekte:

 �„ DiversiÞkation durch breit angelegtes Portfolio von An-
teilen an verschiedenen Gesellschaften, die Energieerzeu-
gungsanlagen betreiben

 �„  Investition in einen etablierten Wachstumsmarkt
 �„  Konzeption als Eigenkapitalfonds

Investition und Management
Die tg Beteiligungsgesellschaft mbH Ÿbernimmt als ge-
schŠftsfŸhrende KomplementŠrin das Management der 
Fondsgesellschaft. In der Investitionsphase, das hei§t bei der 
Auswahl und der Bewertung der Anteile an den Gesellschaf-
ten, die Energieerzeugungsanlagen betreiben, wird sie von 
der …KORENTA Service GmbH unterstŸtzt. FŸr die Investition 
stehen nach Zahlung der Emissionskosten bei Vollplatzierung 

(ohne Mehreinwerbung) 13,6 Mio. Euro als Investitionskapi-
tal (Nettoeinnahme) zur VerfŸgung. Die laufenden Verwal-
tungskosten betragen dann jŠhrlich rund 205.000 Euro.
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Beirat
Die Entscheidungen Ÿber die Portfoliostruktur des …KORENTA 
Neue Energien VI werden von einem unabhŠngigen Beirat 
begleitet. 

Steuerliche Grundlagen
Die Fondsgesellschaft ist aufgrund ihrer Gesellschaftsstruktur 
gewerblich geprŠgt. Die Anleger erzielen EinkŸnfte aus Ge-
werbebetrieb. Eine umfassende Darstellung der steuerlichen 
Bedingungen ist im Kapitel ãSteuerliche GrundlagenÒ dieses 
Prospektes (s. S. 66 ff.) zu Þnden.

Haftung/Nachschusspßicht
Die persšnliche Haftung der Anleger (Treugeber und Kom-
manditisten) ist durch die Rechtsform der Kommanditge-
sellschaft auf Ihre jeweilige Hafteinlage begrenzt. Die ge-
setzliche Haftung erlischt mit Einzahlung der Hafteinlage 
(Haftsumme), ¤¤ 171 ff. HGB. Die Kommanditisten werden 
mit einer Haftsumme von 10 Prozent ihrer Kapitaleinlage in 
das Handelsregister eingetragen. Werden die Kapitalkonten 
der Anleger durch Entnahmen (Auszahlungen) unter die 
Haftsumme gemindert, so lebt die Au§enhaftung gegen-
Ÿber GlŠubigern der Gesellschaft bis zur Hšhe der Haftsum-
me wieder auf (¤ 172 Abs. 4 i. V. m. ¤ 171 Abs. 1 HGB). 
Es besteht im †brigen keine Nachschusspßicht. Einzelheiten 
hierzu sind in dem Kapitel ãRechtliche GrundlagenÒ (S. 56 ff.) 
dargestellt.

Rechte der Vermšgensanlage
Die mit der Beteiligung an der Vermšgensanlage verbun-
denen Rechte, insbesondere KŸndigungs- und †bertra-
gungsrechte sowie Mitwirkungs- und Kontrollrechte sind in 
dem Kapitel ãRechtliche GrundlagenÒ (s. S. 59 f.) detailliert 
beschrieben. Die Gesellschafter haben bei der Abstimmung 
in der Gesellschafterversammlung je 1.000 Euro Kapitalein-
lage je eine Stimme, wobei das Stimmrecht unabhŠngig von 
der Hšhe der Kapitaleinlage auf maximal 20 Prozent bezo- 

Anlegerkreis
Das Angebot richtet sich vorrangig an natŸrliche Personen, 
die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschrŠnkt steu-
erpßichtig sind und die Beteiligung in ihrem Privatvermšgen 
halten. Sofern der Anleger nicht dem vorgenannten Perso-
nenkreis zugehšrig ist, sollte er beachten, dass hinsichtlich 
der zu erwartenden Auszahlungen fŸr ihn andere steuerliche 
Betrachtungen erforderlich werden.

Der Anleger sollte Ÿber einen langfristigen Anlagehorizont 
bis mindestens 2022 verfŸgen und gegebenenfalls den Total-
verlust der Anlage verkraften kšnnen (ausfŸhrlich ÒRisiken 
der BeteiligungÒ S. 16 ff.). Das Angebot ist nicht geeignet 
fŸr Anleger, die eine Kapitalanlage mit fester Verzinsung 
oder einem bereits heute feststehenden RŸckzahlungsbetrag 
zu einem festen RŸckzahlungstermin suchen oder eventuell 
kurzfristig Ÿber ihre Einlage verfŸgen mŸssen. Die angebote-
ne unternehmerische Beteiligung sollte lediglich der Beimi-
schung zu den sonstigen Vermšgensanlagen des Anlegers 
dienen.

Prospekt
Die Darstellung in diesem Prospekt orientiert sich an dem 
vom Institut der WirtschaftsprŸfer in Deutschland e.V. (IDW) 
herausgegebenen Standard Ÿber die ãGrundsŠtze ord-
nungsgemŠ§er Beurteilung von Verkaufsprospekten Ÿber 
šffentlich angebotene Vermšgensanlagen in der Fassung 
vom 18.05.2006 (IDW S4)Ò sowie an der ãVerordnung Ÿber 
Vermšgensanlagen-VerkaufsprospekteÒ vom 16.12.2004. 
Der Prospekt berŸcksichtigt die Fakten bis zum Datum der 
Prospektaufstellung.

Der Vermittler, der dem Anleger dieses Beteiligungsan-
gebot vorgestellt hat, erhŠlt bei seinem wirksamen Bei-
tritt das Agio sowie einen Teil der Eigenkapitalvermitt-
lungsprovision.

gen auf das Kommanditkapital begrenzt ist.

    

A. Mittelherkunft Euro in % exkl. Agio in % inkl. Agio

Anschaffungskosten

1. Gezeichnetes Kapital der GrŸndungskommanditistin 10.000 0,06 0,06

2. Einzuwerbendes Kommanditkapital 15.990.000 99,94 95,18

3. Agio 5 % 799.500 5,00 4,76

Summe 16.799.500 105,00 100,00

B. Mittelverwendung

4. Anschaffungskosten 13.600.000 85,00 80,95

5. Emissionskosten 2.849.500 17,81 16,97

6. LiquiditŠtsreserve 350.000 2,19 2,08

Summe 16.799.500 105,00 100,00
  

Komprimierte Darstellung der Mittelherkunft und -ve rwendung (Prognose)

DAS ANGEBOT IM †BERBLICK
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Der Energiemarkt bietet ein hohes Maû an  
Stabilit't und Sicherheit. Dies wird schon deutlich,  
betrachtet man allein die stetig steigenden 
Ums'tze und Gewinne der Energieversorger.

Verg tung"nach"EEG"garantiert
Durch das Erneuerbare Energien Gesetz sind die  
Energieversorger verp#ichtet, die regenerativ 
erzeugte Energie zu einem festen Preis  
abzunehmen. F$r die Energieproduzenten 
ist das von groûem Vorteil, denn es regelt 
die Einnahmen. Auûerdem sind die Energie-
versorger besonders solvente Abnehmer.

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist seit 
Jahren politischer Konsens in Deutschland. Wind-
energie ( Co. sollen soweit ausgebaut werden, 

dass sie bis 2050 die H'lfte der Energie stellen.

2.

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung
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"Energiepreise"steigen"stetig."
"""""Wer"selbst""Energieerzeuger"wird,""nutzt""diese"Entwicklung."

» Perspektivisch betrachtet, ist die Nutzung regenerativer   
Quellen  die  einzige vern"nftige und nachhaltige Form  
der Energieerzeugung. «



16 Kapitel 2  Risiken der Beteiligung

Allgemeines

Eine Beteiligung an der …KORENTA Neue Energien VI GmbH 
& Co. KG ist ein unternehmerisches Engagement und mit 
einer Reihe von Risiken verbunden. Anleger sollten bei der 
Entscheidung Ÿber die Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
die nachstehenden Risikohinweise Ÿber die wesentlichen 
tatsŠchlichen und rechtlichen Risiken unbedingt beachten, 
alle anderen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen 
sorgfŠltig prŸfen und eine Anlageentscheidung nicht ohne 
ihre BerŸcksichtigung treffen.

ZusŠtzliche Risiken kšnnen sich aus den persšnlichen Um-
stŠnden des Anlegers ergeben, die durch seine individuelle 
Situation bedingt sind. Diese kann von der Fondsgesellschaft 
naturgemŠ§ nicht beurteilt werden. Jedem Anleger wird des-
halb ausdrŸcklich empfohlen, selbst alle Risiken eingehend 
zu prŸfen und sich, soweit erforderlich, fachkundigen Rat 
einzuholen, bevor er sich an der Fondsgesellschaft beteiligt.

Zu unterscheiden sind die Risiken auf der Ebene der Fonds-
gesellschaft von den Risiken auf der Ebene der diversen Be-
teiligungsgesellschaften, von denen die Fondsgesellschaft 
kŸnftig Anteile erwirbt.

Bei den dargestellten Risiken handelt es sich, soweit nicht im 
Einzelnen etwas anderes genannt ist, um Risiken, die zu einer 
schlechteren als der prognostizierten Entwicklung der Fonds-
gesellschaft fŸhren kšnnen, so dass sich die prognostizierte 
Auszahlung an die Anleger verringern kann (ãprognosege-
fŠhrdende RisikenÒ).

Einigen der nachfolgend dargestellten Risiken kommt zusŠtz-
lich die Bedeutung zu, dass ihr Eintritt entweder dazu fŸhrt, 
dass die gesamte Vermšgensanlage gefŠhrdet wird und es 
zu einem teilweisen oder vollstŠndigen Verlust des vom An-
leger investierten Kapitals kommt (ãanlagegefŠhrdende Ri-
sikenÒ), oder dass Ÿberdies auch das weitere Vermšgen des 
Anlegers gefŠhrdet wird (ãanlegergefŠhrdende RisikenÒ).

Es ist mšglich, dass hier genannte Risiken gehŠuft auftreten 
und dass Risiken sich gegenseitig verstŠrken.

UnternehmensbeteiligungÐTotalverlustrisiko
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft in der Rechtsform 
einer Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) stellt eine 
Gesellschaftsbeteiligung mit unternehmerischen Risiken 
dar. Der Anleger ist als Mitunternehmer langfristig bis min-
destens zum 31.12.2022 anteilig am Betriebsergebnis und 
Vermšgen der Fondsgesellschaft beteiligt. Er wird Unter-
nehmer in der regenerativen Stromwirtschaft und nimmt 
an zahlreichen vorhersehbaren und nicht vorhersehbaren, 
schwer einzuschŠtzenden und damit nicht berechenbaren 

wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken teil, 
die auch durch unerwartete Ereignisse beeinßusst werden 
kšnnen. Sollten sich die Investitionen in Gesellschaften, an 
denen sich die Fondsgesellschaft beteiligen wird, nicht er-
wartungsgemŠ§ entwickeln, kann es dazu kommen, dass 
diese nicht in der Lage sind, die jeweiligen Kapitaleinlagen 
der Fondsgesellschaft zurŸckzuzahlen. Die Fondsgesellschaft 
kann ihrerseits nur die ErtrŠge an ihre Anleger auszahlen, die 
von den Beteiligungsgesellschaften und deren Energieerzeu-
gungsanlagen erwirtschaftet werden.

Der Eintritt eines oder mehrerer Risiken kann das Erreichen der 
geplanten Werte, insbesondere der Auszahlungen, gefŠhr-
den oder unmšglich machen. Mitunternehmerische Beteili-
gungen sind also keineswegs mit mŸndelsicheren oder fest-
verzinslichen Geldanlagen vergleichbar. GewŠhrleistungen 
hinsichtlich Ertrag oder RŸckzahlung der Vermšgensanlage 
existieren nicht. Es sollten sich daher nur risikobewusste An-
leger beteiligen, die aufgrund ihrer Einkommens- oder Ver-
mšgenssituation sogar den Totalverlust der Kapitalanlage 
wirtschaftlich verkraften kšnnen. Dass den Anleger maximal 
treffende Risiko umfasst den Totalverlust seiner Einlage 
nebst Agio einschlie§lich nicht ausgezahlter Gewinne sowie 
die RŸckzahlung erhaltener AusschŸttungen und drohende 
Steuerzahlungen. Im Falle der FremdÞnanzierung der Beteili-
gung durch den Anleger besteht das zusŠtzliche Risiko, dass 
beim Ausbleiben der prognostizierten Auszahlungen oder 
bei Insolvenz der Fondsgesellschaft die Zins- und Tilgungslei-
stungen des Kredits nicht aus den Zahlungen der Fondsge-
sellschaft gedeckt werden kšnnen, sondern vollstŠndig aus 
eigenen Mitteln des Anlegers zu erfolgen haben. Dies kann 
bis zur Privatinsolvenz des Anlegers fŸhren (anlegergefŠhr-
dendes Risiko).

Wirtschaftlichkeitsprognose
Die Prognosen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen beru-
hen auf dem Erkenntnisstand bis zum Datum der Prospekt-
aufstellung. Ihr liegen Annahmen Ÿber kŸnftige Aufwen-
dungen und ErtrŠge zugrunde. Die prognostizierten Werte 
kšnnen von den tatsŠchlichen Werten in ihrer Hšhe abwei-
chen. Aufgrund nicht vorhersehbarer UmstŠnde kann es zu 
VerŠnderungen der wirtschaftlichen Lage der Fondsgesell-
schaft kommen. So ist zu berŸcksichtigen, dass verŠnderte 
Marktstrukturen und Wettbewerbssituationen gegebenen-
falls einen erheblichen Anpassungsaufwand verursachen 
kšnnen und hierdurch der kŸnftige wirtschaftliche Erfolg der 
Beteiligung negativ beeinßusst werden kann (prognosege-
fŠhrdende Risiken).

Die Hšhe der Einnahmen, die die Gesellschaften, an denen 
sich die Fondsgesellschaft kŸnftig beteiligt, aus den Ener-
gieerzeugungsanlagen letztlich erzielen werden, kann nicht 
garantiert werden. Es besteht die Gefahr, dass keine oder 
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nur verminderte Gewinnauszahlungen auf die Kapitaleinlage 
der Anleger geleistet werden kšnnen (prognosegefŠhrdende 
Risiken). 

Das Ausscheiden von Anlegern aufgrund gesetzlicher oder 
vertraglicher KŸndigungsrechte kann negative Auswirkungen 
auf die LiquiditŠts- und Ertragssituation der Fondsgesellschaft 
haben, da diese dem Ausscheidenden ein Auseinanderset-
zungsguthaben schuldet. StŸnde den Anlegern in einem 
nicht vorgesehenen Umfang ein vorzeitiges KŸndigungsrecht 
zu, muss mšglicherweise Fremdkapital aufgenommen wer-
den, um den dadurch bedingten LiquiditŠtsabßuss auszuglei-
chen. Ist dies nicht oder nicht in dem erforderlichen Umfang 
mšglich, so mŸssen die Ausscheidenden vorŸbergehend, im 
ungŸnstigsten Fall auch dauerhaft, auf die  Auszahlung des 
Auseinandersetzungsguthabens ganz oder zum Teil verzich-
ten. Zudem hŠtte dies auch fŸr die verbleibenden Anleger 
negative Auswirkungen auf den Anlageerfolg (prognosege-
fŠhrdendes Risiko).

Abweichungen von der Wirtschaftlichkeitsprognose kšnnen 
sich bei besonders ungŸnstigem Verlauf anlagegefŠhrdend 
fŸr den Anleger auswirken.

Fondskonzept
Der …KORENTA Neue Energien VI ist ein Unternehmen, das 
in das Spektrum von Beteiligungen aus dem Segment der 
Erneuerbaren Energien investiert. Es gibt bislang keine lang-
fristigen Erfahrungswerte, die den Unternehmenserfolg der-
artiger Fondsgesellschaften dokumentieren. Der Handel mit 
Zweitmarktanteilen von Publikumsfonds ist generell erst seit 
einigen Jahren an ausgesuchten BšrsenplŠtzen mšglich oder 
er erfolgt auf den Handelsplattformen einiger EmissionshŠu-
ser. Insgesamt ist dieser Markt vergleichsweise intransparent. 
Bereits geringe UmsŠtze kšnnen zu hohen Preisschwan-
kungen fŸhren, so dass eine marktgerechte Beurteilung in 
Frage kommender Unternehmensbeteiligungen nur schwer 
mšglich ist. FŸr das Fondsmanagement ergibt sich daraus 
das Problem, attraktive Beteiligungen zu Þnden, welche ei-
nerseits gŸnstige Einstiegspreise bieten und gleichzeitig hohe 
RŸckßŸsse erwarten lassen. Hier besteht das Risiko des Er-
werbs unwirtschaftlicher Unternehmensbeteiligungen mit 
negativen Auswirkungen fŸr die Kapitaleinlage der Anleger 
(anlagegefŠhrdende Risiken).

Quellenangaben
In diesem Prospekt wurden insbesondere bei der Darstellung 
der Anlageziele und Anlagepolitik auch Angaben von Dritten 
verwendet. Sie sind entsprechend kenntlich gemacht wor-
den und wurden weder von der Anbieterin noch von der 
Fondsgesellschaft ŸberprŸft; sie nehmen jedoch an, dass die-
se Quellenangaben korrekt sind. Es besteht das Risiko, dass 
die von Dritten Ÿbernommenen Angaben zum Teil oder in 

GŠnze unrichtig, unvollstŠndig oder in dem gebrauchten Zu-
sammenhang irrefŸhrend sind. Entsprechend besteht das Ri-
siko, dass eine mšgliche Unrichtigkeit oder UnvollstŠndigkeit 
der Daten negative Auswirkungen auf die Beteiligung des 
Anlegers haben kann (prognosegefŠhrdendes Risiko).

EingeschrŠnkte Handelbarkeit der Anteile  
(FungibilitŠt)
Die Beteiligung an der …KORENTA Neue Energien VI ist ein 
langfristiges unternehmerisches Engagement mit einer vor-
gesehenen Mindestbindung bis in das Jahr 2022. Im Ge-
gensatz zu Wertpapierbšrsen existiert bundesweit kein ein-
heitlicher, staatlich kontrollierter Zweitmarkt fŸr Anteile an 
geschlossenen Fonds. Falls Anleger ihren Anteil verkaufen 
wollen, ist zu berŸcksichtigen, dass sie ihre Beteiligung nicht 
oder nur zu einem geringeren Verkaufspreis verŠu§ern kšn-
nen. Neben etwaigen Kosten einer Lšschung im Handelsre-
gister und Notarkosten kšnnen hierbei eventuell zusŠtzliche 
Vermittlungskosten zu zahlen sein. Im Falle einer Anteils- 
Þnanzierung kšnnten VorfŠlligkeitsentschŠdigungen anfallen. 
Dies kšnnte nachteilige Auswirkungen auf den wirtschaftli-
chen Erfolg der Kapitalanlage des einzelnen Anlegers haben 
(anlagegefŠhrdendes Risiko).

Persšnliche AnteilsÞnanzierung
Eine AnteilsÞnanzierung durch den Anleger erhšht das Risi-
ko der Beteiligung erheblich. Erfolgt der Anteilserwerb durch 
einen vom Anleger aufgenommenen Kredit, so besteht 
das zusŠtzliche Risiko, dass beim Ausbleiben der prognos-
tizierten Auszahlungen oder bei Insolvenz der Fondsgesell-
schaft die Zins- und Tilgungsleistung des Kredites nicht aus 
den Auszahlungen gedeckt werden, sondern vollstŠndig aus 
eigenen Mitteln des Anlegers zu erfolgen hat. Da Auszah-
lungen der Fondsgesellschaft nicht garantiert sind, sondern 
nur Annahmen darstellen, sollten sie nicht Gegenstand der 
Finanzierungsplanung des Anlegers sein. Bei teilweiser oder 
vollstŠndiger FremdÞnanzierung der Kapitaleinlage eines An-
legers besteht au§erdem das Risiko steuerlicher Nachteile 
(Problem der Gewinnerzielungsabsicht des Anlegers wegen 
Sonderbetriebsausgaben durch Zinsaufwand). FŸr den Fall 
der AnteilsÞnanzierung sollte daher vorab unbedingt der Rat 
eines sachkundigen Beraters eingeholt werden (anlegerge-
fŠhrdendes Risiko).

Platzierungsgarantie und Liquidation der Fonds-
gesellschaft
Sollten bis zum Ende der Zeichnungsfrist nicht genŸgend Ka-
pitaleinlagen von Anlegern eingeworben werden kšnnen, so 
dass das Mindestfondsvolumen von 4 Mio. Euro zuzŸglich 
Agio nicht erreicht wird, wird die SG-Finanz GmbH den Fehl-
betrag Ÿbernehmen (Platzierungsgarantie). Es besteht das Ri-
siko, dass sie Þnanziell hierzu nicht in der Lage ist. In diesem 
Fall stŸnde kein ausreichendes Eigenkapital zur Investition in 
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Unternehmensbeteiligungen zur VerfŸgung, so dass die Ge-
schŠftsfŸhrung der Fondsgesellschaft gezwungen wŠre, den 
Fonds zu liquidieren. Sollte zu einem spŠteren Zeitpunkt aus 
anderen GrŸnden eine Liquidation der Gesellschaft erforder-
lich werden, ist hierfŸr ebenfalls allein die Fondsgesellschaft 
verantwortlich (anlagegefŠhrdendes Risiko).

Eine Garantie oder Verpßichtung, wonach Anleger im Falle 
einer RŸckabwicklung Anspruch auf die vollstŠndige RŸck-
zahlung der eingezahlten BetrŠge haben, bestehen nicht.

Im Falle der Liquidation kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass bereits erworbene Unternehmensbeteiligungen Ÿber-
haupt nicht oder nur mit deutlichen PreisabschlŠgen wie-
der verŠu§ert werden kšnnen. Dann sind, selbst wenn die 
Fondsgesellschaft bis dahin noch keine Einnahmen erzielt 
hat, die Emissionskosten, die bis dahin aufgewandten Inves-
titionskosten sowie die laufenden Kosten ausschlie§lich von 
der Fondsgesellschaft zu tragen. Dies hŠtte zur Folge, dass 
das Gesellschaftsvermšgen nach Begleichung von Verbind-
lichkeiten unter den Anlegern entsprechend der erbrachten 
Kapitaleinlagen aufgeteilt wird. Es besteht in einem solchen 
Fall das Risiko, dass das verteilungsfŠhige Vermšgen der Ge-
sellschaft nicht ausreicht, den Anlegern ihre geleisteten Ein-
lagen in voller Hšhe zurŸckzuzahlen. Bei besonders ungŸn-
stigem Verlauf kann sich dies anlagegefŠhrdend auswirken 
und zum Totalverlust der Kapitaleinlage fŸhren.

Einlageverpßichtung und Haftung
Der Anleger schuldet der Fondsgesellschaft die vereinbarte 
Einlage nebst Agio. Die persšnliche Haftung der Anleger 
lebt, zumindest mittelbar Ÿber die Treuhandkommanditistin, 
gem. ¤ 171ff. HGB bis zur Hšhe der eingetragenen Haftsum-
me (Hafteinlage) wieder auf, soweit nicht durch Gewinne 
gedeckte Auszahlungen oder sonstige RŸckzahlungen an 
den Anleger geleistet wurden und hierdurch ein negatives 
Kapitalkonto entstanden ist. Dann mŸssten erhaltene Aus-
zahlungen an die Fondsgesellschaft zurŸckgezahlt werden. 
Die GlŠubiger der Gesellschaft kšnnten ihn diesbezŸglich 
bis zu der Hšhe seiner eingetragenen Haftsumme auch per-
sšnlich in Anspruch nehmen, wenn eine RŸckzahlung an die 
Fondsgesellschaft nicht erfolgt (anlegergefŠhrdendes Risiko).

Eine noch weitergehende Haftung analog ¤¤ 30 ff. GmbHG 
bis maximal zur Hšhe der insgesamt empfangenen Auszah-
lungen kommt in Betracht, wenn Auszahlungen erfolgen, 
obwohl die Finanzlage der Emittentin dies nicht zulŠsst.

Falls ein Kommanditist aus der Fondsgesellschaft ausschei-
det, haftet er gem. ¤ 160 HGB wie soeben dargestellt bis zur 
Hšhe der gegebenenfalls wieder aufgelebten Haftung per-
sšnlich fŸr einen Zeitraum von weiteren 5 Jahren ab seinem 
Ausscheiden fŸr Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft, 

die bis zu seinem Ausscheiden entstanden sind. Unter den 
vorgenannten Voraussetzungen kann ein Anleger also auch 
nach seinem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft bis zu 
der Hšhe seiner eingetragenen Haftsumme in Anspruch ge-
nommen werden (anlegergefŠhrdende Risiken).

Insolvenz der Fondsgesellschaft
Sollte die Fondsgesellschaft zahlungsunfŠhig werden, also ih-
ren Þnanziellen Verpßichtungen nicht nachkommen kšnnen, 
hŠtte dies eine Insolvenz zur Folge. Dann kšnnen zurŸckge-
wŠhrte Einlagen der Anleger durch den Insolvenzverwalter 
zurŸckgefordert werden (anlegergefŠhrdendes Risiko).

Stimmrechte/beherrschender Einßuss
Sollte ein einzelner Anleger eine sehr hohe Beteiligungs-
summe an der Fondsgesellschaft zeichnen, kšnnte er eine 
Stimmenmehrheit erhalten, wodurch das Risiko eines be-
herrschenden Einßusses entstehen kšnnte. Es besteht die 
Mšglichkeit, dass sich eine Gruppe von Gesellschaftern zu-
sammenschlie§t und in Gesellschafterversammlungen Be-
schlŸsse durch Majorisierung herbeifŸhrt, die nicht im Inter-
esse der Ÿbrigen Anleger sind (anlagegefŠhrdendes Risiko).

Mittelverwendungskontrolle
Bei der Mittelverwendungskontrolle handelt es sich um eine 
rein formale Mittelverwendungskontrolle, eine BonitŠtsprŸ-
fung erfolgt nicht. Dieses stellt ein anlagegefŠhrdendes Risiko 
dar.

Besondere rechtliche Risiken

GesetzesŠnderungen
Dem Verkaufsprospekt liegen die zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung geltenden Gesetze, veršffentlichte Recht-
sprechung, einschlŠgige Verwaltungserlasse, Behšrdenpraxis 
sowie herrschende Meinung zugrunde. NachtrŠgliche €nde-
rungen kšnnen das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsge-
sellschaft negativ beeinßussen und sind nur sehr beschrŠnkt 
vorhersehbar (prognosegefŠhrdende Risiken).

Das BundesÞnanzministerium (BMF) plant ein ãGesetz zur 
StŠrkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funkti-
onsfŠhigkeit des KapitalmarktesÒ. Der vom BMF ursprŸnglich 
vorgelegte Diskussionsentwurf sah unter anderem vor, den 
aufsichtsrechtlich teilweise unregulierten Markt geschlos-
sener Fonds weiteren gesetzlichen Regeln zu unterstellen. 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wird au§erdem dis-
kutiert, die Anforderungen fŸr den Vertrieb geschlossener 
Fonds durch das ãGesetz zur Novellierung des Finanzanla-
genvermittler- und VermšgensanlagenrechtsÒ zumindest 
in der Gewerbeordnung zu verschŠrfen. Wie kŸnftige Re-
gulierungsnovellen tatsŠchlich umgesetzt werden, ist zum 
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Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht bekannt. Bisherige 
DiskussionsentwŸrfe beÞnden sich in der grundlegenden 
†berarbeitung, weshalb hieraus keine Erkenntnisse abge-
leitet werden kšnnen. Eine GesetzesŠnderung kšnnte sich 
nachteilig auf die Fondsgesellschaft und den Vertrieb der hier 
angebotenen Vermšgensanlage auswirken, da gegebenen-
falls nicht in dem angenommenen Umfang und in der vorge-
sehenen Zeit Kapital eingesammelt werden kann (prognose- 
und anlagegefŠhrdende Risiken).

Mit seinem Investitionsspielraum in deutsche Unternehmen, 
die im In- und Ausland Energieanlagen betreiben, nutzt 
der …KORENTA Neue Energien VI unterschiedliche VergŸ-
tungsregelungen, die ihre Grundlagen in einschlŠgigen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen, hŠuÞg durch europŠische 
Richtlinien initiiert, haben. Eng verbunden mit dem wirt-
schaftlichen Ergebnis der Fondsgesellschaft sind deshalb die 
gesetzlichen VergŸtungsregelungen fŸr die Einspeisung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien. Diese marktspeziÞschen 
Gesetze sind fŸr Deutschland erstmals im so genannten ãGe-
setz Ÿber die Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren En-
ergien in das šffentliche NetzÒ vom 07.12.1990 festgelegt 
worden und haben seitdem vielfache €nderungen erfahren. 
Ma§geblich fŸr Deutschland ist seit dem 01.01.2009 das Er-
neuerbare Energien Gesetz 2009 (EEG 2009), wodurch das 
EEG in der Fassung 2004 abgelšst wurde. Im Gegensatz zu 
dem bis zum 31.12.2008 geltenden EEG wurde die Einspei-
severgŸtung von Strom aus Windenergie und Biomasse er-
hšht, die von Solarenergie gesenkt. ModiÞziert wurde das 
EEG zuletzt durch das Erste Gesetz zur €nderung des EEG 
(Erneuerbare Energien Gesetz vom 11.08.2010), wodurch 
hauptsŠchlich die EinspeisevergŸtung fŸr Solarenergie weiter 
reduziert wurde. Der Gesetzgeber diskutiert, die beschlos-
sene VergŸtungsabsenkung zeitlich vorzuziehen und bereits 
ab dem 01.07.2011 anzuwenden. Es besteht das Risiko, dass 
sich kŸnftige GesetzesŠnderungen/-novellen negativ auf die 
EinspeisevergŸtung und damit die Wirtschaftlichkeit der zu 
errichtenden Energieerzeugungsanlagen auswirken kšnnten 
(prognosegefŠhrdende Risiken).

Zahlreiche andere europŠische LŠnder haben Šhnliche Ver-
gŸtungsregelungen fŸr Energie aus regenerativen Quellen. 
Soweit die Fondsgesellschaft in deutsche Gesellschaften in-
vestiert, die Energieanlagen an anderen europŠischen Stand-
orten betreiben, besteht auch dort das Risiko, dass das je-
weilige Land die bestehenden Regelungen, insbesondere die 
Hšhe der EinspeisungsvergŸtungen, reduziert. Mšglich ist 
dies in einigen europŠischen LŠndern auch rŸckwirkend. Der 
spanische Gesetzgeber diskutiert zum Zeitpunkt der Prospekt- 
aufstellung eine teilweise rŸckwirkende Begrenzung der Ein-
speisevergŸtung fŸr spanische Solaranlagen und damit auch 
fŸr deutsche Solarfonds, die Anlagen in Spanien betreiben. 
Dies kann negative Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit 

der davon betroffenen Gesellschaft haben und sich im Er-
gebnis negativ auf die Beteiligung des Anlegers auswirken 
(prognosegefŠhrdende Risiken).

Allgemeine Vertragsrisiken
Sowohl auf Ebene der Fondsgesellschaft als auch auf Ebene 
der kŸnftigen Beteiligungsgesellschaften wurde eine Vielzahl 
von VertrŠgen bereits abgeschlossen und wird auch in Zu-
kunft noch abgeschlossen werden, insbesondere durch die 
Fondsgesellschaft fŸr den Erwerb von Unternehmensantei-
len. Es ist mšglich, dass diese VertrŠge in GŠnze oder Teilen 
unwirksam, unvollstŠndig, fehlerhaft und/oder unvorteilhaft 
sind oder werden. Zudem besteht das Risiko, dass sich recht-
liche Rahmenbedingungen Šndern, etwa durch Gesetzes-
Šnderungen oder €nderungen der Rechtsprechung. Daraus 
resultierende Vertragsstreitigkeiten kšnnten fŸr die Fondsge-
sellschaft zu einer Þnanziellen Belastung fŸhren, insbeson-
dere in Bezug auf ihre LiquiditŠt. Es besteht die Mšglichkeit, 
dass die Fondsgesellschaft und/oder die verschiedenen Betei-
ligungsgesellschaften durch die Realisation eines oder meh-
rerer Vertragsrisiken AnsprŸchen von Vertragspartnern aus-
gesetzt werden, denen sie aus vorhandenen liquiden Mitteln 
nicht nachkommen kšnnen. Dies kann die wirtschaftliche Si-
tuation der Fondsgesellschaft negativ beeinßussen und sich 
dadurch nachteilig auf die prognostizierten Auszahlungen an 
die Anleger auswirken.

Anspruchsdurchsetzungen
Sowohl im VerhŠltnis zwischen der Fondsgesellschaft und 
den Gesellschaften, an denen sie sich zukŸnftig beteiligen 
wird, als auch zwischen den verschiedenen Beteiligungsge-
sellschaften und deren Vertragspartnern (z. B. technische 
BetriebsfŸhrer, VerpŠchter, Dienstleister) sowie der Fonds-
gesellschaft und dem VerkŠufer der Unternehmensbeteili-
gungen kann es zu Leistungsstšrungen und/oder Meinungs-
verschiedenheiten kommen. FŸr den Fall, dass eine Einigung 
zwischen den Parteien nicht erreicht werden kann, wŠre eine 
Entscheidung durch die zustŠndigen Gerichte herbeizufŸh-
ren. Dadurch kšnnen zeitliche Verzšgerungen und zusŠtz-
liche Kosten entstehen, die wiederum die Ergebnisse der 
Beteiligungsgesellschaften und/oder der Fondsgesellschaft 
negativ beeinßussen kšnnen. †ber die Dauer eines Rechts-
streites kšnnte es dazu kommen, dass ein in Anspruch ge-
nommener Vertragspartner zahlungsunfŠhig wird, so dass 
selbst im Fall des Obsiegens die dann positiv festgestellten 
AnsprŸche nicht mehr durchgesetzt werden kšnnen. Dies 
kšnnte nachteilige Auswirkungen auf die prognostizierten 
Auszahlungen an die Anleger haben.

Widerruf von Beteiligungen
Anleger haben das Recht, ihre Beteiligung innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen, beginnend mit dem Tag, nach dem 
ihnen die erforderliche Widerrufsbelehrung durch die Fonds-

RISIKEN DER BETEILIGUNG
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gesellschaft oder von dieser beauftragter Dritter zur VerfŸ-
gung gestellt wurde, zu widerrufen. Es besteht das Risiko, 
dass zu einem spŠteren Zeitpunkt nach Schlie§ung des Be-
teiligungsangebotes durch gerichtliche Entscheidungen fest-
gestellt wird, dass die verwendete Widerrufsbelehrung und/
oder die Verbraucherinformationen teilweise oder in GŠnze 
nicht den gesetzlichen Anforderungen genŸgen, deshalb 
nicht wirksam erteilt wurden und dadurch das Widerrufs-
recht der Anleger noch nicht erloschen ist. Es wŠre danach 
mšglich, dass Anleger auch lange nach Schlie§ung dieses 
Beteiligungsangebotes ihren Widerruf wirksam erklŠren 
kšnnen. In der Folge hŠtte die Fondsgesellschaft dem oder 
den betreffenden Anlegern ihre Einlage, bestehend aus der 
Kapitaleinlage zuzŸglich Agio oder aber den zu diesem Zeit-
punkt bestehenden Gegenwert der betreffenden Anteile zu 
erstatten. Als Konsequenz wŸrden sich in einem solchen Fall 
voraussichtlich Nachteile fŸr die zur Auszahlung stehende 
LiquiditŠt der Fondsgesellschaft ergeben. Es wŠre mšglich, 
dass Auszahlungen reduziert oder ganz ausgesetzt werden 
mŸssen. Im schlimmsten Fall besteht die Mšglichkeit, dass 
die Fondsgesellschaft ihren Zahlungsverpßichtungen gegen-
Ÿber Dritten nicht mehr nachkommen kann, so dass auch 
eine Insolvenz der Fondsgesellschaft nicht ausgeschlossen 
werden kann. FŸr die verbleibenden Anleger kšnnte daraus 
ein anlagegefŠhrdendes Risiko erwachsen.

Steuerliche Risiken

Allgemeine steuerliche Risiken
Aufgrund des stetigen und permanenten Wandels des 
Steuerrechts kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich 
wŠhrend der Laufzeit der Beteiligung negative €nderungen 
ergeben. Welche Auswirkungen diese €nderungen haben 
wŸrden, lŠsst sich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. So 
kšnnen sich auf Ebene der Beteiligungsgesellschaften  €nde-
rungen infolge durchgefŸhrter BetriebsprŸfungen ergeben, 
auf die die Fondsgesellschaft nur bedingt Einßuss ausŸben 
kann. Deshalb kann eine Haftung hierfŸr nicht Ÿbernommen 
werden. Auf die Einholung einer verbindlichen Auskunft 
muss verzichtet werden, da die Finanzverwaltung nur den 
derzeitigen Gesetzesstand erlŠutern kann. Wie und in wel-
cher Form negative EinßŸsse auf die steuerliche Situation der 
Beteiligung einwirken kšnnen, lŠsst sich Ÿber den geplanten 
Investitionszeitraum hinweg nicht Ÿberblicken. Sie kšnnten 
zu verringerten KapitalrŸckßŸssen aus der Vermšgensanlage 
fŸhren. Die Risiken der steuerlichen Konzeption und abwei-
chender Beurteilungen tragen die Anleger.

Einkommensteuerliche Risiken
Die Planung des …KORENTA Neue Energien VI wurde auf 
Grundlage der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gŸl-
tigen einkommensteuerrechtlichen Vorschriften erstellt. In 

Anbetracht der Tatsache, dass die Bundesregierung aufgrund 
der noch nicht vollstŠndig absehbaren Folgen der seit einiger 
Zeit schwelenden Krise um den europŠischen Wirtschafts-
raum, hier insbesondere die Staaten betreffend, die der euro-
pŠischen WŠhrungsunion angehšren, GesetzesŠnderungen 
vornehmen kann, besteht die Gefahr einer Ausweitung der 
steuerlichen Bemessungsgrundlagen. Solche BeschlŸsse 
der Bundesregierung zur Konsolidierung der Haushalte von 
Bund, LŠndern und Gemeinden kšnnen zu einer Erhšhung 
der Steuerbelastung, beispielsweise durch VerŠnderung der 
AbzugsfŠhigkeit von Betriebsausgaben fŸhren. Diese €nde-
rungen kšnnen die steuerliche Belastung des Ergebnisses 
der Fondsgesellschaft sowie der Beteiligungsgesellschaften 
direkt negativ beeinßussen (prognosegefŠhrdendes Risiko).

€nderungen der Þnanzgerichtlichen Rechtsprechung sowie 
Anpassungen in der Gesetzesumsetzung durch die Finanz-
verwaltung kšnnen Prognosen und Planungen entsprechend 
negativ verŠndern. Da Personengesellschaften so genannte 
transparente Gesellschaften sind, werden sich €nderungen 
immer direkt auf der Ebene der Beteiligten auswirken, so-
fern keine Anpassungen in Analogie zu Kapitalgesellschaften 
erfolgen oder verfassungsrechtliche Bedenken entgegenste-
hen. Sollte sich in der steuerlichen Betrachtung der aktivie-
rungspßichtigen Emissionskosten bei Erwerb der Anteile an 
den Beteiligungsgeselschaften eine VerŠnderung der Recht-
sprechung ergeben oder bei einer steuerlichen Au§enprŸ-
fung eine andere Auffassung durch die Finanzverwaltung 
vertreten werden, kšnnen sich bei der Ermittlung des steu-
erlichen Ergebnisses der Fondsgesellschaft Anpassungen als 
notwendig erweisen. Sofern festgestellte steuerliche Ergeb-
nisse bei einem Anleger zu Steuernachzahlungen fŸhren, 
sind ab dem 16. Monat nach Ablauf des Jahres, fŸr das der 
Bescheid ergeht, fŸr jeden angefangenen Monat Zinsen in 
Hšhe von 0,5 Prozent der zusŠtzlichen  Einkommensteuer-
schuld an die Finanzverwaltung zu zahlen (anlegergefŠhr-
dendes Risiko).

Gewerbesteuerliche Risiken
Durch die Investition in Beteiligungsgesellschaften, deren 
Anlagen sich in verschiedenen inlŠndischen Gemeinden 
beÞnden, kann sich durch die Zerlegung des einheitlichen 
Gewerbesteuermessbetrages eine Erhšhung der Gewerbe-
steuerbelastung durch die VerŠnderung der Gewerbesteuer-
hebesŠtze in einzelnen Kommunen vom jetzigen Niveau auf 
ein hšheres ergeben.

Bei dem Erwerb von Kommanditanteilen an Beteiligungs-
gesellschaften gehen bei diesen, wegen der €nderung der 
UnternehmeridentitŠt, bestehende gewerbesteuerliche Ver-
lustvortrŠge in Hšhe der Beteiligungsquote verloren. Dies 
kann zu zusŠtzlichen LiquiditŠtsabßŸssen bei der Fondsge-
sellschaft fŸhren, da durch diesen Erwerb u. U. zusŠtzliche 
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Zahlungen fŸr Gewerbesteuer bei diesen Fondsgesellschaf-
ten vertraglich durch den Erwerber zu tragen sind. Das kann 
sich nachteilig auf die prognostizierten Auszahlungen an die 
Anleger auswirken.

Seit Wegfall des Betriebsausgabenabzuges der Gewerbesteu-
er ab dem 01.01.2008 hat sich in der Gewerbesteuer eine 
Vielzahl von €nderungen ergeben. Da die Auswirkungen 
dieser Anpassungen noch nicht sŠmtlich durch Verwaltungs-
anweisungen oder Rechtsprechung einen entsprechenden 
Rechtsrahmen erhalten haben, besteht die Mšglichkeit 
nachteiliger €nderungen. Hieraus kann sich fŸr die Fonds-
gesellschaft eine hšhere gewerbesteuerliche Belastung er-
geben, die nicht in jedem Fall durch die Verrechnungsmšg-
lichkeit des ¤ 35 EStG kompensiert werden kann. Es besteht 
deshalb das Risiko, dass die Gewerbesteuerbelastung steigt, 
was sich nachteilig auf die prognostizierte Rendite fŸr den 
Anleger auswirken kann.

Bei dem einzelnen Gesellschafter ist zu berŸcksichtigen, 
dass durch den sogenannten horizontalen Verlustausgleich 
ein vorhandener ErmŠ§igungsbetrag nach ¤ 35 EStG durch 
die Zuteilung negativer Ergebnisanteile von der Fondsge-
sellschaft geschmŠlert wird bzw. gŠnzlich entfallen kšnnte. 
Bei solchen Konstellationen sollte der Rat eines steuerlichen 
Beraters eingeholt werden (prognose- und anlegergefŠhr-
dendes Risiko).

Umsatzsteuerliche Risiken
Im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist die Fondsgesellschaft 
nicht als Unternehmer einzustufen. Werden der Gesellschaft 
Leistungen in Rechnung gestellt, fŸhrt dies dazu, dass die Li-
quiditŠt durch die Versagung des Vorsteuerabzuges belastet 
wird. Sofern wŠhrend des Beteiligungsverlaufes zusŠtzliche 
Ausgaben erforderlich werden, die nicht in der Prognose er-
fasst sind,  stellt  die dabei fŠllige Umsatzsteuer eine weitere 
Kostenbelastung dar (prognose- und anlegergefŠhrdendes 
Risiko).

Erbschaft- und schenkungssteuerliche Risiken
Zum 1. Januar 2009 ist das sogenannte Erbschaftsteuer-
reformgesetz in Kraft getreten. Inwieweit die bewertungs-
rechtlichen Vorschriften fŸr Beteiligungen an Personenge-
sellschaften Ÿber die gesamte Laufzeit der Fondsgesellschaft 
Bestand haben werden, lŠsst sich derzeit nicht absehen. 
Au§er einigen Verwaltungsanweisungen gibt es wegen der 
AktualitŠt des Gesetzes noch keine belastbare Rechtspre-
chung, weshalb eine Rechtssicherheit nicht gegeben ist. FŸr 
den einzelnen Gesellschafter kšnnen hier Risiken bestehen, 
die zu einer hšheren Belastung fŸhren kšnnen (anlegerge-
fŠhrdendes Risiko).

Das neue Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht sieht die Ge-
wŠhrung von VergŸnstigungen fŸr Betriebsvermšgen vor. Al-

lerdings sind diese an bestimmte Restriktionen geknŸpft, die 
von Faktoren abhŠngen, die vom einzelnen Anleger teilwei-
se nicht beeinßussbar und damit fŸr ihn nicht planbar sind. 
Welche Risiken sich hieraus ergeben kšnnen, ist derzeit nicht 
darstellbar und dieses kann wŠhrend der Laufzeit des Fonds 
zu Belastungen des einzelnen Anlegers fŸhren (anleger- 
gefŠhrdendes Risiko).

Grundsteuer
Sofern auf Ebene der Beteiligungsgesellschaften Grundsteu-
er anfŠllt kann es hier in der Zukunft zu einer hšheren Steuer-
belastung kommen. Aufgrund hšchstrichterlicher Rechtspre-
chung wurde die derzeitige Form der Grundsteuererhebung 
fŸr nicht verfassungskonform erklŠrt (prognose- und anle-
gergefŠhrdendes Risiko).

Steuerlicher Vorbehalt
Die in diesem Prospekt dargestellten steuerlichen Annahmen 
gehen davon aus, dass neben der planmŠ§igen Realisierung 
der Investitionen auch die Prognosen und Planungen der  Be-
treibergesellschaften entsprechend umgesetzt werden. Die 
endgŸltige WŸrdigung der steuerlichen Sachverhalte wird ei-
ner BetriebsprŸfung durch die Finanzverwaltung vorbehalten 
bleiben. Die steuerlichen Auswirkungen des Beteiligungsan-
gebotes stehen daher unter dem Vorbehalt, dass die Finanz-
verwaltung im Rahmen einer BetriebsprŸfung die steuer-
liche Konzeption anerkennt. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Finanzverwaltung eine andere Auffassung 
als die Prospektherausgeberin vertritt, wodurch es zu €n-
derungen der angenommenen steuerlichen Ergebnisse und 
damit des wirtschaftlichen Erfolges der Beteiligung kommen 
kann. Au§erdem ist zu beachten, dass Steuergesetze noch 
wŠhrend des laufenden Kalenderjahres rŸckwirkend zum  
1. Januar eines Jahres geŠndert werden kšnnen (anlage- und 
anlegergefŠhrdendes Risiko).

Es wird au§erdem darauf hingewiesen, dass zu einzelnen 
Punkten, die im Kapitel ãsteuerliche GrundlagenÒ aufgefŸhrt 
werden, keine eindeutige Rechtssicherheit besteht.

Besondere Risiken auf der Ebene der 
Fondsgesellschaft

Blind Pool-Investition
Das vorliegende Konzept sieht eine sogenannte Blind Pool-
Investition vor. Das hei§t, zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung sind die Gesellschaften, die Energieerzeugungsanlagen 
betreiben und an denen sich die Fondsgesellschaft kŸnftig be-
teiligen wird (ãBeteiligungsgesellschaftenÒ Anlageobjekte im 
Sinne der Vermšgensanlagen-Verkaufsprospektverordnung), 
noch nicht bekannt. Es sind lediglich die Investitionskriterien 
fŸr die zukŸnftigen Unternehmensbeteiligungen bekannt. 
Der Investitionsumfang und die Portfoliostruktur stehen also 
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noch nicht fest. Der Anleger ist also zunŠchst nicht Ÿber die 
konkreten Investitionen informiert. Sind die Investitionskrite-
rien zu ungenau speziÞziert, kann dies zu einer mangelhaften 
Auswahl der Investitionsobjekte fŸhren, die als Ergebnis den 
Erwerb unwirtschaftlicher Unternehmensbeteiligungen zur 
Folge haben kšnnte (prognosegefŠhrdende Risiken).

SchlŸsselpersonen
Die geplante TŠtigkeit auf der Ebene der Fondsgesellschaft 
sowie auf der Ebene der Gesellschaften, an denen sich der 
Fonds kŸnftig beteiligt, hŠngt wesentlich von der QualitŠt 
der jeweiligen GeschŠftsfŸhrung und wichtiger Partner, bei-
spielsweise der …KORENTA Service GmbH sowie den tech-
nischen und kaufmŠnnischen BetriebsfŸhrern in der jewei-
ligen Beteiligungsgesellschaft ab. Ein Ausfall dieser Partner 
kšnnte das Erreichen der Unternehmensziele nachhaltig ge-
fŠhrden oder unmšglich machen und dadurch die prognos-
tizierten Ergebnisse negativ beeinßussen, was sich nachteilig 
auf die prognostizierten Auszahlungen an die Anleger aus-
wirken kann.

BonitŠt der GeschŠftspartner
Die Gesellschaften, an den sich die Fondsgesellschaft kŸnftig 
beteiligt sowie deren GeschŠftspartner werden sorgfŠltig ge-
prŸft und ausgewŠhlt. Gleichwohl kann nicht gewŠhrleistet 
werden, dass die BonitŠt und QualitŠt der GeschŠftspartner 
wŠhrend der gesamten Laufzeit unverŠndert bleibt. Zah-
lungsschwierigkeiten oder die Insolvenz eines Partners oder 
mehrerer Vertragspartner kšnnen zu Verzšgerungen oder 
Unmšglichkeit des Betriebes der Energieerzeugungsanlagen 
der kŸnftigen Beteiligungsgesellschaften fŸhren. So kšnnte 
der Ausfall des jeweiligen Anlagenherstellers, der die Anlagen 
der Gesellschaft betreibt, an denen sich die Fondsgesellschaft 
beteiligt, zur Folge haben, dass GewŠhrleistungsansprŸche 
gegen den jeweiligen Energieanlagenhersteller untergehen 
oder die Mšglichkeit der Beschaffung von Ersatzteilen fŸr die 
Anlage nicht mehr gegeben ist. Dies kšnnte sich negativ auf 
die Wirtschaftlichkeit des betroffenen Unternehmens auswir-
ken und damit negative Auswirkungen auf das Ergebnis der 
Fondsgesellschaft haben, wodurch sich die prognostizierten 
Auszahlungen an die Anleger verschlechtern kšnnen.

Interessenkollision
Die geschŠftsfŸhrende KomplementŠrin der Fondsgesell-
schaft sowie deren GeschŠftsfŸhrer persšnlich unterliegen 
gegenŸber dem …KORENTA Neue Energien VI keinem Wett-
bewerbsverbot. TŠtigkeiten des Fondsmanagements, die im 
Wettbewerb zu den AnlagetŠtigkeiten der Fondsgesellschaft 
stehen, kšnnen dazu fŸhren, dass Interessenkonßikte ent-
stehen und zu Lasten der Fondsgesellschaft gelšst werden. 
Etwa wenn dem Fonds eine Unternehmensbeteiligung zum 
Erwerb angeboten wird, die auch einer anderen Gesellschaft 
angeboten wird, fŸr die die KomplementŠrin oder deren Ge-

schŠftsfŸhrer persšnlich tŠtig sind.  Es ist mšglich, dass dann 
der Interessenkonßikt zulasten der Fondsgesellschaft auf-
gelšst und ihr der Erwerb nicht ermšglicht wird. Hierdurch 
kann sich das Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit auch 
das Ergebnis des einzelnen Anlegers verringern. 

SŠmtliche Gesellschaftsanteile der SG-Treuhand GmbH wer-
den von der SG-Finanz GmbH gehalten, deren geschŠfts-
fŸhrender Gesellschafter Tjark Goldenstein ist, der zugleich 
Vorstand der …KORENTA AG und einer der GeschŠftsfŸhrer 
der KomplementŠrin ist. Dieser Umstand kann einen Interes-
senkonßikt begrŸnden (anlagegefŠhrdende Risiken).

Beteiligungserwerb/Ankauf der Anteile an Beteili-
gungsgesellschaften
Die GesellschaftsvertrŠge der Gesellschaften, an denen sich 
die Fondsgesellschaft beteiligen wird, sehen zum Teil be-
stimmte Regeln vor, anhand derer die Gesellschafter ihre 
Anteile verŠu§ern und Ÿbertragen kšnnen. Wesentliche 
Bestimmungen sind dabei unter anderem Fristen und Mit-
wirkungsbefugnisse Dritter, die bei dem Beteiligungserwerb 
der Unternehmensbeteiligungen beachtet werden mŸssen. 
Das hei§t die †bertragung der Anteile ist unter UmstŠnden 
nur mit mehrmonatiger Verzšgerung mšglich, so dass die 
Auszahlungen der Gesellschaften erst spŠter als geplant der 
Fondsgesellschaft zußie§en, was den wirtschaftlichen Ver-
lauf negativ beeinßussen kann. Teilweise sind fŸr die †ber-
tragung erst GesellschafterbeschlŸsse herbeizufŸhren, wel-
che entsprechende Versammlungen oder Umlaufverfahren 
bedingen. Hierdurch kšnnen sich ebenfalls zeitliche Verzš-
gerungen ergeben. Oftmals existieren GesellschaftsvertrŠge, 
bei denen der KomplementŠrin der Beteiligungsgesellschaft 
ein Vorkaufs- oder Andienungsrecht vorbehalten ist. Es be-
steht daher das Risiko, dass ein geplanter Beteiligungserwerb 
infolge der AusŸbung eines solchen Rechts scheitert. Dies 
kann nachteilige Auswirkungen auf die prognostizierten Aus-
zahlungen an die Anleger haben.

Portfoliomanagement
Bei den geplanten Kosten wŠhrend der Anlauf-, Investi-
tions- und Betriebsphase besteht das Risiko, dass zeitliche 
Verzšgerungen auftreten, was sich negativ auf das Ergeb-
nis der Fondsgesellschaft und damit auch auf das Ergebnis 
des einzelnen Anlegers auswirken kann. Das Fondskonzept 
sieht eine Einwerbung des Kommanditkapitals in der Zeit von 
MŠrz 2011 bis zum 31.12.2011 vor, bei zweimaliger VerlŠn-
gerung spŠtestens bis zum 31.12.2012. Zu Beginn des Betei-
ligungsverlaufes sind Abwicklung und zeitliche Abstimmung 
der Investitionen, das hei§t Auswahl und Erwerb Unterneh-
mensbeteiligungen von elementarer Bedeutung. Gelingt es 
der Fondsgesellschaft nicht, mit den Nettoeinnahmen be-
reits innerhalb der ersten Jahre geeignete Unternehmensbe-
teiligungen zu erwerben, kšnnen die ErtrŠge und damit die 
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Wirtschaftlichkeit der Fondsgesellschaft geringer ausfallen 
als angenommen. Da wŠhrend der gesamten Betriebspha-
se fŸr die FondsgeschŠftsfŸhrung und Verwaltung der An-
leger Kosten anfallen, stŸnden diesen dann keine entspre-
chenden Einnahmen gegenŸber. Sollte die LiquiditŠtsreserve 
der Fondsgesellschaft zur Kostendeckung nicht ausreichen, 
besteht das Risiko, dass die Auszahlungen an die Anleger 
insbesondere in den ersten Jahren geringer ausfallen kšnnen 
als angenommen (prognosegefŠhrdende Risiken).

ZusŠtzliche Kosten kšnnen fŸr die Fondsgesellschaft durch 
hšheren regulatorischen Aufwand entstehen, der aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben (z.B. AIFM-Richtlinie) kŸnftig anfallen 
kšnnte (prognosegefŠhrdende Risiken).

Trotz PrŸfungsverfahren, das die anzukaufenden Unterneh-
mensbeteiligungen durchlaufen, ist nicht auszuschlie§en, 
dass der PrŸfungskatalog hinsichtlich der Bewertung der ein-
zelnen Gesellschaften unzureichend ist und dadurch falsche 
Investitionsentscheidungen getroffen werden. Ma§gebliche 
Quellen fŸr die Investitionsentscheidungen der Fondsge-
schŠftsfŸhrung sind die ihr vorliegenden Unterlagen der Ge-
sellschaften, deren Anteile erworben werden sollen. Inwie-
weit die dort gemachten Angaben richtig sind, lŠsst sich vor 
Anteilserwerb nicht mit absoluter Sicherheit feststellen. Diese 
Ungewissheiten und Risiken kšnnten dazu fŸhren, dass sich 
der wirtschaftliche Erfolg der Fondsgesellschaft verschlech-
tert  (prognose- und anlagegefŠhrdende Risiken).

Mitsprachesituation
Es besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft ihre Inte-
ressen auf der Ebene der Gesellschaften, an denen sie sich 
kŸnftig beteiligt, mangels Stimmenmehrheit oder Sperrmino-
ritŠt nicht durchsetzen kann. Dies betrifft die Gesellschaften, 
deren Anteile nicht zu 100 Prozent von der Fondsgesellschaft 
Ÿbernommen werden und kann den wirtschaftlichen Erfolg 
der Fondsgesellschaft und damit das Ergebnis des einzelnen 
Anlegers negativ beeinßussen.

Besondere Risiken auf der Ebene der Be-
teiligungsgesellschaften

Allgemeines
Die Risiken auf der Ebene der Gesellschaften, an denen 
sich die Fondsgesellschaft beteiligen wird, kšnnen auf die 
Wirtschaftlichkeit der Fondsgesellschaft und damit auf die 
prognostizierten Auszahlungen durchschlagen. Die Fonds-
geschŠftsfŸhrung geht bei der Beurteilung der Unterneh-
mensbeteiligungen von historischen Daten aus. Es werden 
beispielsweise der bisherige Auszahlungsverlauf, die bishe-

rige Kosten- und Erlšsentwicklung sowie die RŸckfŸhrung 
von etwaigen Verbindlichkeiten und die QualitŠt der Fonds-
geschŠftsfŸhrung der Beteiligungsgesellschaften betrachtet. 
Positive Entwicklungen der Vergangenheit kšnnen jedoch 
nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden.

Bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten 
kšnnten dazu fŸhren, dass die tatsŠchlichen Ergebnisse we-
sentlich von denjenigen negativ abweichen, die in den Un-
terlagen der Beteiligungsgesellschaften als zukunftsgerich-
tete Aussagen zu Þnden sind. Es handelt sich dabei immer 
um Erwartungen unter bestimmten Annahmen. KŸnftige 
LiquiditŠtszußŸsse aus einzelnen Gesellschaften, an denen 
die Fondsgesellschaft sich beteiligen wird, kšnnen einer 
gesetzlichen RŸckforderung unterliegen, da die von den 
jeweiligen Gesellschaften ausgewiesenen JahresŸberschŸs-
se bis zu einem gewissen Zeitpunkt zunŠchst bestehenden 
Verlustsonderkonten zugewiesen werden. Es besteht das 
Risiko, dass der Erfolg der Fondsgesellschaft und damit die 
prognostizierte Auszahlung an den Anleger hierdurch nega-
tiv beeinßusst werden.

Spezifische Risiken der zu erwerbenden 
Unternehmensbeteiligungen 

Zinsentwicklung
In der Regel sind die Gesellschaften, genauer die von ihnen 
errichteten Energieerzeugungsanlagen zum Teil fremdÞnan-
ziert. Die dort anfallenden Zinsen und deren Laufzeiten sind 
meist fŸr einen bestimmten Zeitraum ab Auszahlung der Dar-
lehensvaluta festgeschrieben. Nach Ablauf der Zinsbindung 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die von den Gesell-
schaften kalkulierte AnschlussÞnanzierung unzureichend ist, 
das hei§t, hšhere Kosten hierfŸr anfallen kšnnen. Die Wirt-
schaftlichkeit der betroffenen Gesellschaft kann sich dadurch 
verschlechtern und damit die prognostizierte Auszahlung der 
Fondsgesellschaft geringer ausfallen (prognosegefŠhrdendes 
Risiko).

Standort- und Rohstoffrisiko
Operative Risiken bei dem Betrieb von Energieanlagen aus 
dem Bereich der Erneuerbaren Energien resultieren im We-
sentlichen aus dem jeweiligen Standort oder der VerfŸgbar-
keit der zur Energiegewinnung erforderlichen Rohstoffe/ En-
ergietrŠger. Sollten sich hierbei fŸr die jeweilige Gesellschaft, 
an der sich die Fondsgesellschaft beteiligt, schlechtere Ent-
wicklungen ergeben, als ursprŸnglich angenommen, wŸrde 
sich ihr Ertrag verschlechtern. Dies kann zu einem schlech-
teren Ergebnis der Fondsgesellschaft fŸhren, was sich nach-
teilig auf die prognostizierten Auszahlungen an die Anleger 
auswirken kann.

RISIKEN DER BETEILIGUNG
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Windenergie/Photovoltaik
Bei dem Erwerb von Beteiligungen aus den Segmenten 
Windenergie und Photovoltaik spielt die Entwicklung der 
WindertrŠge bzw. die Sonnenscheindauer eine gro§e Rolle 
fŸr den Erfolg der betreffenden Gesellschaft. Da die Wind-
menge bzw. die Anzahl der Sonnenstunden als nicht beein-
ßussbare Naturgrš§en erheblichen Schwankungen unter-
liegen, ergeben sich hier nicht vorhersehbare Risiken. Das 
Ausbleiben prognostizierter Werte fŸhrt zu verminderten 
Erlšsen aus dem Stromverkauf. Der Gesamtertrag der betrof-
fenen Gesellschaft wŸrde sich verschlechtern. Dies kann zu 
einem schlechteren Ergebnis der Fondsgesellschaft fŸhren 
und sich nachteilig auf die prognostizierten Auszahlungen an 
die Anleger auswirken.

Bioenergie
Bei dem Erwerb von Beteiligungen aus dem Segment Bio-
energiebeteiligungen ist die VerfŸgbarkeit und QualitŠt der 
Ausgangsstoffe, das hei§t, der fŸr den Energieanlagebetrieb 
erforderlichen biogenen Rohstoffe von herausragender Be-
deutung fŸr den Erfolg der Gesellschaft. In der Regel haben 
die jeweiligen Gesellschaften, die die Anlagen betreiben, 
lŠngerfristige LiefervertrŠge fŸr diese Rohstoffe abgeschlos-
sen. Eine Preissteigerung bei den Rohstoffen oder gar deren 
Ausbleiben kann jedoch nicht ausgeschlossen werden und 
wŸrde zu verminderten Erlšsen fŸhren. Auch die Rohstoff-
qualitŠt hat Einßuss auf die EfÞzienz der Anlage und damit 
das wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft. Da die Roh-
stoffbeschaffung erheblichen Schwankungen unterliegen 
kann, ergeben sich hier nicht vorhersehbare Risiken (progno-
segefŠhrdendes Risiko).

€u§ere EinßŸsse
RegelmŠ§ig sind Energieanlagen wie Windkraft- oder Solar-
stromanlagen den WitterungsverhŠltnissen ausgesetzt. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass hierdurch SchŠden 
an den Anlagen entstehen durch WettereinßŸsse (z. B. Hagel, 
Blitzschlag, Schneelasten, SturmschŠden, etc.) oder EinßŸsse 
auf das GelŠnde (etwa Erdbeben, †berschwemmungen) oder 
unberechtigte Eingriffe Dritter (Vandalismus, Diebstahl). 
Hieraus resultierende SchŠden sind unter UmstŠnden nicht 
durch die regelmŠ§ig bei den Gesellschaften bestehenden 
Versicherungen abgedeckt, weshalb sie zu ihren Lasten ge-
hen kšnnen, so dass deren Ertrag sich verschlechtern und 
dadurch zu einem schlechteren Betriebsergebnis der Fonds-
gesellschaft fŸhren kann (prognosegefŠhrdendes Risiko).

Versicherungen
RegelmŠ§ig haben die Gesellschaften fŸr den Anlagebetrieb 
Versicherungspakete abgeschlossen, die unterschiedliche 
Laufzeiten aufweisen. Dennoch besteht die Gefahr, dass der 
Versicherungsschutz aus unterschiedlichen GrŸnden nicht 

ausreichend ist, im Schadensfall gŠnzlich versagt wird oder 
kŸnftig nicht verlŠngert werden kann. Ferner kšnnten mehrere 
versicherte SchadensfŠlle einer Gesellschaft zu hšheren Ver-
sicherungsprŠmien fŸhren, aus denen nicht kalkulierte Þnan- 
zielle Mehrbelastungen entstehen kšnnen, die den Ertrag 
der Gesellschaft schmŠlern und damit das Betriebsergebnis 
der Fondsgesellschaft negativ beeinßussen (prognosegefŠhr-
dendes Risiko).

Lebensdauer, Wartungs-/Instandhaltungs- Repara-
tur-/Betriebskosten
Die Beteiligung an einem Fonds aus dem Segment der Erneuer- 
baren Energien ist eine langfristige Investition. In der Regel 
gehen die Gesellschaften, die die Energieerzeugungsanla-
gen betreiben, von der Nutzbarkeit der technischen Anlagen 
von mindestens 25 Jahren ab deren Inbetriebnahme aus. Er-
hšhter Verschlei§ oder MaterialermŸdung kšnnen die Nut-
zungsdauer verringern und damit die Wirtschaftlichkeit der 
Gesellschaften erheblich verschlechtern (prognosegefŠhr-
dende Risiken). 

Die Kostenseite der Gesellschaften wird au§erdem durch War-
tungsmodalitŠten der Energieanlagenhersteller bestimmt. 
Sind WartungsvertrŠge mit Anlagenherstellern ausgelaufen, 
mŸssen sie u. U. zu hšheren Kosten neu abgeschlossen wer- 
den, die zu Lasten der betroffenen Gesellschaft gehen. So-
fern dies nicht kalkulatorisch ausreichend berŸcksichtigt wur-
de, wŠre ein reduziertes Betriebsergebnis die Folge (progno-
segefŠhrdendes Risiko). 

Inßationsrate
Trotz teilweise bereits langfristig vertraglich Þxierter Kosten 
kšnnen unvorhergesehene Preissteigerungen eintreten, die 
die geplanten Kosten bei den Gesellschaften erhšhen kšn-
nen. Selbst wenn sie bezŸglich der variablen Betriebskosten 
eine jŠhrliche Preissteigerungsrate einkalkuliert haben, kann 
diese zu niedrig sein. Hierdurch kann sich deren Betriebser-
gebnis verschlechtern und damit zu einer Senkung der von 
den Gesellschaften prognostizierten Auszahlungen fŸhren, 
was sich negativ auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft wie 
auch das Ergebnis des Anlegers auswirken kann (prognose-
gefŠhrdendes Risiko). 

RŸcklagen fŸr RŸckbau
Sofern die RŸcklagen fŸr einen spŠteren AnlagenrŸckbau von 
den Beteiligungsgesellschaften, die die Energieerzeugungs-
anlagen betreiben, nicht gebildet oder nicht ausreichend be-
messen sein sollten, gehen ŸberplanmŠ§ige Kosten zu Lasten 
des Betriebsergebnisses. Das Ergebnis im Jahr des RŸckbaus 
wŸrde entsprechend vermindert, wodurch sich auch das Er-
gebnis der Fondsgesellschaft und damit die prognostizierten 
Auszahlungen an die Anleger vermindern.
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NutzungsvertrŠge
Bei den Standorten der unterschiedlichen Energieerzeu-
gungsanlagen sind die NutzungsverhŠltnisse von besonderer 
Bedeutung, insbesondere die Laufzeit von Dach-, Fassaden- 
sowie GrundstŸckspachtvertrŠgen bzw. NutzungsvertrŠgen 
fŸr Umspannwerke und deren Pachtzinshšhe. Die Kosten 
hierfŸr fallen auch an, wenn die Energieanlagen, beispiels-
weise aufgrund eines stšrungsbedingten Stillstandes, keinen 
Strom erzeugen. Hierdurch kann sich das Ergebnis der davon 
betroffenen Gesellschaft verschlechtern, was sich negativ auf 
das Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit auf die pro-
gnostizierte Auszahlung an den Anleger auswirken kann.

VertrŠge mit Energieversorgungsunternehmen
FŸr den Betrieb der jeweiligen Energieanlagen bilden so ge-
nannte Stromeinspeise- und StromlieferungsvertrŠge bzw. 
GaseinspeisungsvertrŠge zwischen der Gesellschaft und 
den Energieversorgungsunternehmen die Grundlage. Regel-
mŠ§ig sehen diese VertrŠge vor, dass im Fall einer Ð auch 
aufgrund von FahrlŠssigkeit verursachten Ð Unterbrechung 
der Stromzufuhr der Stromlieferant fŸr den Betriebsstrom 
der Energieanlagen fŸr die hieraus entstehenden Unterbre-
chungsschŠden (EinnahmeausfŠlle) nicht haftet und die Be-
triebsunterbrechungsversicherung nicht eingreift. Dies wŸr-
de zu Lasten der Gesellschaft gehen (prognosegefŠhrdendes 
Risiko). 

Die erzeugte Energie wird regelmŠ§ig in das nŠchstgelegene 
Netz eines Netzbetreibers und Energieversorgungsunterneh-
mens eingespeist. Die Insolvenz des Netzbetreibers und/oder 
des Energieversorgers (Abnehmer) kann zu einer Unterbre-
chung der Einspeisung fŸhren, bis ein anderer Abnehmer 
eingetreten ist. NetzausfŠlle, die eine Minderung der ErtrŠge 
zur Folge haben, kšnnen nicht ausgeschlossen werden (pro-
gnosegefŠhrdendes Risiko). 

Zusammenfassung
Zusammenfassend lŠsst sich feststellen, dass die wirtschaft-
liche Entwicklung der Fondsgesellschaft wesentlich von dem 
Erfolg der Gesellschaften, an denen sie sich kŸnftig beteili-
gen wird, abhŠngt (Blind Pool). Deren Erfolg wird von der 
weiteren Entwicklung des Marktes der Erneuerbaren Ener-
gien, insbesondere der EfÞzienz und Auslastung der bereits 
errichtenden Energieerzeugungsanlagen bestimmt, die nicht 
vorhergesehen werden kann. Daher ist es denkbar, dass das 
angestrebte Anlageergebnis nicht erreicht wird oder bei 
einzelnen Investitionen das eingesetzte Kapital nicht wieder 
erwirtschaftet werden kann. Dass den Anleger bei einem 
Misserfolg dieser Beteiligung treffende Maximalrisiko be-
steht aus dem vollstŠndigen Verlust der Einlage zzgl. Agio, 
den zu leistenden Steuerzahlungen sowie dem Risiko der 
FungibilitŠt. Finanziert der Anleger seine Beteiligung an die-

ser Vermšgensanlage, so hat er Zins- und Tilgungsleistungen 
auch dann zu leisten, wenn es zum Totalverlust seiner Einlage 
kommt oder wenn die Auszahlung aus der Vermšgensanla-
ge nicht ausreichend zur Bedienung der Zins- und Tilgungs-
verpßichtungen ist.

†ber die in diesem Abschnitt erlŠuterten Risiken hinaus sind 
der Anbieterin keine wesentlichen tatsŠchlichen oder recht-
lichen Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Ver-
mšgensanlage bekannt.

RISIKEN DER BETEILIGUNG
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¹Wind-, Bio- und  Solarenergie  

erg"nzen sich zu einem  

optimalen Mix der Zukunft 

und f#r Anleger zu einer  

lukrativen  Investition.ª

       breit gestreut3.

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung
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Im"#KORENTA"Neue"Energien"VI"ist"das"
Geld"der"Anleger"breit"angelegt."Es"
arbeitet"in"zahlreichen"Energieerzeu-
gungsanlagen"gleichzeitig.""

Die"Investitionen"im"#KORENTA"Neue"
Energien"VI"werden"in"den"drei"wich-
tigsten"Erneuerbaren"Energien"erfol-
gen:"Wind,"Bio-"und"Solarenergie."Der"
Schwerpunkt"der"Investition"wird"bei"
der"Windenergie"liegen.

gestreut
Windenergie"ist"die"Basistechnologie"der"
Erneuerbaren"Energien."Sie"stellt"heute"
bereits"einen"nennenswerten"Anteil"im"
regenerativen"Mix."Bioenergie" ber-
zeugt"durch"ihre"Grundlastf$higkeit"und"
Speicherbarkeit,"die"Photovoltaik"durch"
ihre"Perspektiven.

Die"Standorte"sollen"breit"gestreut" ber"
das"Bundesgebiet"und"im"europ$ischen"
Ausland"liegen."Dadurch"k%nnen"lokal"
bedingte"Ertragsschwankungen"ausge-
glichen"werden.

2222222222222222777777777777777777777
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Markt & Mšglichkeiten

Branche mit Rekordgewinnen
In der Energiewirtschaft wird viel Geld verdient. Unbeein-
druckt von der Wirtschaftskrise haben zum Beispiel die drei 
gro§en deutschen Energiekonzerne Eon, RWE und EnBW 
zusammen im Jahr 2009 rund 23 Mrd. Euro †berschŸsse 
erwirtschaftet. Seit 2002 haben sich ihre Gewinne versieben-
facht, so eine Studie der Hochschule fŸr Technik und Wirt-
schaft des Saarlands. ZusŠtzlich kšnnen die drei Konzerne 
durch die LaufzeitverlŠngerung fŸr Kernkraftwerke mit Ein-
nahmen von 70. Mrd. Euro rechnen. 

Trotzdem steigen die Energiepreise fŸr die Verbraucher ste-
tig. Mit einer Investition in den …KORENTA Neue Energien VI 
kšnnen Anleger diese Entwicklung nutzen, selbst zum Ener-
gieproduzenten werden und von den gro§en Chancen des 
Marktes proÞtieren.

Solvente Abnehmer
Durch das Erneuerbare Energien Gesetz sind die Energie-
versorger verpßichtet, die Energie aus erneuerbaren Quel-
len abzunehmen und zu einem festgeschriebenen Preis zu 
vergŸten. Diese gesetzliche Regelung bietet Anlegern eine 
Investitionsgrundlage, wie sie au§erhalb des Bereichs der 
Erneuerbaren Energien in der Form fŸr keine unternehme-
rische Beteiligung zu Þnden ist. Sie schafft zudem gute Pla-
nungsprŠmissen und sichere Grundlagen fŸr die Ertragspro-
gnosen.

Politischer Wille ebnet weitere Entwicklung
Bis 2030 soll der Anteil Erneuerbarer Energien am gesam-
ten Endenergieverbrauch auf rund 32 Prozent steigen. So 
sieht es das Leitszenario des Bundesumweltministeriums 
vor. Politisch wird dies auch auf der Ebene der Forschung 
weiterhin unterstŸtzt. 2011 wird das Bundesumweltmini-
sterium seinen Forschungsetat fŸr Erneuerbare Energien 
aufstocken. Im Jahr 2010 sind knapp 120 Millionen Euro 
vergeben worden, fŸr 2011 stehen aktuell 128 Millionen 
Euro bereit.

Wachstumstreiber neues Energiesystem
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland wird 
in den folgenden Jahrzehnten zu einem krŠftigen Wirt-
schaftswachstum und einem anziehenden Konsum fŸhren. 
Dies sind zentrale Ergebnisse einer vom Deutschen Insti-
tut fŸr Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) veršffentlichten 
Studie zu den langfristigen Nettoeffekten des Umbaus des  
Energiesystems.

So werde das Bruttoinlandsprodukt 2030 um rund 3 Pro-
zent Ÿber dem Niveau liegen, das ohne einen Ausbau er-
reicht wŸrde. Dem privaten Konsum gibt der Ausbau sogar 
einen noch krŠftigeren Impuls: Er soll um 3,5 Prozent Ÿber 
dem Niveau liegen, das sich ergeben wŸrde, wenn keinerlei 
Ausbau der Erneuerbaren Energien stattfŠnde. 

Jobs verdoppelt
Der BeschŠftigungseffekt der erneuerbaren Energien ist 
grš§er als angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Studie des Deutschen Instituts fŸr Wirtschaftsforschung 
(DIW). Demnach arbeiteten im vergangenen Jahr 340 000 
Menschen in der Branche - 40 000 mehr als in vorherigen 
SchŠtzungen. Insgesamt hat sich die BeschŠftigung inner-
halb von fŸnf Jahren verdoppelt.

Kapitel 3  Anlagestrategie

«Die Produzenten regenerativ erzeugter 
Energie verf"gen mit den Energiever-
sorgern "ber eine der solventesten Wirt-
scha#sbranchen als feste Abnehmer f"r 
ihre Energie.»

Das haben Erneuerbare Energien in Deutschland 
bisher erreicht (Stand 08/2010)

 10,3  %  am gesamten Endenergieverbrauch

 16,4  %  am Bruttostromverbrauch

 8,8  % am Endenergieverbrauch fŸr WŠrme

 5,5  %  am Kraftstoffverbrauch

Investitionen: 20,4 Mrd. Euro (2009)

UmsŠtze durch den  
Betrieb von Anlagen: 17,1 Mrd. Euro (2009) 
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Entwicklung der Anteile der Erneuerbaren Energien am End- und PrimŠrenergie-
verbrauch in Deutschland seit 1998

Quelle: BMU, Erneuerbare Energien in Zahlen; Stand 06/2010; eigene Darstellung

Entwicklung der Wertschšpfung aus Erneuerbaren Energien 
in Deutschland von 2005 bis 2009

                    

Quelle: BMU; Erneuerbare Energien in Zahlen;
Stand 08/2010; eigene Darstellung
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Windenergie tragende SŠule
Zum ersten Halbjahr 2010 waren insgesamt 
rund 26.000 MW Windenergieleistung in 

Deutschland installiert. Damit kšnnen schon heu-
te 10 Mio. Haushalte mit sauberem Strom versorgt 
werden. Am Strommix hatte die Windenergie 2009 
einen Anteil von 6,3 Prozent.

Bioenergie der Alleskšnner
Aus fester, ßŸssiger und gasfšrmiger Bio-
masse wurden 2009 insgesamt 24,5 TWh 

Strom erzeugt. Damit trŠgt die Biomasse mit 4,3 
Prozent zur sauberen Energieerzeugung bei. Das 
Besondere: Bioenergie ist als einzige der regenera-
tiven Quellen bereits heute speicherbar. 

Solarbranche legt zu 
Deutschland ist Photovoltaik-Weltmeister, 
gefolgt von Japan, Spanien und den USA. 

2010 ist der Markt in Deutschland mit rund 118 
Prozent gegenŸber dem Vorjahr stŠrker gewachsen 
als erwartet. Die Branche prognostiziert rund 20 
GW an Neuinstallationen fŸr das Jahr 2011.

Umsatz der Erneuerbaren-Energien-Branche in Deutschland 2009
in Mrd. Euro

Quelle: BMU-KI III 1; Stand 08/2010; eigene Darstellung

Biomasse
12,6

Wasserkraft
1,4

Windenergie
6,0

Geothermie**
1,0

Solarenergie*
16,4

*Photovoltaik und Solarthermie
**Groûanlagen und W#rmepumpe

gesamt:
rd. 37,5 Mrd. Euro
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Klimaschutzziele werden Ÿbertroffen
Erneuerbare Energien spielen eine herausragende Rolle 
bei der Minderung von Treibhausgasemissionen in der 
EuropŠischen Union. 

FŸr das von der EU selbst gesteckte Ziel von 20 Prozent 
Emissionsminderung bis zum Jahr 2020 mŸssen abso-
lut 1,07 Milliarden Tonnen Treibhausgase im Vergleich 
zum Basisjahr 1990 eingespart werden. Allein die Er-
neuerbaren Energien werden jedoch bis zum Jahr 2020 
mehr als 1,1 Milliarden Tonnen klimaschŠdliche Emissio-
nen verhindern, wenn es zu dem festgelegten Ausbau 
kommt. Damit wird das 20-Prozent-Minderungsziel der 
EU allein durch die Erneuerbaren Ÿbertroffen. Selbst bei 
einem EU-Klimaschutzziel von 30 Prozent wŸrden die 
Erneuerbaren einen Anteil von 68 Prozent Emissions-
minderung Ÿbernehmen.

Deutsche wollen Energie regenerativ
86 Prozent der BundesbŸrger halten es fŸr wichtig bis 
sehr wichtig, dass Deutschland seine Stromversorgung 
vollstŠndig auf Erneuerbare Energien umstellt. Die HŠlfte 
der Haushalte ist bereit, dafŸr deutlich mehr Geld aus-
zugeben als bisher. Das ergab eine aktuelle Meinungs-
umfrage. Ein durchschnittlicher Mehrpersonenhaushalt 
fšrdert Ÿber seine Stromrechnung den Ausbau Erneu-
erbarer Energien aktuell mit rund sechs Euro im Monat. 
50 Prozent der Deutschen wŠren bereit, fŸr einige Jahre 
sogar monatliche Mehrkosten von 10 Euro pro Haushalt 
fŸr den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu tragen.

ANLAGESTRATEGIE

«Energieproduktion ist ein zukun#s-
f$higes Gesch$#. Energie wird immer 
gebraucht»

Vermiedene CO2-Emissionen durch die Nutzung 
Erneuerbarer Energien in Deutschland 2009

Quellen: UBA auf Basis AGEE-Stat sowie weiterer Quellen; eigene Darstellung
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Keine Chance
Kinderkrankheiten

4.

Bei Energieparks, die schon im Betrieb sind, 
entfallen alle Risiken, die bei der Errichtung 
der Energieanlagen bestehen k%nnen und 
eventuelle ¹Kinderkrankheitenª bei  der 
Inbetriebnahme.

Sicherheitsfaktor: Anlagen, die bereits 
laufen, verf$gen $ber eine mehr oder weni-
ger weit zur$ckreichende Betriebshistorie. 
Sie bildet die Grundlage f$r die tragf'hige 
Bewertung und den Erwerb zu einem ange-
messenen Preis.

für

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung
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Der !KORENTA Neue Energien VI  

bietet den Vorteil, dass die  

Energieanlagen bereits laufen. 
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Anlageziele & Anlagepolitik

Anlagestrategie des …KORENTA Neue Energien VI ist es, das 
Kapital der Anleger in bestehende Gesellschaften zu inves-
tieren, die Energieanlagen zur Nutzung regenerativer Res-
sourcen betreiben. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um 
Technologien handelt, die nach gesetzlich garantierten Rege-
lungen vergŸtet werden.

Entsprechend der Angebotssituation am Markt wird der 
Fokus auf den Technologien Wind-, Biomasse und Solar-
energie liegen. Anlageobjekte des Fonds sind die Anteile 
(Beteiligungen) an solchen Wind-, Biomasse- und Solar-Be-
teiligungsgesellschaften, die von dem Fonds erworben, ver-
waltet und verwertet werden.

Dabei handelt es sich um:
 �„ Zweitmarktanteile (Minderheitsbeteiligungen) an beste-

henden Publikumsfonds 
 �„ oder Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu einhundert Pro-

zent an Beteiligungsgesellschaften die bereits produzie-
rende Energieerzeugungsanlagen betreiben

Deutschland/EuropŠisches Ausland
Voraussetzung fŸr den Erwerb ist, dass es sich bei den An-
lageobjekten, in die der Fonds investiert, um Gesellschaften 
deutschen Rechts handelt und die Betriebsstandorte der Ener- 
gieanlagen in Deutschland oder im europŠischen Ausland 
liegen. 

Neben der allgemeinen Rechtssicherheit soll dadurch sicher-
gestellt sein, dass die VergŸtung fŸr den erzeugten Strom 
nach dem Erneuerbare Energien Gesetz oder nach vergleich-
baren europŠischen gesetzlichen Bedingungen garantiert ist.

Blind Pool
Der …KORENTA Neue Energien VI ist als Blind Pool konzipiert, 
d.h. zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung und der anschlie-
§enden Einwerbung des Kommanditkapitals ist der Ankauf 
der Anlageobjekte noch nicht erfolgt. HierfŸr dienen die 
Nettoeinnahmen der Fondsgesellschaft. Sie reichen fŸr die 
Realisierung der Anlageziele und Anlagepolitik aus und wer-
den nicht fŸr sonstige Zwecke verwandt. Eine Fremd- oder 
ZwischenÞnanzierung ist nicht geplant und wurde auch nicht 
vereinbart. Der wichtigste TŠtigkeitsbereich der Fondsgesell-
schaft ist die Investition der Nettoeinnahmen in den Erwerb 
und die Verwaltung von Anteilen an Beteiligungsgesellschaf-
ten, die Energieerzeugungsanlagen in verschiedenen Be-
reichen der Erneuerbaren Energien betreiben. Wichtige lau-
fende Investitionen existieren nicht. Mit der Realisierung der 
in diesem Kapitel dargestellten Anlageziele und der Anlage-
politik wurde noch nicht begonnen. Konkrete Anlageobjekte 
kšnnen daher nicht genannt werden. Es sind lediglich die 
Anlagestrategie und die Investitionskriterien fŸr den Ankauf 

der Anteile an den Betreibergesellschaften bekannt (s. dazu 
auch die Seiten 36/37 und 76/77). 

Bereits produzierende Energieanlagen 
Besondere Sicherheitsfaktoren ergeben sich daraus, dass auf 
der Basis der Investitionskriterien nur in Gesellschaften mit 
bereits in den Stromerzeugungsprozess eingebundene  Ener-
gieanlagen investiert wird. Diese verfŸgen Ÿber eine Ertrags-
historie, die eine zuverlŠssige Grundlage fŸr die Prognosen 
liefert. Au§erdem sind bei Anlagen, die bereits im Betrieb 
sind, alle mšglichen Risiken ausgeschlossen, die bei der Er-
richtung und der Inbetriebnahme entstehen kšnnen.

QualitŠtscheck …KORENTA
Alle Anlageobjekte mŸssen den umfangreichen Check im 
Rahmen des …KORENTA QualitŠtsmanagements (s. S. 36 f.) 
positiv durchlaufen haben. Diesem entsprechend, setzt der 
Fonds nur auf solide Projektpartner. Dies gilt fŸr die Projek-
tierung der Energieanlagen, den technischen und kaufmŠn-
nischen Betrieb sowie die Konzeption der Publikumsfonds, 
von denen Zweitmarktanteile erworben werden.

Investitionen in Windenergie
Im Bereich der Windenergie setzt der Fonds auf Windparks 
namhafter Hersteller. In die Auswahl kommen nur solche 
Parks, die das Bewertungssystem der …KORENTA positiv 
durchlaufen haben.

Investition in Bioenergie
Unter dem Begriff Bioenergie sind verschiedene Technolo-
gien erfolgreich: Kraftwerke, die aus biogenen festen Brenn-
stoffen (z.B. Holz), biogenen ßŸssigen Brennstoffen (z.B. 
Pßanzenšl) oder biogenen gasfšrmigen Brennstoffen (Bio-
gas) Energie erzeugen. FŸr den …KORENTA Neue Energien 
VI sind alle ausgereiften Technologien interessant, vorausge-
setzt auch hier, dass sie durch gesetzliche VergŸtungsrege-
lungen abgesichert sind. 

Investition in Solarenergie
BezŸglich der Sonnenenergie investiert der Fonds in die Pho-
tovoltaik, ob auf DachßŠchen, an Fassaden oder auf FreißŠ-
chen. Ma§geblich ist auch hier die gesetzlich abgesicherte 
VergŸtung fŸr den erzeugten Strom.

Ankaufmanagement
Bei allen Investitionen, die der Fonds tŠtigen wird, ist der Er-
werb der Anteile zu einem guten Preis entscheidend. Beste 
Voraussetzungen bieten dafŸr die langjŠhrige Erfahrung der 
…KORENTA und ihr umfangreiches QualitŠtsmanagement. 
Das gute Preis-LeistungsverhŠltnis, das bei jedem Erwerb 
angestrebt wird, schafft die Voraussetzung dafŸr, die Wert-
schšpfung fŸr den Anleger zu optimieren und ihm eine gute 
Renditechance zu ermšglichen. Die vier VorgŠnger-Zweit-
marktfonds der …KORENTA belegen, dass sich dieses Kon-
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zept realisieren lŠsst, (s. dazu AusfŸhrungen zur Leistungs-
bilanz S. 39).

Ankaufsituation …KORENTA Neue Energien VI
Der Markt bietet umfangreiche Mšglichkeiten fŸr Investi-
tionen durch den …KORENTA Neue Energien VI. 

Zum einen hat sich der Handel mit Zweitmarktanteilen im 
Bereich der Erneuerbare Energien Fonds in den vergangenen 
Jahren Ð nicht zuletzt befšrdert durch die Zweitmarktfonds-
serie der …KORENTA Ð gut entwickelt. Zum anderen existiert 
in Deutschland und im europŠischen Ausland ein reger Han-
del mit bereits in Betrieb beÞndlichen Energieparks. 

Die …KORENTA verfŸgt Ÿber ein umfangreiches Kontakt-
netzwerk in diesem Markt zu Projektierer- und Betreiberge-
sellschaften, zu EmissionshŠusern, BeirŠten, Anteilseignern 
und Handelsplattformen fŸr Zweitmarktanteile. Dies belegen 
der zŸgige Ablauf, in dem die VorgŠnger-Zweitmarktfonds 
in der Vergangenheit investiert wurden und die zahlreichen, 

laufend eingehenden Angebote. Der gute Marktzugang lŠsst 
erwarten, dass auch der …KORENTA Neue Energien VI sein 
Kapital rasch und werthaltig investieren kann.

Energiefonds voll im Trend
Anleger, die sich am …KORENTA Neue Energien VI betei-
ligen, liegen mit ihrer Entscheidung in einem Wachstums-
trend, der auch im Jahr 2010 anhielt. Es wurden Ÿber 830 
Mio. EUR Eigenkapital platziert, was einem Anstieg von  
52 Prozent gegenŸber dem Vorjahr entspricht. 

Die GrŸnde fŸr die Beliebtheit der Energiefonds liegen nach 
EinschŠtzung von Branchenanalysten in der Planbarkeit 
durch die gesetzlich garantierten VergŸtungen sowie ihre 
Orientierung auf Sachwerte und Nachhaltigkeit.

Auch fŸr 2011 sieht der VGF Verband Geschlossene Fonds  
e. V. eine positive, deutlich steigende Entwicklung in den 
Platzierungszahlen.

Anleger

Fondsgesellschaft
$KORENTA Neue Energien VI

Beteiligungsgesellschaften

Solarenergie

Windenergie

Bioenergie

Investitionsschema (Prognose)

ANLAGESTRATEGIE

…KORENTA Zweitmarkt-Service 
FŸr VerkŠufer von Zweitmarktanteilen ist 

der Ablauf denkbar einfach. Die Abwicklung 

erfolgt Ÿber die …KORENTA Service GmbH, 

eine Tochtergesellschaft der …KORENTA AG. 

Sie unterbreitet den verkaufswilligen Anteils-

eignern im Namen der Fondsgesellschaft ein 

Angebot und wickelt die †bertragung der 

Anteile ab. SŠmtliche †bertragungskosten 

trŠgt die KŠuferin, die …KORENTA Neue Ener- 

gien VI GmbH & Co. KG.
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5.  

Umfassendes Qualit"tsmanagement

�t Standortwahl, Standortfaktoren

�t�� �*�O�H�F�O�J�F�V�S�U�F�D�I�O�J�T�D�I�F���,�P�O�[�F�Q�U�J�P�O

�t�� �&�O�F�S�H�J�F�B�O�M�B�H�F�O���)�F�S�T�U�F�M�M�F�S

�t�� �"�O�M�B�H�F�O���-�F�J�T�U�V�O�H�T�E�B�U�F�O

�t�� �#�F�U�F�J�M�J�H�U�F���1�B�S�U�O�F�S

�t�� �4�F�S�W�J�D�F���G�à�S���E�J�F���U�F�D�I�O�J�T�D�I�F���8�B�S�U�V�O�H

�t�� �$�P�N�Q�V�U�F�S�H�F�T�U�à�U�[�U�F���"�O�M�B�H�F�O�à�C�F�S�X�B�D�I�V�O�H

�t�� �)�F�S�T�U�F�M�M�F�S�H�B�S�B�O�U�J�F�O

�t�� �5�F�D�I�O�J�T�D�I�F���7�F�S�G�à�H�C�B�S�L�F�J�U�F�O���"�V�T�G�B�M�M�[�F�J�U�F�O

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung

Der Qualit#tscheck: technische Kriterien 
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Die $KORENTA hat im Laufe ihrer langj#hrigen T#tigkeit ein fundiertes System f"r die 

Analyse von Energieerzeugungsanlagen entwickelt. Diesem liegt im Kern eine breite 

Datenbasis auf der Grundlage von "ber 400 bewerteten Gesellschaften aus den ver-

schiedenen Bereichen der Erneuerbaren Energien zu Grunde.

Alle Anlageobjekte, in die der !KORENTA Neue 

Energien VI investiert, werden diesem ausf$hr-

lichen Qualit'tscheck unterzogen. Dies scha&t die 

Voraussetzungen daf$r, dass der Fonds die ge-

w$nschten Ertr'ge f$r die Anleger erwirtschaftet.

#KORENTA-Qualit$tsmanagement

Es sichert die Einsch'tzung der zu erwartenden 

Erl%s-, Kosten- und Liquidit'tssituation der Ener-

gieanlagen.

�t Vertr'ge

�t�� �7�F�S�T�J�D�I�F�S�V�O�H�F�O

�t�� �1�S�P�H�O�P�T�U�J�[�J�F�S�U�F���&�O�F�S�H�J�F�F�S�U�S�B�H�T�E�B�U�F�O

�t�� �%�B�S�M�F�I�F�O�
���-�B�V�G�[�F�J�U�
���;�J�O�T�C�J�O�E�V�O�H�
���;�J�O�T�T�B�U�[

�t�� �-�J�R�V�J�E�J�U�Ê�U�T�T�U�B�U�V�T���V�O�E�����C�F�E�B�S�G

�t�� �3�à�D�L�M�B�H�F�O

Der Qualit#tscheck: 
kaufm#nnische und juristische Kriterien 

�t

�t�� �*�O�H�F�O�J�F�V�S�U�F�D�I�O�J�T�D�I�F���,�P�O�[�F�Q�U�J�P�O

�t�� �&�O�F�S�H�J�F�B�O�M�B�H�F�O���)�F�S�T�U�F�M�M�F�S

�t�� �"�O�M�B�H�F�O���-�F�J�T�U�V�O�H�T�E�B�U�F�O

�t�� �#�F�U�F�J�M�J�H�U�F���1�B�S�U�O�F�S

�t�� �4�F�S�W�J�D�F���G�à�S���E�J�F���U�F�D�I�O�J�T�D�I�F���8�B�S�U�V�O�H

�t�� �$�P�N�Q�V�U�F�S�H�F�T�U�à�U�[�U�F���"�O�M�B�H�F�O�à�C�F�S�X�B�D�I�V�O�H

�t�� �)�F�S�T�U�F�M�M�F�S�H�B�S�B�O�U�J�F�O

�t�� �5�F�D�I�O�J�T�D�I�F���7�F�S�G�à�H�C�B�S�L�F�J�U�F�O���"�V�T�G�B�M�M�[�F�J�U�F�O
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…KORENTA Ð ãTrendsetting in grŸnÒ
Nachhaltigkeit ist fŸr die …KORENTA seit ihrer GrŸndung 
im Jahr 1999 gelebte Philosophie. …kologische, ethische 
und soziale Anlagethemen sind ihr Spezialgebiet, die Inter-
essen der Kapitalanleger ihr besonderes Anliegen. In ihren 
Fonds kombiniert sie Innovation mit konservativer Kalkula-
tion. †ber verschiedene geschlossene Fondskonzeptionen 
lŠsst die …KORENTA Anleger am Wachstumsmarkt Erneuer-
bare Energien teilhaben. Dazu bietet sie Anlageformen vom 
Wachstumskapital bis hin zu Ansparmodellen fŸr den Kapi-
talaufbau. 

…KORENTA in Zahlen
 �„ Norddeutsches Emissionshaus mit Sitz in Aurich

 �„  Seit 1999 am Markt

 �„  32 Mitarbeiter

 �„  Ausgewiesene Expertise fŸr Erneuerbare Energien

 �„  Rund 140 Mio. Euro platziertes Eigenkapital

 �„  GeprŸfte Leistungsbilanzen

 �„  Umfassendes QualitŠtsmanagement

Seit 2005 emittiert die …KORENTA eigene Fonds. Ihre Serie 
ãPremium SelectionÒ ist im Beteiligungsmarkt etabliert. Be-
reits vier Zweitmarkt-VorgŠnger zum …KORENTA Neue Ener-
gien VI haben unter Beweis gestellt, dass die Fondskonzep-
tionen der …KORENTA vom Markt angenommen werden, 
dass die …KORENTA die eingeworbenen Investitionsmittel 
der Fonds zŸgig und mit guten Ankaufpreisen investiert und 
dass es darŸber hinaus gelingt, zusŠtzliche Chancen fŸr die 
Anleger zu nutzen.

Erfolgreiche VorgŠngerfonds 
Die Zweitmarktanteile wurden im Durchschnitt zu einem An-
kaufpreis von 69 Prozent der nominellen Einlage erworben. 
Au§erdem wurden aus den Portfolios der Gesellschaften, an 
denen sich die  Zweitmarktfonds der …KORENTA beteiligten, 
vorzeitig insgesamt 15 Windparks verŠu§ert. Die daraus  
generierten RŸckßŸsse lagen 30 Prozent Ÿber der Investi-
tionssumme.

GeprŸfte Leistungsbilanzen
Transparenz ist aus Sicht der …KORENTA eine Pßicht ge-
genŸber den Anlegern. Aus diesem Grund veršffentlicht sie 
jŠhrlich eine Leistungsbilanz, die von einer WirtschaftsprŸ-
fungsgesellschaft testiert wird. Die geprŸfte Leistungsbilanz 
fŸr das Jahr 2009 ist im Internet unter www.oekorenta.de 
als Download verfŸgbar oder kann bei der …KORENTA an-
gefordert werden. 

Fondsentwicklung geht weiter 
Als Finanzdienstleister mit langem Erfahrungshorizont im 
Bereich der Nachhaltigkeit ist die …KORENTA wie kaum ein 
anderer Marktteilnehmer in der Lage, die MŠrkte im Seg-
ment der ethisch-škologischen Produkte zu sondieren, die 
Tendenzen, die den grš§ten Erfolg versprechen, zu erkennen 
und fŸr die Anleger auf verschiedenen Ebenen zu nutzen. Im 
Bereich ihrer TŠtigkeit als Emissionshaus wird sie die Chancen 
der Erneuerbare Energien auch zukŸnftig fŸr die Anleger er-
schlie§en, indem sie weitere interessante Anlageprodukte in 
diesem Bereich entwickelt und anbietet.
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 �„ Per Januar 2011 hat die …KORENTA AG sechs 
geschlossene Fonds aufgelegt, vier Zweitmarktfonds 
einen Private Equity Fonds und einen Ansparfonds, 
alle in der Assetklasse der Erneuerbaren Ener- 
gien. Vier der Angebote wurden planmŠ§ig am 
Kapitalmarkt platziert. Zwei Fonds beÞnden sich 
prospektgemŠ§ noch in der Platzierungsphase. 

 �„ Alle vier vollplatzierten Fonds wurden Ÿberzeich- 
net. Das prospektierte Eigenkapitalvolumen betrug 
44,5 Mio. Euro. TatsŠchlich wurden 48,6 Mio. Euro 
platziert.  

 �„ Die ersten drei Fonds sind mit einem Erstinvesti- 
tionsvolumen von 27,1 Mio. Euro komplett inves-
tiert. Der vierte Fonds beÞndet sich derzeit noch 
in der Investitionsphase. Per 09.02.2011 war er  
zu 6,1 Mio. investiert.  

 �„ Der Erwerb der Zweitmarktanteile, in die investiert 
wurde, erfolgte bisher zu einem durchschnittlichen 
Ankaufpreis von 69 Prozent der nominellen Einlage. 
 

 �„ Der in der Platzierung beÞndliche Private Equity 
Fonds …KORENTA Zukunftsenergien I war per 
09.02.2011 zu rund 10 Prozent platziert und erste 
Investitionen in Hšhe von 4,6 Mio. Euro in chancen- 
reiche Unternehmensanteile von Wind- und Solar-
unternehmen sind bereits erfolgt.   

 �„ Die Platzierung des Ansparfonds …KORENTA Neue 
Energien V Sachwerte Deutschland ist angelaufen.  

 �„ Die fŸr alle Fonds getŠtigten Investitionen entspre- 
chen den prospekierten Investitionskriterien.  

 �„ Auszahlungen an die Kommanditisten haben wie 
folgt stattgefunden: Der erste Zweitmarktfonds, 
der …koRenta Wind-Renditefonds I hat in 2007 
und 2008 prospektgemŠ§ ausgezahlt. Im Jahr 2009 
wurden statt der prospektierten 7 Prozent  
4 Prozent an die Anleger ausgezahlt. 2010 wur-
de aufgrund der schwachen WindertrŠge nicht 
ausgezahlt. Aus dem gleichen Grund hat auch der 
…KORENTA Neue Energien II, abweichend von der 
Prognose im Prospekt, keine Auszahlungen geleis-
tet. Der …KORENTA Neue Energien III hat im Jahr 
2010 prospektgemŠ§ 2 Prozent zzgl. FrŸhzeich-
nerbonus in Hšhe von 2 Prozent an die Anleger 
ausgezahlt.  

 �„ In den bisherigen Verkaufsprospekten wurden 
keine langfristigen handelsrechtlichen und steu- 
erlichen Ergebnisse prospektiert, so dass entspre-
chende Soll-Ist-Vergleiche nicht vorgenommen 
werden kšnnen. Eine obligatorische Finanzie- 
rungspßicht fŸr die Anleger bestand in keinem der 
bislang durch die …KORENTA emittierten Fonds.

 Status der …KORENTA Fonds 
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Name Funktion GeschŠftsanschrift/Sitz

…KORENTA Neue Energien VI 
GmbH & Co. KG

Fondsgesellschaft, Emittentin
Kornkamp 2, 26605 Aurich

tg Beteiligungsgesellschaft mbH
KomplementŠrin der …KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG 
(persšnlich haftende Gesellschafterin), GeschŠftsfŸhrung der Fondsge-
sellschaft 

Kornkamp 2, 26605 Aurich

…KORENTA AG
GrŸndungskommanditistin, Anbieterin der Beteiligung, Prospektverant-
wortliche, Konzeption der Fondsgesellschaft, Vertrieb

Kornkamp 2, 26605 Aurich

SG-Treuhand GmbH
Treuhandkommanditistin, TreuhŠnderin, Zahlstelle, Betreuung und 
Information der Anleger

Kornkamp 2, 26605 Aurich

…KORENTA Service GmbH Ankaufmanagement der Unternehmensbeteiligungen Kornkamp 2, 26605 Aurich

SG-Finanz GmbH Platzierungsgarant Kornkamp 2, 26605 Aurich

…KORENTA FINANZ AG Untervertrieb fŸr die …KORENTA AG DŸsseldorfer Str. 38, 40721 Hilden

SW Unitax GmbH
Steuerberatungsgesellschaft 

Mittelverwendungskontrolleurin Heinrichstra§e 155, 40239 DŸsseldorf

*GeschŠftsanschrift der jeweiligen Person ist der GeschŠftssitz der Gesellschaft

Kapitel 5  Beteiligte Partner
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Handelsregister Kapital Kommanditisten/Gesellschafter KomplementŠr/GeschŠftsfŸhrung

Amtsgericht Aurich, HRA   
201184, Tag der ersten 
Eintragung: 08.12.2010

Kommanditkapital:  
Û 10.000 (Erhšhung nach  
¤ 6 des Gesellschaftsver-
trages mšglich)

GrŸndungskommanditistin
…KORENTA AG, Aurich, Û 10.000

tg Beteiligungsgesellschaft mbH, Aurich

Amtsgericht Aurich, HRB 
200108, Tag der ersten 
Eintragung: 03.08.2006

Stammkapital: Û 25.000
…KORENTA AG, Aurich,  
100 % der Anteile

Tjark Goldenstein*, Ihlow
Gerold Schmidt*, Aurich 

Amtsgericht Aurich, HRB 
201428, Tag der ersten 
Eintragung: 22.02.1999

Grundkapital: Û 1.000.000
SG-Finanz GmbH, Aurich,  
75,1 % der Anteile

Vorstand:  
Tjark Goldenstein*, Ihlow (Vorsitzender) 
Gerold Schmidt*, Aurich
               
Aufsichtsrat: 
Hans-Josef MŸller, Papenburg (Vorsitzender) 

Amtsgericht Aurich, HRB 
200288, Tag der ersten 
Eintragung: 01.02.2007

Stammkapital: Û 25.000
SG-Finanz GmbH, Aurich,  
100 % der Anteile

Mario Behrends*, Aurich 

Amtsgericht Aurich, HRB 
200314, Tag der ersten 
Eintragung: 07.03.2007

Stammkapital: Û 25.000
…KORENTA AG, Aurich,  
100 % der Anteile

Ingo Lšchte*, Neuss 
Janina Goldenstein*, Ihlow

Amtsgericht Aurich, HRB 
200201, Tag der ersten 
Eintragung: 09.11.2006

Stammkapital: Û 125.000
Tjark Goldenstein, Ihlow 
51 % der Anteile

Tjark Goldenstein*, Ihlow

Amtsgericht DŸsseldorf, 
HRB 58296, Tag der ersten 
Eintragung: 03.03.2008

Grundkapital: Û 500.000
…KORENTA AG, Aurich,  
76 % der Anteile

Vorstand: 
Tjark Goldenstein*, Ihlow (Vorsitzender)
Ingo Lšchte*, Neuss
                
Aufsichtsrat:  
Dr. h.c. Josef Beutelmann,  
Wuppertal (Vorsitzender) 

Amtsgericht DŸsseldorf, 
HRB 42200, Tag der ersten 
Eintragung: 09.06.1982

Stammkapital: Û 52.000

Frank-Michael Sutor, Duisburg 
50 % der Anteile, 
Michael Westphal, DŸsseldorf
50 % der Anteile

Frank-Michael Sutor*, Duisburg
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     Im Einkauf  
      liegt der Gewinn

¹Die "KORENTA ist mit ihrem Know-how in Sachen Erneuerbare  

Energien am Markt etabliert. Sie wird als faire Partnerin gesch#tzt.ª

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung
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      liegt der Gewinn

F r"die"Vergangenheit"wird"dies"be-
reits"durch"vier"Zweitmarktfonds"der"
#KORENTA" belegt." Im" Durchschnitt"
wurden" die" Zweitmarktanteile" f r"
die"Vorg$ngerfonds"zu"einem"Ankauf-
preis"von"69"Prozent"der"nominellen"
Einlage"erworben"(s."S."38).

Mit" ihrer" langj$hrigen" Erfahrung" in"
diesem" Segment" hat" die" #KORENTA""
besten" Zugang" zum" Markt." So" kann"
sie" sicher" stellen," dass" f r" den""
#KORENTA"Neue"Energien"VI" interes-
sante" Anlageobjekte" zur" Verf gung"
stehen.

Ziel"ist"der"Anteilskauf"zu"einem"guten""

Preis-Leistungsverh$ltnis,"um"die"Wertsch%pfung"

f r"die"Anleger"zu"optimieren."
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Kapitalflussrechnung …KORENTA Neue Energien VI (Prognose)

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Einzahlung inkl. Agio  
in Euro

-52.500 -,-- -,-- -,-- -,-- -,--

Auszahlung in %  
der Beteiligung

0 0 0 6 10 12

Auszahlung 
in Euro

0 0 0 3.000 5.000 6.000

Kapitalbindung 
in Euro

52.500 52.500 52.500 49.500 44.500 38.500

Kapitaleinsatz und RŸckßuss (Prognose)
Der Fonds verzichtet bewusst auf die Aufnahme von Fremd-
kapital und ist somit als reiner Eigenkapitalfonds konzipiert. 
Alle Einnahmen aus den LiquiditŠtszußŸssen der Beteiligungs-
gesellschaften werden nach Abzug der Betriebsausgaben der 
Fondsgesellschaft - spŠtestens bei Beendigung des Fonds - 
vollstŠndig an die Gesellschafter ausgezahlt. Dies trifft auch 
auf Erlšse zu, die aus einer WeiterverŠu§erung von Anteilen 
an Beteiligungsgesellschaften oder im Zuge der Liquidation 
von Beteiligungsgesellschaften wŠhrend der Laufzeit dem 
Fonds zußie§en. 

Die hier abgedruckte Investitions- und Finanzierungsrech-
nung sowie die Kapitalßussrechnung basieren auf einem 
beispielhaften Musterportfolio. Die Zusammenstellung eines 
konkreten Portfolios ist nicht mšglich, da zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht bekannt ist, welche Beteiligungs-
gesellschaften zu welchen Ankaufpreisen verfŸgbar sein 
werden. Aus diesem Umstand kšnnen sich Abweichungen 
fŸr die Prognose ergeben.

Die folgende Prognose stellt exemplarisch die Entwicklung 
einer Beteiligung in Hšhe von 50.000 Euro zuzŸglich 5 Pro- 
zent Agio dar. Der Auszahlungs- und KapitalrŸckßussverlauf 
ist abhŠngig von den jeweiligen Auszahlungen der Beteili-
gungsgesellschaften. Aufgrund der spŠter tatsŠchlich er-
folgten Investitionen kann es hier zu Abweichungen kom-
men, die das Ergebnis verŠndern.

Gewinne aus der VerŠu§erung oder Liquidation von Beteili-
gungsgesellschaften wŠhrend der Laufzeit der Fondsgesell-
schaft wurden in die prognostizierten Auszahlungen nicht 
einbezogen. Die Anbieterin geht davon aus, dass Beteili-
gungen, die sich am Ende der Fondslaufzeit im Portfolio be-
Þnden, eine Auszahlung in Hšhe von 36 Prozent bezogen auf 
die Kapitaleinlage ermšglichen. Diese Annahme basiert auf 

den langjŠhrigen Erfahrungen der Fondsinitiatorin im Bereich 
der Erneuerbaren Energien. Genaue Daten darŸber, welchen 
Wert die WirtschaftsgŸter (Energieerzeugungsanlagen) im 
Anlagevermšgen der Beteiligungsgesellschaften in 11 Jahren 
tatsŠchlich haben werden, liegen naturgemŠ§ nicht vor.

Kapitalßussrechnung (Prognose)
Die Gesamtauszahlungen Ð einschlie§lich KapitalrŸckzahlung 
Ð werden mit 201 Prozent angenommen. Nach Abzug der 
KapitalrŸckzahlung (100 Prozent des eingesetzten Komman-
ditkapitals zzgl. 5 Prozent Agio) sind dies 96 Prozent Ÿber die 
Gesamtlaufzeit unter Ausschluss des vor der Einwerbungs-
phase bereits beendeten Rumpfwirtschaftsjahres. Bezogen 
auf die geplante AusschŸttungsphase des Fonds stellt dies 
eine durchschnittliche Auszahlung von ca. 9 Prozent p.a. vor 
Steuern auf die ursprŸnglich geleistete Kommanditeinlage 
dar. ErhŠlt der Kommanditist den FrŸhzeichnerbonus, erhšht 
sich die prognostizierte Auszahlungssumme um die Bonus-
auszahlung auf bis zu 206 Prozent.

Aufgestellt wurde die Kapitalßussrechnung vor Steuern, da 
eine eindeutige Prognose der effektiven Steuerbelastung 
Ÿber die Gesamtlaufzeit oder einzelne Teilabschnitte nur ein-
geschrŠnkt mšglich wŠre. Aufgrund der vorzunehmenden 
Abschreibungen in den ErgŠnzungsbilanzen der Beteili-
gungsgesellschaften ist zunŠchst mit keiner nennenswerten 
Ertragsteuerbelastung zu rechnen. Eine Steuerbelastung wird 
dann entstehen, wenn die Beteiligungen zu einem spŠteren 
Zeitpunkt zu Preisen verŠu§ert werden kšnnen, die Ÿber 
den aktivierten Anschaffungskosten (Buchwerten) liegen. 
Im Liquidationsfall der Beteiligungsgesellschaften kann dies 
ebenfalls zutreffen. Werden die Anteile am geplanten Lauf-
zeitende des Fonds verŠu§ert, unterliegen etwaige VerŠu-
§erungsgewinne keiner begŸnstigten Besteuerung, sondern 
werden wie †berschŸsse aus normaler GeschŠftstŠtigkeit im 
Rahmen der Ertragsteuern erfasst. Zu beachten ist, dass nur 

Kapitel 6  Der Fonds in Zahlen
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 VerŠu§erungserlšs
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12 15 20 25 30 35 36

6.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 18.000

32.500 25.000 15.000 2.500 -12.500 -30.000 -48.000

die Nettoauszahlungen, d. h. die Auszahlungen nach Abzug 
der eingesetzten Mittel, der Besteuerung unterliegen. Auf 
die Darstellung einer Zinsberechnung nach der Internen Zins-
fu§-Methode wird bewusst verzichtet, weil keine Reinves-
titionen geplant sind.

Ergebnisprognose
Die Erfahrungen mit den Ergebnisprognosen fŸr Windener-
gieanlagen in der Vergangenheit zeigen, dass die Windmen-
gen starken Schwankungen unterliegen. Bei den Ÿbrigen 
Energieformen sind die vorliegenden Erfahrungen noch 
sehr gering, so dass hier nur vorsichtige SchŠtzungen mšg-
lich sind. Die Kalkulation basiert, neben langjŠhrigen Erfah-
rungen, auf branchenŸblichen PlanungsansŠtzen fŸr Beteili-
gungen an Projekten regenerativer Energieformen. Mit der 
Ergebnisprognose soll dem Anleger ein beispielhafter Fonds-
verlauf aufgezeigt werden, der sich aus den angenommenen 
Auszahlungen der Beteiligungsgesellschaften, sowie einem 
eventuellen  VerŠu§erungserlšs am Ende der geplanten Lauf-
zeit ergibt. Von den folgenden Faktoren wird der wirtschaft-
liche Erfolg des Fonds im Wesentlichen bestimmt: 

 �„ Hšhe der Ankaufpreise fŸr die Anteile an Beteiligungs-
gesellschaften

 �„ Hšhe der Auszahlungen aus den Beteiligungsgesell-
schaften

 �„ Entwicklung der klimatischen Bedingungen
 �„  Hšhe eventueller VerŠu§erungserlšse 
 �„  Technischer Zustand der Anlagen
 �„  Entwicklung der Rohstoffpreise im Bereich der Bioenergie

Da die Prognose auf Erfahrungen aus der Vergangenheit 
basiert, kann es in der Zukunft zu Abweichungen kommen, 
die das Ergebnis beeinßussen kšnnen. Einzuteilen ist die 
Prognose in folgende wesentliche Phasen, die fŸr das Er-
gebnis von unterschiedlicher Bedeutung sind.

Investitionsphase
In der Investitionsphase Þndet der Erwerb von Beteiligungen 
statt. Der Fonds wird nach Zahlung der Emissionskosten das 
zur VerfŸgung stehende Investitionskapital (Nettoeinnahme) 
zu den vorgegebenen Zwecken einsetzen. Es ist geplant, 
dass die Investitionsphase spŠtestens am 31.12.2012 been-
det sein wird. In der Investitionsphase wird die …KORENTA 
Service GmbH das Ankaufmanagement Ÿbernehmen.

Betriebsphase
WŠhrend der Betriebsphase obliegt das Management der 
Fondsgesellschaft der KomplementŠrin, der tg Beteiligungs-
gesellschaft mbH. Die Betriebsphase beginnt, sobald die ers-
ten Investitionsmittel zielgerichtet eingesetzt sind.

Es besteht aufgrund der Erfahrung mit den bisherigen Fonds 
der …KORENTA die Option, dass einzelne Anteile an Beteili-
gungsgesellschaften bereits nach kurzer Haltedauer wieder 
verŠu§ert werden kšnnen. Die hierbei erzielten Einnahmen 
ßie§en auf das Konto des …KORENTA Neue Energien VI und 
werden im Rahmen der Auszahlungen an die Kommandi-
tisten entsprechend berŸcksichtigt. Mšglich ist auch eine  
Liquidation einzelner Beteiligungsgesellschaften wŠhrend der 
Betriebsphase, wenn deren vorgesehene Laufzeit beendet ist 
oder wenn die Energieanlagen verkauft werden sollen. 

Liquidationsphase
Die Fondsgesellschaft geht in ihrer Prognose davon aus, 
dass nach Abzug sŠmtlicher Aufwendungen eine Schluss-
ausschŸttung von 36 Prozent bezogen auf die ursprŸngliche 
Kapitaleinlage ohne Agio mšglich ist. Sofern die Anleger 
AusschŸttungen von 201 Prozent, gegebenenfalls zuzŸglich 
FrŸhzeichnerbonus erhalten haben, wird an die Initiatorin 
von dem Ÿbersteigenden Liquidationserlšs eine Vorabaus-
zahlung von 25 Prozent vorgenommen.
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Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)

A. Investitionsplan Euro in % exkl. Agio in % inkl. Agio

Anschaffungskosten

1.
Investitionen in Zweitmarktfonds und sonstige 
Beteiligungsgesellschaften inkl. Erwerbsnebenkosten

13.600.000 85,00 80,95

Emissionskosten

2. Kosten der Eigenkapitalvermittlung inkl. Agio 2.078.700 12,99 12,37

3. Kosten der Platzierungsgarantie 20.000 0,13 0,12

4. Betriebswirtschaftliche Konzeption, 
Prospektierung u. Marketing 570.800 3,57 3,40

5.
Steuerberatung, Rechtsberatung,  
Mittelverwendungskontrolle

120.000 0,75 0,72

6. Einrichtung Treuhand 60.000 0,38 0,36

LiquiditŠtsreserve

7. Liquide Mittel 350.000 2,19 2,08

Gesamtinvestitionskosten 16.799.500 105,00 100,00

B. Finanzierungsplan

8. Einzuwerbendes Kommanditkapital 15.990.000 99,94 95,18

9. GrŸndungskommanditistin 10.000 0,06 0,06

10. Agio 799.500 5,00 4,76

Gesamtkapital 16.799.500 105,00 100,00
  

ErlŠuterungen zum Investitions- und Finanzie-
rungsplan
Die Planung der Gesellschaft sieht vor, dass ein Kommandit-
kapital in Hšhe von 15,99  Mio. Euro zzgl. 5 Prozent Agio 
eingeworben werden soll. Die Gesellschaft ist berechtigt, 
eine Mehreinwerbung von bis zu 25 Prozent auf 19,99 Mio. 
Euro zzgl. 5 Prozent Agio vorzunehmen. 

Der Investitions- und Finanzierungsplan bildet die Basisvari-
ante ohne Mehreinwerbung bei Schlie§ung der Platzierung 
am 31.12.2011 ab. Da fŸr einige Aufwandspositionen Fest-
vertrŠge abgeschlossen wurden, wird sich bei AusŸbung der 
Mehreinwerbungsoption die prozentuale Investitionsquote 
leicht erhšhen.

In welchem Umfang innerhalb der Anlageobjekte Fremd-
mittel eingesetzt werden, kann zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung wegen des Blind Pool Charakters nicht gesagt 
werden. 

Der Investitions- und Finanzierungsplan berŸcksichtigt, dass 
Anlageobjekte Anteile an Beteiligungsgesellschaften sind. 
UnberŸcksichtigt kann dabei bleiben, wie hoch die Betei-
ligungsquote ist. Die Emissionskosten sind als Bruttoauf-
wendungen ausgewiesen, sofern sie UmsatzsteuerbetrŠge 
enthalten, da die Fondsgesellschaft diese nicht als Vorsteuer 
geltend machen kann.
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Mittelverwendung
zu 1. Aus den in der Platzierung zum Stand vom 31.12.2011 
eingeworbenen Kommanditeinlagen ist geplant, dass die 
Fondsgesellschaft aus den zur Investition zur VerfŸgung ste-
henden Eigenmitteln Anlageobjekte in einem Umfang von 
13,6 Mio. Euro (Nettoeinnahmen) entsprechend den festge-
legten InvestitionsgrundsŠtzen erwirbt. Hierin enthalten sind 
die Erwerbsnebenkosten, u.a. die Provisionen in Hšhe von 
bis zu 2 Prozent fŸr das Ankaufmanagement, die die …KO-
RENTA Service GmbH fŸr die Auswahl und Bewertung geeig-
neter Beteiligungsgesellschaften erhŠlt sowie gegebenenfalls 
weitere Maklerhonorare fŸr die Vermittlung geeigneter Be-
teiligungen, eventuelle †bertragungsgebŸhren sowie sons-
tige †bertragungskosten. ErfahrungsgemŠ§ belaufen sich 
die Erwerbsnebenkosten insgesamt auf durchschnittlich 4 - 6 
Prozent des jeweiligen Erwerbspreises der Anlageobjekte. 

Sofern die Gesellschaft die Mšglichkeit der †berzeichnung 
zulŠsst, erhšht sich dieser Posten nach Abzug der auf die 
Mehreinwerbung entfallenden Emissionskosten.

Die NettozußŸsse allein reichen fŸr die Realisierung der Anla-
geziele und Anlagepolitik aus und werden nicht fŸr sonstige 
Zwecke genutzt. Eine Fremd- oder ZwischenÞnanzierung ist 
nicht geplant und wurde auch nicht vereinbart. 

zu 2. Die Platzierung des Eigenkapitals erfolgt durch die 
…KORENTA AG, die ihrerseits Vertriebsbeauftragte, mit de-
nen entsprechende Vertriebsvereinbarungen getroffen wer-
den, als Untervermittler einschaltet. Die Gesamthšhe der 
Provisionen inkl. Agio betrŠgt demnach 2.078.700 Euro. Be-
zogen auf das einzuwerbende Kommanditkapital von 15,99 
Mio. Euro betrŠgt die Provision 13 Prozent. Sie wird quotal 
nach Platzierung des Eigenkapitals fŠllig und erhšht sich ent-
sprechend, sollte die Mehreinwerbungsoption zum Tragen 
kommen. Weitere Provisionen im Sinne des ¤ 4 Satz 1 Nr. 12 
VermVerkProspV fallen nicht an. 

zu 3. Die SG-Finanz GmbH Ÿbernimmt eine Platzierungsga-
rantie fŸr eine Mindestkapitaleinlage von 4 Mio. Euro zzgl. 
Agio und erhŠlt hierfŸr eine VergŸtung von 20.000 Euro in-
klusive 19 Prozent Umsatzsteuer.

zu 4.  Hierbei handelt es sich um Leistungen der …KORENTA 
AG sowie beauftragten Dienstleistungsunternehmen. Die Ver- 
gŸtung fŸr die betriebswirtschaftliche Konzeption sowie Pros- 
pektierung und das Marketing betrŠgt vertragsgemŠ§ insge-
samt 3,57 Prozent des gezeichneten Kommanditkapitals. Die 
VergŸtung ist inklusive 19 Prozent Umsatzsteuer berechnet.

zu 5.  Die VertrŠge fŸr die Steuer- und Rechtsberatung so-
wie die Mittelverwendungskontrolle und ProspektprŸfung 
laut IDW S 4 wurden zu Festpreisen abgeschlossen. Die 
VergŸtungen werden inklusive 19 Prozent Umsatzsteuer ge-
schuldet.

zu 6.  Die Treuhandverwaltung wird von der SG-Treuhand 
GmbH eingerichtet. Sie erhŠlt hierfŸr eine einmalige VergŸ-
tung von 60.000 Euro inklusive 19 Prozent Umsatzsteuer.  

zu 7. Die geplante LiquiditŠtsreserve dient dazu, die Dispo-
sitionsfŠhigkeit der Fondsgesellschaft zu wahren. Falls erfor-
derlich, wird sie bei der zugelassenen Mehreinwerbung in 
ihrem Volumen angepasst.

Mittelherkunft
zu 8. Es ist geplant, ein Kommanditkapital von 15,99 Mio. 
Euro am Kapitalmarkt einzuwerben. DarŸber hinaus besteht 
die Mšglichkeit, †berzeichnungen von bis zu 25 Prozent des 
geplanten Nominalkapitals zuzulassen.

zu 9. Die gezeichnete Einlage von 10.000 Euro wurde durch 
die GrŸndungskommanditistin …KORENTA AG geleistet. Ein 
Agio war auf diese Einlage nicht fŠllig.

zu 10. Auf die einzuwerbenden Kommanditeinlagen ist ein 
Agio in Hšhe von 5 Prozent zu entrichten. Dies gilt auch fŸr 
die Mehreinwerbungsoption von bis zu 25 Prozent des ge-
planten Nominalkapitals. Das Agio dient zur Begleichung von 
Vertriebsaufwendungen und ist in dem unter Ziffer 2 und 3 
aufgefŸhrten Betrag von 2,078 Mio. Euro enthalten. 

Sofern das geplante Kommanditkapital nicht voll eingewor-
ben werden kann, werden die Kosten unter Ziffer 3 und 5 
von der GrŸndungskommanditistin anteilig Ÿbernommen, so 
dass die prozentuale Investitionsquote nicht unterschritten 
wird. 

DER FONDS IN ZAHLEN
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7.  Gute zusŠtzliche Chancen

 

Gute zusätzliche Chancen

Die"Erfahrungen"aus"den"Vorg$ngerfonds""

haben"bereits"bewiesen,"dass"sich"im""

Rahmen"der"#KORENTA"Fondskonzeptionen""

zus$tzliche"lukrative"Chancen"realisieren"lassen.

7.

zu

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung
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Repowering:"Durch die nachtr'gliche 
technische Aufr$stung der Energiean-
lagen oder die Ausstattung der Standorte 
mit leistungsst'rkeren Anlagen k%nnten 
h%here Energieertr'ge erwirtschaftet 
werden. Der Anreiz f$r solche Maûnahmen 
wird durch den im EEG verankerten  
Repowering-Bonus verst'rkt.  
Dieser garantiert eine h%here Anfangs-
verg$tung pro Kilowattstunde.

Preissteigerung"f r"die"Energie:"
Mehrertr'ge k%nnen sich auch dann  
ergeben, wenn die Energiepreise $ber das 
vom Erneuerbare Energien Gesetz vorgese-
hene Niveau steigen. 

L$ngere"Laufzeiten:"�;�V�T�Ê�U�[�M�J�D�I�F���&�S�U�S�Ê�H�F��
k%nnen auch entstehen, wenn die Energie-
parks l'nger laufen als urspr$nglich von 
den jeweiligen Initiatoren geplant.

CO2-Gutschriften:""Besondere Chancen 
bestehen auch, wenn sich die CO2-Einspa-
rung durch die Vermeidung fossiler Ener-
�H�J�F�O���J�O���I�B�O�E�F�M�C�B�S�F���;�F�S�U�J�ö�L�B�U�F���V�N�X�B�O�E�F�M�O��
lieûe.

Speicherbarkeit"der"Energie:""Mit nicht 
kalkulierten Ertr'gen k%nnten die Anleger 
auch dann rechnen, wenn es durch tech-
nischen Fortschritt m%glich und rentabel 
w$rde, die erzeugte Energie aus Wind- und 
Solaranlagen zu speichern und zu Spit-
zenlastpreisen zu ver'uûern. Bioenergie 
geh%rt heute bereits zu den speicherbaren 
Energien.  

Einspeisung"von"Biogas"ins"Gasversor-
gungsnetz:""Biogas kann schon heute in 
gereinigter Form in das Erdgasnetz ein-
gespeist werden. In gr%ûerem Stil k%nnen 
�T�J�D�I���E�B�S�B�V�T���J�O���;�V�L�V�O�G�U���[�V�T�Ê�U�[�M�J�D�I�F���M�V�L�S�B�U�J�W�F��
Verwertungsm%glichkeiten ergeben.

Ver#uûerungserl%se: Aus den Portfolios der laufenden  
�½�,�0�3�&�/�5�"���;�X�F�J�U�N�B�S�L�U�G�P�O�E�T���X�V�S�E�F�O���J�O�T�H�F�T�B�N�U���������8�J�O�E�Q�B�S�L�T�� 
ver'uûert. Die daraus generierten R$ck#$sse lagen 30 Prozent  
$ber der Investitionssumme.

Potenzielle"Mehrerl%se"sind"im"#KORENTA"Neue"Energien"VI"durch"
weitere"folgende"Faktoren"m%glich:
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AKTIVA PASSIVA

Euro Euro

A. Umlaufvermšgen A. Eigenkapital

1. Guthaben bei Kreditinstituten 9.990,00 1. Kapitalanteile Kommanditisten 8.490,26

B. RŸckstellungen 892,50

C. Verbindlichkeiten

1. Sonstige Verbindlichkeiten 607,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr Euro 607,24

9.990,00 9.990,00
  

…KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG, Aurich
Bilanz zum 31. Dezember 2010 

          Euro

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.509,74

2. Ergebnis der gewšhnlichen GeschŠftstŠtigkeit -1.509,74

3. Jahresfehlbetrag 1.509,74

4. Belastung auf Kapitalkonto 1.509,74

5. Bilanzgewinn 0,00
  

…KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG, Aurich
Gewinn- und Verlustrechung fŸr die Zeit vom 29. November bis zum 31. Dezember  2010

Anhang zum Jahresabschluss 2010

Vorbemerkungen
a) Sitz der Gesellschaft
Die Firma …KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG hat 
ihren Sitz in Aurich. Die Anschrift lautet:

…KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG
Kornkamp 2
26605 Aurich

b) Handelsregistereintragung
Die Gesellschaft ist im Handelsregister Aurich unter der Num-
mer HRA 201184 eingetragen.

Der Jahresabschluss 2010 umfasst den Zeitraum vom 29. No-
vember bis zum 31.Dezember 2010.

c) Grš§enqualiÞzierung
Nach den in ¤ 267 Abs. 1 HGB angegebenen Grš§enklassen 
ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

GrundsŠtze der Gliederung, Bilanzierung und  
Bewertung
a) Generalklausel
Der Jahresabschluss der …KORENTA Neue Energien VI GmbH 
& Co. KG, Aurich, vermittelt unter Beachtung der GrundsŠt-
ze ordnungsmŠ§iger BuchfŸhrung ein den tatsŠchlichen Ver-
hŠltnissen entsprechendes Bild der Vermšgens-, Finanz- und 
Ertragslage.

b) GliederungsgrundsŠtze
Es werden die Gliederungsvorschriften fŸr kleine Personen-
gesellschaften angewendet.

Vermšgens-, Finanz- und Ertragslage
Die …KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG wurde am 
29.11.2010 gegrŸndet und am 08.12.2010 in das Handels-
register des Amtsgerichtes Aurich unter der HRA-Nummer 
201184 eingetragen.

Die Emittentin ist ein junges Unternehmen (GrŸndung vor 
weniger als 18 Monaten), das nach ¤ 10 VermVerkPropV 
prospektiert, da ein geprŸfter Jahresabschluss sowie Lage-
bericht vorliegt.
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c) Bilanzierungs- und BewertungsgrundsŠtze 
Der Jahresabschluss 2010 ist entsprechend den handels-
rechtlichen Vorschriften aufgestellt worden. Bilanzsteuer-
rechtliche Vorschriften wurden ebenfalls beachtet. FŸr die 
Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenver-
fahren gewŠhlt.  Die RŸckstellungen sind so bemessen, dass 
sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz RŸckstel-
lungen
Die Position RŸckstellungen beinhaltet die Kosten der Jahres-
abschlussprŸfung fŸr das Rumpfwirtschaftsjahr 2010.

Verbindlichkeiten
Die ãSonstigen VerbindlichkeitenÒ enthalten die GrŸndungs-
kosten sowie Verbindlichkeiten gegenŸber dem persšnlich 
haftenden Gesellschafter aus der KomplementŠrvergŸtung 
in Hšhe von 595 Euro.

Angaben und ErlŠuterungen zur Gewinn- und Ver-
lustrechnung
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich aus 
der HaftungsvergŸtung, GrŸndungskosten, den anteiligen 
BankgebŸhren sowie den Abschluss- und PrŸfungskosten 
zusammen.

Sonstige Angaben
a) Persšnlich haftende Gesellschafterin
Persšnlich haftende Gesellschafterin ist die tg Beteiligungsge-
sellschaft mbH, Aurich, mit einem Stammkapital von 25.000 
Euro. Sie ist an der Gesellschaft ohne Kapitaleinlage beteiligt.

GeschŠftsfŸhrer:
Herr Tjark Goldenstein, Ihlow 
Herr Gerold Schmidt, Aurich

b) Organe und damit verbundene Angaben
Im RumpfgeschŠftsjahr erfolgte die GeschŠftsfŸhrung durch:
den GeschŠftsfŸhrer der KomplementŠrin: siehe unter a).

Aurich, den 10. Januar 2011

gez. Tjark Goldenstein
GeschŠftsfŸhrer

gez. Gerold Schmidt
GeschŠftsfŸhrer

Lagebericht 2010

Die Gesellschaft war im RumpfgeschŠftsjahr nicht aktiv tŠtig 
und hat nur ihr eigenes Vermšgen verwaltet. Mit dem Ge-
schŠftsjahr 2011 wird die Gesellschaft ihre aktive TŠtigkeit 
aufnehmen. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Hšhe von 
1.509,74 Euro betrifft die allgemeinen Verwaltungsaufwen-
dungen der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird sich an Gesellschaften beteiligen, 
die sich im Bereich der Erneuerbaren Energien mit der Er-
zeugung von Strom betŠtigen. Es sollen Anteile an Beteili-
gungsgesellschaften erworben werden, wobei auch Mehr-
heitsbeteiligungen von bis zu 100 Prozent gewŸnscht sind. 
Die Aufnahme der Platzierung neuer Kommanditanteile wird  
voraussichtlich im MŠrz 2011 sein. Die Hšhe des einzu-
werbenden Eigenkapitals soll 15,99 Mio. Euro (zuzŸglich  
5 Prozent Agio) betragen. Daneben besteht die Mšglichkeit, 
durch Mehreinwerbung das Kommanditkapital auf bis zu 
20 Mio. Euro zzgl. Agio zu erhšhen. Der Erwerb der Betei-
ligungen soll entsprechend dem aufgestellten Investitions- 
und Finanzierungsplan unter BerŸcksichtigung der erforder-
lichen Ÿbrigen Aufwendungen erfolgen.

Die …KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG wird bei 
den Investitionen auf die Erfahrungen der bereits aktiv tŠti-
gen Schwestergesellschaften zurŸckgreifen kšnnen. Da die 
Erneuerbaren Energien von der VolatilitŠt des Rohstoff-
marktes, der Windentwicklung sowie weiterer Sonderein-
ßŸsse abhŠngig sind, besteht die Mšglichkeit, dass geplante 
Renditen nicht erreicht werden kšnnen.

FŸr die folgenden GeschŠftsjahre 2011 und  2012 rechnet 
die Gesellschaft mit JahresfehlbetrŠgen von insgesamt ca. 
3,2 Mio. Euro aus den einmaligen Anlaufkosten in der Inves-
titionsphase sowie den notwendigen Verwaltungsaufwen-
dungen.

Aurich, 10. Januar 2011

gez. Tjark Goldenstein

gez. Gerold Schmidt

als GeschŠftsfŸhrer der tg Beteiligungsgesellschaft mbH,  
diese wiederum als GeschŠftsfŸhrerin fŸr die …KORENTA 
Neue Energien VI  GmbH & Co. KG
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Anschrift des AbschlussprŸfers: Heuer Sutor + Partner WirtschaftsprŸfungsgesellschaft, 
Heinrichstr. 155, 40239 DŸsseldorf
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Angaben Ÿber die GeschŠftsentwicklung 
und die GeschŠftsaussichten

Die Gesellschaft hat bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung nur ihr eigenes Vermšgen verwaltet. Eine Aufnahme 
der GeschŠftstŠtigkeit, wie zukŸnftig geplant, war bis zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht erfolgt. Aufwendungen im Zusam-
menhang mit der Vermšgensverwaltung sind nur in einem 
geringfŸgigen Umfang angefallen und haben die LiquiditŠts-
lage nicht beeintrŠchtigt.

Entsprechend dem bereits entwickelten Konzept wird die 
Fondsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG 
als geschlossener Beteiligungsfonds šffentlich angeboten. 
Die Einwerbung des geplanten Kommanditkapitals erfolgt ab 
der Gestattung der Veršffentlichung des Verkaufsprospektes 
bis zur Vollplatzierung und soll spŠtestens am 31.12.2011 
abgeschlossen sein, sofern nicht von den mšglichen Ver-
lŠngerungsoptionen der Zeichnungsfrist Gebrauch gemacht 
wird. Die Gesellschaft geht von einem zŸgigen Platzierungs-
verlauf aus, aufgrund der Erfahrungen mit den Emissionen 
von vergleichbaren Kommanditbeteiligungen der VorgŠnger-
fonds.

Das GeschŠftsjahr, das am 31. Dezember 2010 endete, hat 
trotz des positiv zu bewertenden Umfeldes mit einem Ver-
lust abgeschlossen. Diese Entwicklung wird sich auch in den 
kommenden Jahren abzeichnen, da den handelsrechtlich als 
Aufwand zu verbuchenden Emissionskosten in den ersten 
Jahren keine oder nur sehr geringe ErtrŠge gegenŸber ste-
hen. ErtrŠge wird die Gesellschaft Ð sofern noch keine Inves-
titionen in Beteiligungsgesellschaften erfolgt sind Ð durch die 
Anlage des eingeworbenen Kommanditkapitals in Form von 
Fest- bzw. Tagesgeld erzielen. Die aus der Emission zur Ver-
fŸgung stehende Investitionssumme ergibt sich nach Abzug 
der in diesem Prospekt detailliert dargestellten Emissions- 
kosten. 

Investitionsobjekte werden Anteile an Beteiligungsgesell-
schaften sein, deren GeschŠftszweck die Erzeugung regene-
rativer Energie ist.

FŸr den wirtschaftlichen Erfolg wird, wie bereits bei den 
VorgŠngerfonds auch, hier wieder das bewŠhrte Bewer-
tungssystem der …KORENTA unter BerŸcksichtigung der 
GeschŠftsaussichten der Beteiligungsgesellschaften von ent-
sprechender Bedeutung sein.

Es ist weiter geplant, dass in Abstimmung mit dem Beirat 
die Investitionen in den kommenden GeschŠftsjahren durch-
gefŸhrt werden. Sofern die Platzierung entsprechend den 
Erwartungen der Gesellschaft zŸgig erfolgt, kann bei einem 
ausreichenden Angebot von Anlageprojekten, die den Be-
wertungskriterien entsprechen, die Investitionsphase Ende 
2012 weitestgehend abgeschlossen sein.

ErgŠnzende Angaben nach ¤ 10 VermVerk-
ProspV

Die Gesellschaft hat seit Aufstellung des Jahresabschlusses 
auf den 31. Dezember 2010 keine ZwischenŸbersicht veršf-
fentlicht. Eine Verpßichtung zur Aufstellung eines Konzern-
abschlusses besteht nicht und es erfolgt somit auch keine 
Aufnahme in dem Prospekt.

Nach Abschluss des RumpfgeschŠftsjahres auf den 31. De-
zember 2010 sind bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung keine wesentlichen €nderungen der Angaben nach  
¤ 10 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 VermVerkProspV (Jahresabschluss 
und Lagebericht) eingetreten. Seit Aufstellung des Jahresab-
schlusses hat sich die Vermšgens-, Finanz- und Ertragslage 
nicht wesentlich geŠndert. 
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Das Erneuerbare Energien Gesetz, das  
die Verg$tung in Deutschland regelt und  
f$r viele europ'ische L'nder Vorbild war, 
bietet Anlegern eine Investitionsgrund- 
lage wie sie auûerhalb der Erneuerbaren  
Energien in der Form f$r keine unterneh-
merische Beteiligung zu �ö�O�E�F�O���J�T�U��

EEG"gibt"Sicherheit

Beim !KORENTA Neue Energien VI arbeitet  
das investierte Kapital in Gesellschaften  
nach deutschem Recht.  Das bedeutet  
Transparenz, Rechtssicherheit und  
wirtschaftliche Stabilit't.

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung
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Rechtssicherheit
durch
deutsche Gesellschaften 

                               

Mit"geschlossenen"Fonds"der"#KORENTA

genieûen"Anleger"Verl$sslichkeit"

8 .



56 Kapitel 7  Rechtliche Grundlagen

Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der …KORENTA 
Neue Energien VI GmbH & Co. KG (nachfolgend auch ã…KO-
RENTA Neue Energien VIÒ, ãFondsgesellschaftÒ oder ãEmit-
tentinÒ genannt) werden in diesem Kapitel dargestellt. FŸr 
die Rechtsbeziehungen des Anlegers im Zusammenhang 
mit einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft sind insbe-
sondere der Gesellschaftsvertrag und der Treuhand- und 
Verwaltungsvertrag ma§geblich, die mit ihrem vollstŠndigen 
Wortlaut Bestandteil dieses Verkaufsprospektes sind (vgl. S. 
79 ff. sowie S. 87 ff.). Es liegt nur ein Verkaufsprospekt in 
deutscher Fassung vor. 

Die Fondsgesellschaft (Emittentin) 

Die Firma der Emittentin lautet …KORENTA Neue Energien VI 
GmbH & Co. KG. Sie hat ihren Sitz in Aurich. Ihre GeschŠfts-
anschrift lautet: Kornkamp 2, 26605 Aurich. Sie wurde am 
29.11.2010 gegrŸndet und ist seit dem 08.12.2010 unter 
HRA 201184 im Handelsregister beim Amtsgericht Aurich 
eingetragen. Die Emittentin hat die Rechtsform einer Kom-
manditgesellschaft und unterliegt der deutschen Rechtsord-
nung. 

Unternehmensgegenstand
Gegenstand und Zweck der Fondsgesellschaft ist der Er-
werb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen 
aus dem Bereich Erneuerbare Energien, die entsprechende 
Energiegewinnungsanlagen selbst betreiben oder sich an 
solchen Unternehmen beteiligen. Eine TŠtigkeit gem. ¤ 34c 
Gewerbeordnung ist ausdrŸcklich nicht Gegenstand des Un-
ternehmens. Die Fondsgesellschaft ist zu allen Handlungen 
berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck 
unmittelbar oder mittelbar zu fšrdern, soweit es sich nicht 
um genehmigungspßichtige TŠtigkeiten im Sinne des Kredit-
wesengesetzes handelt. Die Fondsgesellschaft kann die fŸr 
die Erreichung ihres Zweckes erforderlichen oder zweckmŠ-
§igen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vor-
nehmen lassen.

GrŸndungsgesellschafter und Kapital  
der Emittentin 

GrŸndungskommanditistin 
Initiatorin der Fondsgesellschaft und einzige GrŸndungskom-
manditistin ist die …KORENTA AG mit einer Kapitaleinlage 
von 10.000 Euro. Sie hat ihren Sitz in Aurich und ist unter 
der Nummer HRB 201428 im Handelsregister beim Amtsge-
richt Aurich mit einem Stammkapital von 1 Mio. Euro einge-
tragen (GeschŠftsanschrift: Kornkamp 2, 26605 Aurich). Sie 
Ÿbernimmt die Konzeption des …KORENTA Neue Energien VI 

und ist verantwortlich fŸr den Inhalt des Verkaufsprospektes. 
Ihre Einlage ist voll eingezahlt und entspricht dem Gesamt-
betrag der von den derzeitigen Gesellschaftern insgesamt 
gezeichneten und eingezahlten Einlagen. Die …KORENTA 
AG partizipiert quotal am Gewinn und Verlust der Fondsge-
sellschaft. An der …KORENTA AG hŠlt die SG-Finanz GmbH  
75,1 Prozent der GeschŠftsanteile. GrŸnder und GeschŠfts-
fŸhrer der SG-Finanz GmbH ist der Vorstandsvorsitzende der 
…KORENTA AG, Herr Tjark Goldenstein; weiterer Vorstand ist 
Herr Gerold Schmidt. 

Persšnlich haftende Gesellschafterin
Weitere GrŸndungsgesellschafterin ist die persšnlich haf-
tende Gesellschafterin, die tg Beteiligungsgesellschaft mbH 
mit Sitz in Aurich (nachfolgend auch ãKomplementŠrinÒ). Sie 
ist unter der Nummer HRB 200108 im Handelsregister beim 
Amtsgericht Aurich eingetragen (GeschŠftsanschrift: Korn-
kamp 2, 26605 Aurich). Die KomplementŠrin leistet keine 
Kapitaleinlage und ist am Gesellschaftsvermšgen nicht be-
teiligt. 

Kapital der Emittentin 
Das gezeichnete Kapital der Emittentin betrŠgt 10.000 Euro 
und entfŠllt auf die Kommanditeinlage der …KORENTA AG. 
Zum Tag der Aufstellung des Verkaufsprospektes sind nur 
die tg Beteiligungsgesellschaft mbH als persšnlich haftende 
Gesellschafterin ohne eigene Kapitaleinlage sowie die GrŸn-
dungskommanditisten …KORENTA AG an der Emittentin be-
teiligt. Weitere Kapitalanteile sind bisher nicht gezeichnet. 
Einlagen auf das Kapital stehen nicht aus. Es wurden bisher 
keine Wertpapiere oder Vermšgensanlagen im Sinne des  
¤ 8f Abs. 1 VerkProspG in Bezug auf die Emittentin ausge-
geben. Die Emittentin ist keine Aktiengesellschaft oder Kom-
manditgesellschaft auf Aktien.

Die Hauptmerkmale der Anteile sind die anteilige Beteiligung 
am Vermšgen und Jahresergebnis der Fondsgesellschaft 
im VerhŠltnis der Einlage und entsprechendes Stimmrecht 
in der Gesellschafterversammlung. Es gibt folgende abwei-
chende Rechte zwischen den derzeitigen Gesellschaftern 
und den neu hinzutretenden Gesellschaftern: Bei Außšsung 
der Fondsgesellschaft durch Liquidation ist eine Vorabaus-
zahlung in Hšhe von 25 Prozent des LiquidationsŸberschus-
ses an die GrŸndungskommanditistin …KORENTA AG vor-
gesehen, sofern die prospektierten Auszahlungen von 201 
Prozent zuzŸglich der FrŸhzeichnerboni zum Zeitpunkt der 
Liquidation vollstŠndig erreicht und ausgezahlt wurden. Die 
Haftsumme der GrŸndungskommanditistin …KORENTA AG 
betrŠgt 100 Prozent. Abweichend von den sonstigen Rech-
ten ist die KomplementŠrin allein mit der GeschŠftsfŸhrung 
und Vertretung der Fondsgesellschaft betraut und erhŠlt da-
fŸr die auf S. 57 dargelegte VergŸtung. 
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Sie ist am Vermšgen der Gesellschaft nicht beteiligt und hat 
kein Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung. Ihr steht 
ein  Vorkaufsrecht bei der †bertragung der Anteile auf Dritte 
zu und muss ihr vorab zustimmen. DarŸber hinaus gibt es 
keine abweichenden Rechte zwischen den derzeitigen und 
den neu hinzutretenden Gesellschaftern. Die mit der Vermš-
gensanlage verbundenen Rechte sind auf Seite 59 f. ange-
geben. 

Der GeschŠftszweck der KomplementŠrin ist die †bernah-
me der Stellung als persšnlich haftende Gesellschafterin der 
Fondsgesellschaft sowie das Portfoliomanagement, d.h. den 
An- und Verkauf fŸr die Fondsgesellschaft durchzufŸhren 
und die erworbenen Beteiligungen in der Betriebsphase zu 
verwalten. Die Satzung der KomplementŠrin enthŠlt keine 
wesentlichen Abweichungen von den gesetzlichen Bestim-
mungen und keine Regelungen, die der †bernahme dieser 
Stellung entgegenstehen. Ihr voll eingezahltes Stammkapital 
betrŠgt 25.000 Euro. Gesellschafter der KomplementŠrin ist 
zu 100 Prozent die …KORENTA AG.

Abweichende Regelungen
Abweichend von der grundsŠtzlich vorgesehenen gesetz-
lichen Regelung ist die KomplementŠrin am Ergebnis und 
am Vermšgen der Gesellschaft nicht beteiligt. GrundsŠtzlich 
haftet die KomplementŠrin einer KG unbeschrŠnkt, ¤ 161 
Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HGB). Abweichend von der 
gesetzlichen Regelung ist vorliegend die KomplementŠrin 
eine Kapitalgesellschaft und haftet daher nur beschrŠnkt auf 
ihr Gesellschaftsvermšgen. Sie hat ein Vorkaufsrecht bei der 
†bertragung von Anteilen auf Dritte und muss einer †bertra-
gung zustimmen (¤ 15 Gesellschaftsvertrag).

Im †brigen gibt es weder in der Satzung der KomplementŠrin 
noch im Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft Bestim-
mungen, welche die persšnlich haftende Gesellschafterin 
betreffen, die von den gesetzlichen Regelungen abweichen.

GeschŠftsfŸhrung und Vertretung der 
Fondsgesellschaft

Die GeschŠftsfŸhrung und Vertretung des …KORENTA Neue 
Energien VI obliegt der KomplementŠrin. Sie ist von den 
BeschrŠnkungen des ¤ 181 BGB befreit, unterliegt keinem 
Wettbewerbsverbot und darf in anderen Kommanditgesell-
schaften die Stellung einer persšnlich haftenden Gesellschaf-
terin einnehmen. Die GeschŠfte sind von ihr mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes zu fŸhren. Die gleichberech-
tigten und einzelvertretungsberechtigten GeschŠftsfŸhrer 
der KomplementŠrin und damit auch der Fondsgesellschaft 
ohne besondere Funktionsaufteilung sind Herr Tjark Golden-

stein und Herr Gerold Schmidt, deren jeweilige GeschŠftsan-
schrift der Sitz der KomplementŠrin ist. 

Die KomplementŠrin hat BeschlŸsse der Gesellschafterver-
sammlung zu beachten. GeschŠfte und Handlungen, die 
nach Art, Umfang und Risiko den Rahmen des gewšhnlichen 
GeschŠftsverkehres Ÿberschreiten, bedŸrfen der Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung bzw. in deren Vertretung 
des Beirates. Hiervon ausgenommen sind Ma§nahmen zur 
DurchfŸhrung der Investitionen, insbesondere der jeweilige 
Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, die Energieer-
zeugungsanlagen gemŠ§ den Investitionskriterien betreiben. 
Die KomplementŠrin darf zur AusŸbung ihres GeschŠftsfŸh-
rungsauftrages dritte Personen und Firmen heranziehen, haf-
tet jedoch der Gesellschaft gegenŸber fŸr deren Verhalten. 
NŠhere Einzelheiten zur GeschŠftsfŸhrung und Vertretung 
ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag.

VergŸtung der GeschŠftsfŸhrung
Die KomplementŠrin erhŠlt fŸr das sie treffende Haftungsri-
siko und fŸr ihre geschŠftsfŸhrende TŠtigkeit eine VergŸtung 
in Hšhe von 500 Euro zuzŸglich gŸltiger Umsatzsteuer fŸr 
das RumpfgeschŠftsjahr 2010, in dem GeschŠftsjahr 2011 
einmalig 50.000 Euro zuzŸglich gŸltiger Umsatzsteuer, in 
den nachfolgenden GeschŠftsjahren ab 2012 jeweils 0,65 
Prozent p.a. bezogen auf das nominelle Kommanditkapital 
der Fondsgesellschaft, jeweils zuzŸglich gŸltiger Umsatzsteu-
er. Die Zahlung der jŠhrlichen VergŸtung erfolgt in zwei Teil-
betrŠgen, jeweils am 31.03. und am 30.09. eines Jahres. FŸr 
das RumpfgeschŠftsjahr war die VergŸtung am 31.12.2010 
fŠllig, fŸr das GeschŠftsjahr 2011 sind jeweils 25.000 Euro 
zuzŸglich gŸltiger Umsatzsteuer am 31.05.2011 und am 
30.11.2011 fŠllig.

Treuhandkommanditistin (Aufgabe und 
Rechtsgrundlage)

Treuhandkommanditistin ist die SG-Treuhand GmbH mit Sitz 
in Aurich (GeschŠftsanschrift: Kornkamp 2, 26605 Aurich), 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich un-
ter HRB 200288, die sich nach Vertriebsbeginn zunŠchst mit 
einer Einlage von 10.000 Euro zzgl. 5 Prozent Agio an der 
Fondsgesellschaft beteiligen wird. 

Die Einlage der Treuhandkommanditistin kann aufgrund ih-
rer Funktion erhšht werden. Ihre Aufgabe ist es, als Treu-
hŠnderin und Verwalterin die Betreuung der Anleger auf der 
Grundlage des im Anhang abgedruckten Treuhand- und Ver-
waltungsvertrages (siehe S. 87 ff.) zu Ÿbernehmen. Sie fun-
giert zudem als sogenannte Zahlstelle (u.a. Auskehrung der 
Auszahlungen). Im Rahmen des Verwaltungsvertrages wer-
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den sŠmtliche Anleger regelmŠ§ig von ihr Ÿber die Entwick-
lung der Fondsgesellschaft informiert (weitere Einzelheiten 
s. S. 61 f.). 

SŠmtliche Gesellschaftsanteile der SG-Treuhand GmbH 
werden von der SG-Finanz GmbH gehalten, deren ge-
schŠftsfŸhrender Gesellschafter Tjark Goldenstein zugleich 
Vorstandsvorsitzender der …KORENTA AG und einer der Ge-
schŠftsfŸhrer der KomplementŠrin ist. Dieser Umstand kann 
einen Interessenkonßikt begrŸnden. Weitere UmstŠnde oder 
Beziehungen, die Interessenkonßikte bei der TreuhŠnderin 
begrŸnden kšnnen, liegen nicht vor.

Beirat

Die Gesellschafterversammlung kann einen Beirat berufen. Er 
setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen. Ein Beiratsmitglied 
wird von der persšnlich haftenden Gesellschafterin bestellt, 
die beiden weiteren Mitglieder sowie gegebenenfalls ein 
Ersatzmitglied werden von der Gesellschafterversammlung 
gewŠhlt.

Der Beirat soll mehrheitlich die Anlegerinteressen vertreten 
und die GeschŠftsfŸhrung beraten und unterstŸtzen. Seine 
TŠtigkeit unterliegt einer GeschŠftsordnung. Die Amtszeit 
betrŠgt drei Jahre, eine Wiederwahl ist zulŠssig. Die TŠtig-
keit wird mit insgesamt 3.500 Euro p. a. inkl. gŸltiger Um-
satzsteuer vergŸtet. FŸr das RumpfgeschŠftsjahr erhŠlt der 
Beirat keine VergŸtung. Die KomplementŠrin ist dem Beirat, 
neben den Kommanditisten auskunftspßichtig und hat ihn 
Ÿber alle wichtigen GeschŠftsvorfŠlle zu informieren. Dieser 
Beirat wird seine Kontrollfunktion solange wahrnehmen, bis 
der Fonds in der ersten konstituierenden Gesellschafterver-
sammlung einen neuen Beirat wŠhlt. Der initiale Beirat zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung besteht aus: Andreas 
Roth, Lindenstr. 3 a, 36318 Schwalmtal; Jšrg von Nostiz-
Wallwitz, c/o Plansecur KG, Druseltalstr. 150, 34131 Kassel 
und Dr. Christoph Ludz, Clemensstr. 70, 80796 MŸnchen. 
Eine Funktionsaufteilung zwischen den Beiratsmitgliedern 
erfolgte bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht. 
Das Beiratsmitglied Andreas Roth ist fŸr die Firma Zento 
GmbH, das Beiratsmitglied Dr. Christoph Ludz fŸr die Fir-
ma Dr. Ludz Vermšgensberatungs- und Vermittlungsgesell-
schaft mbH, das Beiratsmitglied Jšrg von Nostiz-Wallwitz fŸr 
die Firma Plansecur KG tŠtig. Diese Unternehmen kšnnen 
als Untervertrieb fŸr die …KORENTA AG beim Vertrieb der 
angebotenen Vermšgensanlage tŠtig werden. DiesbezŸg-
liche VertrŠge wurden noch nicht abgeschlossen. Neben 
dem Beirat existiert kein Aufsichtsgremium.

Beteiligungsmšglichkeit/Beitritt

Der Anleger tritt der Fondsgesellschaft indirekt Ÿber die Treu-
handkommanditistin bei, bis das geplante Kommanditkapital 

in Hšhe von insgesamt 16.000.000 Euro zuzŸglich eventu-
eller Mehreinwerbung auf bis zu maximal 20.000.000 Euro 
erreicht ist. Auf den Zeichnungsbetrag des Anlegers (Erwerbs- 
preis) wird ein Aufgeld (Agio) von 5 Prozent erhoben.

Statt des Anlegers (Treugeber) wird die Treuhandkommanditis- 
tin (SG-Treuhand GmbH) in das Handelsregister eingetragen 
und ihre Kommanditeinlage um die jeweilige Anlegerbeteili-
gung erhšht. FŸr den Treugeber gelten die gesellschaftsver-
traglichen Rechte und Pßichten der Kommanditisten entspre-
chend. Der Treugeber kann jederzeit auch nach au§en hin 
die Stellung eines Direktkommanditisten einnehmen.

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist fŸr die angebotene Vermšgensanla-
ge beginnt einen Tag nach der Veršffentlichung des Ver-
kaufsprospektes und lŠuft planmŠ§ig bis zum 31.12.2011. 
Die GeschŠftsfŸhrung der Fondsgesellschaft kann die Zeich-
nungsfrist zweimal um jeweils 6 Monate, also lŠngstens bis 
zum 31.12.2012 verlŠngern. Es besteht keine Mšglichkeit, 
Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kŸrzen. Eine 
vorzeitige Schlie§ung der Zeichnung durch die GeschŠftsfŸh-
rung der Fondsgesellschaft ist nur mšglich, wenn ein Kom-
manditkapital von mindestens 16 Mio. (ohne Agio) einge-
worben wurde.

Art, Anzahl und Gesamtbetrag der  
angebotenen Vermšgensanlage

Der Anleger beteiligt sich mit einer Mindesteinlage von 
10.000 Euro zuzŸglich 5 Prozent Agio an der Fondsgesell-
schaft. Hšhere Kommanditeinlagen mŸssen durch 1.000 
ohne Rest teilbar sein. Der Erwerbspreis (ohne Agio) ent-
spricht dann dem sich daraus ergebenden Zeichnungsbe-
trag. Die Mindestanzahl besteht aus einer Beteiligung. 

Der planmŠ§ige Gesamtbetrag der angebotenen Vermš-
gensanlage betrŠgt nominal 15.990.000 Euro. Rechnerisch 
ergibt sich unter BerŸcksichtigung des Mindesterwerbs-
preises eine Hšchstzahl von 1.599 Anteilen. Je nach Hšhe 
der von den einzelnen Anlegern gezeichneten Einlagen kann 
die tatsŠchliche Anzahl der Anteile abweichen. 

Wird die Mehreinwerbungsoption voll ausgeschšpft, be- 
trŠgt die angebotene Vermšgensanlage insgesamt nominal 
19.990.000 Euro. Rechnerisch ergŠbe sich unter BerŸcksich-
tigung des Mindesterwerbspreises eine Anzahl von hšchs-
tens 1.999 Anteilen. 

Der Mindestbetrag, der erforderlich ist, um die Vermšgens-
lage in Bezug auf die Anlageobjekte durchzufŸhren, ist bei 
einem eingeworbenen Eigenkapital von nominal 3.990.000 
Euro erreicht.



59

Platzierungsgarantie

Das Mindestvolumen des Fonds betrŠgt  4 Mio. Euro zuzŸg-
lich Agio. Sollte es wŠhrend der Zeichnungsfrist nicht erreicht 
werden, wird die SG-Finanz GmbH das fehlende Komman-
ditkapital Ÿbernehmen. Mit ihr hat die Fondsgesellschaft am 
07.02.2011 einen Vertrag Ÿber die Platzierungsgarantie ab-
geschlossen.

Rechte aus der Beteiligung

Die Rechte und Pßichten der angebotenen Anteile bestehen 
aus den nachfolgend dargestellten Informations- und Stimm-
rechten sowie der Gewinn- und Verlustbeteiligung. Einzel-
heiten und von den gesetzlichen Vorschriften abweichende 
Regelungen sind nachfolgend dargestellt.

Gesellschafterversammlung und -beschlŸsse
Die Gesellschafter und Treugeber entscheiden durch Ge-
sellschafterbeschlŸsse. Sie werden entweder auf einer Ge-
sellschafterversammlung als PrŠsenzversammlung oder 
schriftlich im so genannten Umlaufverfahren gefŠllt. Ein 
Umlaufverfahren ist nur mšglich, wenn nicht mehr als 25 
Prozent der in der Fondsgesellschaft vorhandenen Stimmen 
dem widersprechen. Die Gesellschafterversammlung ist 
unter anderem zustŠndig fŸr die Feststellung des Jahresab-
schlusses, die Verwendung des Jahresergebnisses und der 
LiquiditŠtsŸberschŸsse, die Entlastung der KomplementŠrin, 
die €nderung des Gesellschaftsvertrages, den Ausschluss 
von Kommanditisten und die Außšsung der Gesellschaft. 
Auf der Gesellschafterversammlung kann der Anleger seine 
Informations-, Mitwirkungs- und Kontrollrechte, insbeson-
dere sein Stimmrecht entweder selbst wahrnehmen oder 
sich vertreten lassen, z. B. durch einen Mitgesellschafter, 
seinen Ehegatten, Testamentsvollstrecker, eine zur Berufsver-
schwiegenheit verpßichtete Person, ein Beiratsmitglied oder 
die Treuhandkommanditistin, die dabei seinen Weisungen 
unterliegt. BeschlussfŠhig ist die Versammlung, wenn sie 
ordnungsgemŠ§ einberufen wurde bzw. ein Umlaufverfah-
ren ordnungsgemŠ§ durchgefŸhrt wird und mindestens 50 
Prozent des stimmberechtigten Kapitals anwesend sind bzw. 
im Umlaufverfahren abgestimmt haben. BeschlŸsse werden 
generell mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei wich-
tigen Entscheidungen wie dem Ausschluss von Kommandi-
tisten oder der Fondsaußšsung ist eine Mehrheit von min-
destens 75 Prozent der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Je 1.000 Euro Kapitaleinlage entspricht einer Stimme, wobei 
das Stimmrecht unabhŠngig von der Hšhe der Kapitaleinlage 
auf maximal 20 Prozent bezogen auf das Kommanditkapital 
begrenzt ist.

Gewinn- und Verlustverteilung, Entnahmen, Aus-
zahlungen
Das nach VergŸtung der KomplementŠrin und Treuhand-
kommanditistin sowie allen Ÿbrigen Betriebsausgaben ver-
bleibende Ergebnis der Fondsgesellschaft (Gewinn oder 
Verlust) wird grundsŠtzlich an die Kommanditisten und 
Treugeber anteilig im VerhŠltnis ihrer geleisteten Einlagen 
verteilt. †ber die Verwendung des LiquiditŠtsŸberschusses 
der Fondsgesellschaft (Auszahlung) entscheidet die Gesell-
schafterversammlung durch Beschluss. Die KomplementŠrin 
kann Guthaben auf ihrem Verrechnungskonto ohne weiteres 
entnehmen. Die Kapitaleinlagen werden nicht verzinst.

Dauer der Gesellschaft, KŸndigung
Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.12.2022 be-
fristet. Die Anleger kšnnen die Beteiligung bis zum Ende der 
Laufzeit nicht ordentlich kŸndigen. Eine au§erordentliche 
KŸndigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberŸhrt, 
ebenso wie das Recht der Treugeber, ihre Beteiligung jeder-
zeit in eine Direktbeteiligung umzuwandeln. Die KŸndigung 
hat schriftlich mit eingeschriebenem Brief gegenŸber der 
KomplementŠrin zu erfolgen. Die Gesellschafterversamm-
lung der Fondsgesellschaft kann mit qualiÞzierter Mehrheit 
deren FortfŸhrung Ÿber den 31.12.2022 hinaus beschlie§en. 

†bertragung der Beteiligung/Erbfall
Der Anleger kann seinen Anteil auf seinen Ehegatten, seine 
Abkšmmlinge oder Mitgesellschafter durch Abtretung Ÿber-
tragen. Soweit die Beteiligung auf andere Dritte Ÿbertragen 
wird, ist die Einwilligung der KomplementŠrin erforderlich, 
die nur aus wichtigem Grund versagt werden darf. †ber-
tragungen sind nur zum 01.01. eines jeden Jahres mšglich. 
DarŸber hinaus hat die KomplementŠrin in diesem Fall ein 
Vorkaufsrecht. Sicherungsabtretung oder VerpfŠndung von 
Kommanditanteilen erfordern ebenfalls die Einwilligung der 
KomplementŠrin. Im Erbfall wird die Fondsgesellschaft mit 
dem Erben/VermŠchtnisnehmer fortgesetzt. Im Falle einer 
Mehrheit von Erben/VermŠchtnisnehmern haben diese einen 
gemeinsamen BevollmŠchtigten zu bestimmen.

Handelbarkeit der Anteile
Es existiert kein einheitlicher, staatlich kontrollierter Zweit-
markt fŸr Anteile an geschlossenen Fonds. Falls Anleger ih-
ren Anteil an Dritte verkaufen wollen, ist zu berŸcksichtigen, 
dass sie gegebenenfalls ihre Beteiligung nicht oder nur zu 
einem geringeren Verkaufspreis verŠu§ern kšnnen (s. a. ãRisi- 
ken der BeteiligungÒ, S. 17).

Ausscheiden eines Gesellschafters/AbÞndung/  
Widerruf
Der Anleger kann aus der Fondsgesellschaft ausgeschlos-
sen werden, wenn er seiner Einzahlungspßicht nicht nach-
kommt, ein GlŠubiger von ihm die Zwangsvollstreckung in 
seinen Gesellschaftsanteil betreibt und diese Vollstreckung 
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nicht spŠtestens innerhalb von vier Wochen aufgehoben ist 
oder Ÿber sein Vermšgen das Insolvenzverfahren eršffnet 
bzw. mangels Masse abgelehnt wird, die Gesellschafterver-
sammlung seinen Ausschluss aus der Fondsgesellschaft aus 
wichtigem, in seiner Person liegendem Grunde beschlie§t, 
er Klage auf Außšsung der Fondsgesellschaft erhebt, er das 
GesellschafterverhŠltnis wirksam aus wichtigem Grund kŸn-
digt. Mit dem Ausschluss endet zugleich der Treuhand- und 
Verwaltungsvertrag.

Im Falle des Ausscheidens steht dem Anleger ein AbÞndungs- 
oder Auseinandersetzungsguthaben abzŸglich seiner eventu-
ellen Verbindlichkeiten gegenŸber der Fondsgesellschaft zu. 
Grundlage des AbÞndungsguthabens ist die Auseinanderset-
zungsbilanz zum 31.12. des Jahres seines Ausscheidens auf 
der Basis des Verkehrswertes der Beteiligung des Anlegers. 
Die Kosten fŸr die Bewertung trŠgt der ausscheidende Ge-
sellschafter. NŠhere Einzelheiten regelt der Gesellschaftsver-
trag.

Sollte der Beitritt des Anlegers im Wege eines HaustŸrge-
schŠfts oder im Wege des Fernabsatzes durch sog. Fern-
kommunikationsmittel erfolgt sein, steht ihm ein besonderes 
Widerrufsrecht seiner Beteiligung zu, wodurch zugleich der 
Treuhand- und Verwaltungsvertrag widerrufen wird.

Außšsung der Gesellschaft
Im Fall der Außšsung des …KORENTA Neue Energien VI wird 
die Fondsgesellschaft durch die KomplementŠrin liquidiert. 
Sie hat dann die Beteiligungen und sonstigen Vermšgens-
werte der Gesellschaft bestmšglich zu verwerten.

Weitere Kosten und Anlegerhaftung
GegenŸber der Fondsgesellschaft sind die Anleger verpßich-
tet, die Ÿbernommene Kommanditeinlage nebst Agio einzu-
zahlen und gegebenenfalls die Kosten fŸr die notarielle Be-
glaubigung der Handelsregistervollmacht im Falle der direkten 
Eintragung als Kommanditist zu Ÿbernehmen, deren genaue 
Hšhe nicht beziffert werden kann. Bei nicht fristgerechter 
Zahlung der Einlageverpßichtung ist die Fondsgesellschaft 
berechtigt, anfallende Verzugszinsen, monatlich 1 Prozent 
bezogen auf die fŠllige Einlageverpßichtung, geltend zu ma-
chen sowie evtl. darŸber hinausgehenden Schaden, dessen 
genaue Hšhe naturgemŠ§ nicht beziffert werden kann. Sie 
ist auch zum Ausschluss des betroffenen Anlegers berechtigt. 
Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen. Nach dem Beitritt zu 
der Fondsgesellschaft hat der Kommanditist bei einer even-
tuellen VerŠu§erung seiner Beteiligung der Fondsgesellschaft 
die Kosten fŸr die Lšschung aus dem Handelsregister zu er-
statten, deren genaue Hšhe nicht beziffert werden kann. Sie 
sind von dem ausscheidenden Kommanditisten zu tragen. 
Daneben hat er fŸr jede †bertragung eine pauschale Bear-
beitungsgebŸhr in Hšhe von 1 Prozent der ursprŸnglichen 

Kapitaleinlage, mindestens jedoch einen Betrag in Hšhe von 
250 Euro zuzŸglich gesetzlicher Umsatzsteuer an die Fonds-
gesellschaft zu entrichten. Schaltet der Kommanditist bei der 
VerŠu§erung Dritte ein, kšnnen dort weitere Kosten anfallen, 
deren genaue Hšhe nicht beziffert werden kann. Im †brigen 
fallen lediglich Ÿbliche †berweisungs-, Porto- und Telefonge-
bŸhren fŸr die Kommunikation an, deren genaue Hšhe nicht 
beziffert werden kann. DarŸber hinaus sind mit dem Erwerb, 
der Verwaltung und VerŠu§erung der Beteiligung keine wei-
teren Kosten verbunden.

Die Haftung der Anleger gegenŸber GlŠubigern der Gesell-
schaft ist auf die Hšhe ihrer im Handelsregister eingetra-
genen Haftsumme begrenzt, sofern sie vollstŠndig eingezahlt 
ist (vgl. ¤ 171 f. HGB). Die einzutragende Haftsumme be-
trŠgt 10 Prozent der Kommanditeinlage und es besteht kei-
ne Nachschusspßicht. Sinkt die Hšhe der Kommanditeinlage 
bspw. durch Entnahmen unter die Haftsumme ab, so lebt die 
Haftung bis zum erneuten Erreichen der Haftsumme wieder 
auf (¤¤ 171 Abs. 4, 171 Abs. 1 HGB). Zu einer RŸckforde-
rung bereits geleisteter Barauszahlungen kann es dann, z. B. 
im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft, kommen. Die vor-
genannten Regeln zur Haftung der Kommanditisten gelten 
aufgrund der Bestimmungen im Treuhand- und Verwaltungs-
vertrag wirtschaftlich entsprechend fŸr den Anleger, der sich 
als Treuhandkommanditist an der Fondsgesellschaft beteiligt. 
DarŸber hinaus hat der Anleger keine weiteren Leistungen, 
insbesondere keine weiteren Zahlungen zu erbringen.

FrŸhzeichnerbonus
Abweichend von der grundsŠtzlichen Ergebnisverteilung 
wird den Anlegern, die bis zum 30.06.2011 der Fondsge-
sellschaft beitreten, bei der ersten Auszahlung ein individu-
eller Vorzug in Hšhe von 5 Prozent bezogen auf die jeweilige 
Einlage ohne Agio gewŠhrt (FrŸhzeichnerbonus). Bei Anle-
gern, die in der Zeit vom 01.07.2011 bis zum 30.11.2011 
der Fondsgesellschaft beitreten, reduziert sich der einmalige 
FrŸhzeichnerbonus auf 3 Prozent. Anleger, die nach dem 
30.11.2011 der Fondsgesellschaft beitreten, erhalten keinen 
FrŸhzeichnerbonus.

Treuhand- und Verwaltungsvertrag/  
VergŸtung 

Mit der Annahme der BeitrittserklŠrung schlie§t der Anle-
ger mit der SG-Treuhand GmbH einen Treuhand- und Ver-
waltungsvertrag ab, welcher die beiderseitigen Rechte und 
Pßichten regelt. Die wesentlichen Rechte und Pßichten der 
TreuhŠnderin sind, wegen sŠmtlicher Ma§nahmen und 
RechtsgeschŠfte im Zusammenhang mit der treuhŠnderisch 
gehaltenen Beteiligung den Weisungen des Anlegers zu 
folgen und die von den Anlegern Ÿbernommenen Beteili-
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gungen im eigenen Namen, jedoch fŸr Rechnung der beige-
tretenen Anleger zu verwalten. Macht der Anleger von sei-
nem Recht Gebrauch, sich selbst als direkter Kommanditist 
im Handelsregister eintragen zu lassen, gilt der mit seiner Bei-
trittserklŠrung mit der SG-Treuhand GmbH abgeschlossene 
Verwaltungsvertrag fort,  mit welchem er die Treuhandkom-
manditistin als Verwalterin beauftragt und bevollmŠchtigt, 
alle aus dem verwalteten Kommanditanteil folgenden Rechte 
und Pßichten, insbesondere das Stimmrecht, in seinem Na-
men und nach Ma§gabe seiner Weisungen auszuŸben, es 
sei denn, er Ÿbt die Rechte selbst aus. Einzelheiten regelt der 
Treuhand- und Verwaltungsvertrag sowie der Gesellschafts-
vertrag.

Die TreuhŠnderin erhŠlt fŸr ihre TŠtigkeit eine einmalige Ein-
richtungsgebŸhr von 60.0000 Euro inklusive gesetzlicher 
Umsatzsteuer, zur Zahlung fŠllig am Ende der Zeichnungs-
frist. Sie ist berechtigt, angemessene Vorschusszahlungen 
hierauf zu verlangen. Diese EinrichtungsgebŸhr vermindert 
oder erhšht sich entsprechend, sollte das geplante Kom-
manditkapital von 16 Mio. Euro unter- oder Ÿberschritten 
werden. Au§erdem erhŠlt die Treuhandkommanditistin fŸr 
ihre laufende TŠtigkeit fŸr das GeschŠftsjahr 2011 einmalig 
25.000 Euro zuzŸglich gŸltiger Umsatzsteuer, zur Zahlung 
fŠllig am 30.11.2011. FŸr die nachfolgenden GeschŠftsjahre 
ab 2012 erhŠlt sie eine VergŸtung von jeweils 0,4 Prozent 
p.a. bezogen auf das nominelle Kommanditkapital, jeweils 
zuzŸglich gŸltiger Umsatzsteuer. Die Zahlung der laufenden 
VergŸtung ab 2012 erfolgt in zwei TeilbetrŠgen, jeweils am 
31.03. und am 30.09. eines Jahres. Die VergŸtung wird von 
der Fondsgesellschaft getragen. Die Treuhandkommanditis-
tin darf zur AusŸbung der ihr obliegenden Aufgaben dritte 
Personen und Firmen heranziehen, haftet jedoch gegenŸber 
der Fondsgesellschaft fŸr deren Verhalten.

Mittelverwendungskontrolle

Die Fondsgesellschaft hat mit der Steuerberatungsgesell-
schaft SW Unitax GmbH aus DŸsseldorf (Anschrift: Heinrich-
stra§e 155, 40239 DŸsseldorf) den im Anhang abgedruckten 
Vertrag Ÿber die formale Kontrolle der Freigabe und Verwen-
dung der von den Anlegern eingezahlten Kapitaleinlagen 
(ãMittelverwendungskontrollvertragÒ) abgeschlossen. Er bil- 
det die Rechtsgrundlage fŸr die Aufgaben der Mittelverwen-
dungskontrolleurin. Ihre wesentlichen Aufgaben (Rechte und 
Pßichten) sind wŠhrend der Emissions- und Investitionspha-
se, die ordnungsgemŠ§e Verwendung der Anlegergelder zu 
Ÿberwachen. Sie ist die alleinige VerfŸgungsberechtigte Ÿber 
das Treuhandkonto, auf dem die Anleger die Kapitaleinlagen 
inkl. Agio einzahlen. Die Mittelverwendungskontrolleurin 
prŸft die betragsmŠ§ige †bereinstimmung der zu veranlas-

senden VerfŸgungen Ÿber die Mittel mit den Angaben des 
Verkaufsprospektes, des Investitions- und Finanzierungs-
planes der Fondsgesellschaft sowie den entsprechenden 
VertrŠgen und Honorarvereinbarungen der Fondsgesell-
schaft. Mit Abschluss der Investitionsphase endet auch der 
Mittelverwendungskontrollvertrag. Eine KŸndigung ist nicht 
notwendig; sie ist Ð au§er aus wichtigem Grund Ð ausge-
schlossen. Eventuelle Restguthaben auf dem Zeichnungskon-
to kehrt die Mittelverwendungskontrolleurin bei Beendigung 
ihrer TŠtigkeit auf ein von der Fondsgesellschaft anzuge-
bendes Konto aus. Sie erhŠlt eine einmalige VergŸtung in 
Hšhe von 10.000 Euro zuzŸglich gesetzlicher Umsatzsteuer 
(Gesamtbetrag), die zum 31.05.2011 zur Zahlung fŠllig ist. 
Die nŠheren Einzelheiten regelt der im Verkaufsprospekt ab-
gedruckte Mittelverwendungskontrollvertrag. Der geschŠfts-
fŸhrende Gesellschafter der Mittelverwendungskontrolleu-
rin ist zugleich Partner der WirtschaftsprŸfungsgesellschaft, 
die den Jahresabschluss der Fondsgesellschaft geprŸft hat. 
Dieser Umstand kann einen Interessenkonßikt begrŸnden. 
Weitere UmstŠnde und Beziehungen, die Interessenkonßikte 
bei der Mittelverwendungskontrolleurin begrŸnden kšnnen, 
liegen nicht vor.

…KORENTA Service GmbH

Die …KORENTA Service GmbH mit Sitz in Aurich sondiert in 
der Investitionsphase fŸr die Fondsgesellschaft den Markt 
nach attraktiven Beteiligungsgesellschaften im Bereich der 
Erneuerbaren Energien. Mit ihr wurde am 07.02.2011 ein 
Vertrag Ÿber das Ankaufsmanagement zur Anschaffung der 
Anlageobjekte geschlossen. Ma§gebliche Grundlage ihrer 
TŠtigkeit bildet das bereits bei den VorgŠngerprodukten be-
wŠhrte Bewertungssystem (s. Seite 36 f.) fŸr Beteiligungen 
aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Als Tochterge-
sellschaft der …KORENTA AG nutzt die …KORENTA Service 
GmbH die langjŠhrige Expertise und den guten Marktzu-
gang der …KORENTA fŸr die Bewertung und den Ankauf der 
Zweitmarktanteile. Sie erhŠlt in der Investitionsphase von der 
Fondsgesellschaft fŸr das Ankaufmanagement eine transakti-
onsbezogene Provision von bis zu 2 Prozent zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer. Weitere VertrŠge der Emittentin Ÿber die An-
schaffung oder Herstellung der Anlageobjekte oder wesent-
licher Teile davon wurden nicht abgeschlossen.

Die GeschŠftsanteile der …KORENTA Service GmbH werden 
zu 100 Prozent von der …KORENTA AG gehalten. Im †brigen 
sind die GrŸndungsgesellschafter weder unmittelbar noch 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammenhang 
mit der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur geringfŸgige 
Lieferungen oder Leistungen erbringen.
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Weitere personelle und rechtliche  
Verflechtungen

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gehšrt die Fonds-
gesellschaft zum Konzern der …KORENTA (siehe auch Tab. 
ãBeteiligte PartnerÒ S. 40 f.), da die alleinigen Gesellschafter 
die tg Beteiligungsgesellschaft mbH und die …KORENTA AG 
sind. Alleiniger Gesellschafter der tg Beteiligungsgesellschaft 
mbH ist die …KORENTA AG. Die Fondsgesellschaft ist zu 
diesem Zeitpunkt somit ein Konzernunternehmen der …KO-
RENTA AG im Sinne des ¤ 18 AktG i.V.m. ¤ 290 HGB, das 
jedoch wegen seiner untergeordneten Bedeutung fŸr die 
Vermšgens-, Finanz- und Ertragslage gemŠ§ ¤ 296 Abs. 2 
HGB nicht konsolidiert wird. Sobald der Anteil der Treuhand-
kommanditistin nach entsprechender Kapitalerhšhung Ÿber 
dem Anteil der GrŸndungsgesellschafter liegt, ist die Fonds-
gesellschaft kein Konzernunternehmen mehr. Die GeschŠfts-
fŸhrer der Fondsgesellschaft, Herr Tjark Goldenstein und 
Herr Gerold Schmidt sind zugleich VorstŠnde der …KORENTA 
AG, die mit dem Vertrieb der Vermšgensanlage betraut ist.

Die GrŸndungskommanditistin …KORENTA AG ist an der 
…KORENTA Finanz AG beteiligt, die als Untervertrieb fŸr die 
…KORENTA AG bei dem Vertrieb der angebotenen Vermš-
gensanlage tŠtig werden kann. Herr Tjark Goldenstein ist 
als Vorstand fŸr die …KORENTA Finanz AG tŠtig. DarŸbe 
hinaus sind die Mitglieder der GeschŠftsfŸhrung nicht fŸr 
Unternehmen tŠtig, die mit dem Vertrieb der angebotenen 
Vermšgensanlage betraut sind. Im †brigen sind die GrŸn-
dungsgesellschafter weder unmittelbar noch mittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der Fondsge-
sellschaft beauftragt sind. Die Fondsgesellschaft nimmt kein 
Fremdkapital auf, weshalb die GrŸndungsgesellschafter we-
der unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen beteiligt 
sind, die der Fondsgesellschaft Fremdkapital zur VerfŸgung 
stellen. 

GesamtbezŸge der GrŸndungsgesell-
schafter

Die KomplementŠrin erhŠlt die auf S. 57 ãVergŸtung der Ge-
schŠftsfŸhrungÒ genannte VergŸtung. Die Fondsgesellschaft 
hat mit der GrŸndungskommanditistin …KORENTA AG am 
07.02.2011 einen Vertrag Ÿber die betriebswirtschaftliche 
Konzeption und Ÿber den Vertrieb der emittierten Vermš-
gensanlage abgeschlossen. Hieraus stehen ihr Provisionen 

und sonstige GesamtbezŸge  wie folgt zu: Provision fŸr Eigen- 
kapitalvermittlung in Hšhe von 12,99 Prozent sowie VergŸ-
tung fŸr die betriebswirtschaftliche Konzeption in Hšhe von 
2,88 Prozent bezogen auf das Kommanditkapital der Fonds-
gesellschaft. Die VergŸtung erfolgt quotal in AbhŠngigkeit 
des platzierten Kommanditkapitals und ist in voller Hšhe spŠ-
testens fŠllig bei vollstŠndiger Platzierung des Kommanditka-
pitals. Die …KORENTA AG nimmt im †brigen entsprechend 
ihrer Kapitaleinlage am Gewinn und Verlust der Fondsgesell-
schaft teil. Au§erdem steht ihr bei Liquidation der Fondsge-
sellschaft eine zusŠtzliche Gewinnbeteiligung in Hšhe von 
25 Prozent zu, wenn zuvor die prospektierten Auszahlungen 
von 201 Prozent zuzŸglich FrŸhzeichnerboni an die Anleger 
gezahlt wurden. Weitere Gewinnbeteiligungen, Entnah-
merechte und sonstige GesamtbezŸge, insbesondere GehŠl-
ter, Gewinnbeteiligungen, AufwandsentschŠdigungen, Ver-
sicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder 
Art stehen den GrŸndungsgesellschaften sowohl innerhalb 
als auch au§erhalb des Gesellschaftsvertrages nicht zu.

Weitere Pflichtangaben

Der Anbieter und die Fondsgesellschaft Ÿbernehmen keine 
Zahlungen von Steuern fŸr den Anleger.

Das Angebot erfolgt nur in der Bundesrepublik Deutschland. 
Ein Vertrieb in anderen Staaten ist nicht geplant. Es kann al-
lerdings nicht ausgeschlossen werden, dass auch Personen 
mit Wohnsitz in anderen Staaten Beteiligungen erwerben.

AbhŠngigkeiten der Fondsgesellschaft von Patenten, Lizen-
zen, VertrŠgen oder neuen Herstellungsverfahren bestehen 
nicht.

Gerichts- oder Schiedsverfahren, die Einßuss auf die wirt-
schaftliche Lage der Fondsgesellschaft haben kšnnten, sind 
nicht anhŠngig.

Die TŠtigkeit der Fondsgesellschaft ist nicht durch au§erge-
wšhnliche Ereignisse beeinßusst worden.

Aufgrund der noch zu treffenden Auswahl der Anlageobjekte 
kšnnen diese Ÿber die im Verkaufsprospekt genannten An-
gaben hinaus (siehe Anlageziele und Anlagepolitik, S. 34 f.) 
nicht nŠher beschrieben werden.
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Die Anlageobjekte sind noch nicht bekannt (Blind Pool). Da-
her standen oder stehen der Prospektverantwortlichen, den 
GrŸndungsgesellschaftern sowie den Mitgliedern der Ge-
schŠftsfŸhrung der Fondsgesellschaft und den Mitgliedern 
des Beirats, der TreuhŠnderin und der Mittelverwendungs-
kontrolleurin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung weder 
Eigentum an Anlageobjekten noch sonstige dingliche Be-
rechtigungen zu.

Es bestehen keine nicht nur unerheblich dingliche Bela-
stungen der Anlageobjekte. Es sind keine behšrdlichen 
Genehmigungen erforderlich. Rechtliche oder tatsŠchliche 
BeschrŠnkungen der Verwendungsmšglichkeiten der Anla-
geobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel exi-
stieren nach Kenntnis der Anbieterin nicht.

Aufgrund der noch zu treffenden Auswahl der Anlageob-
jekte existieren nach Kenntnis der Anbieterin keine Bewer-
tungsgutachten fŸr die Anlageobjekte.

Es werden keine nicht nur geringfŸgigen Lieferungen und 
Leistungen durch die Prospektverantwortliche, die GrŸn-
dungsgesellschafter oder die Mitglieder der GeschŠftsfŸh-
rung der Fondsgesellschaft, die Mitglieder des Beirats oder 
die TreuhŠnderin, die Mittelverwendungskontrolleurin und 
sonstige Personen erbracht.

Den Mitgliedern der GeschŠftsfŸhrung und des Beirates 
wurden fŸr das letzte abgeschlossene GeschŠftsjahr bis zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine GesamtbezŸge, ins-
besondere GehŠlter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsent-

schŠdigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Ne-
benleistungen jeder Art gewŠhrt.

Die Fondsgesellschaft nimmt kein Fremdkapital auf. Es gibt 
deshalb keine Mitglieder der GeschŠftsfŸhrung und des Bei-
rates, die fŸr Unternehmen tŠtig sind, die der Fondsgesell-
schaft Fremdkapital zur VerfŸgung stellen. 

Aufgrund der noch zu treffenden Auswahl der Anlageob-
jekte ist eine Angabe in welcher Art und Weise Mitglieder 
der GeschŠftsfŸhrung und des Beirates auch fŸr Unterneh-
men tŠtig sind, die im Zusammenhang mit der Herstellung 
der Anlageobjekte nicht nur geringfŸgige Lieferungen oder 
Leistungen erbringen, nicht mšglich.

Der Prospekt wurde ausschlie§lich von der Anbieterin er-
stellt. Daher gibt es keine Personen, die nicht in den Kreis der 
nach der Vermšgensanlagen-Verkaufsprospektverordnung   
angabepßichtigen Personen fallen, aber die Herausgabe oder 
den Inhalt des Prospektes oder die Abgabe oder den Inhalt 
des Angebotes der Vermšgensanlage wesentlich beeinßusst 
haben (ãSonstige PersonenÒ).

FŸr das Angebot der Vermšgensanlage, fŸr deren Verzinsung 
oder RŸckzahlung wurde von keiner juristischen Person oder 
Gesellschaft eine GewŠhrleistung Ÿbernommen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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240.933 km

            neutralisiert    
              36,14 t CO2

"KORENTA

 Neue Energien VI

10.000 Euro

Neutralisieren Sie die CO2-Emissionen Ihres Autos)
�"�O�M�F�H�F�S�
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���O�F�V�U�S�B�M�J�T�J�F�S�F�O�������
�������U�� 
CO2  j'hrlich. Das ist so viel wie sie zum Beispiel durch ihr Auto 
�	�C�F�J���F�J�O�F�S���,�J�M�P�N�F�U�F�S�M�F�J�T�U�V�O�H���W�P�O�����������������
���Q�S�P�E�V�[�J�F�S�F�O��

���������������%�V�S�D�I�T�D�I�O�J�U�U�T�I�B�V�T�I�B�M�U�F��
k%nnen bisher durch regenerative 
Energieerzeugung aus Anlagen in 
!KORENTA Fonds mit gr$nem  
Strom versorgt werden. 
 
Das erspart der Umwelt j'hrlich  
�S�V�O�E�������������������U���$�02. 

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung
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Anleger"" bernehmen"mit"einer"Investition""

in"#KORENTA"Fonds"pers%nlich"Verantwortung"

f r"den""Klimaschutz"und"unsere"Umwelt.""

Sie"scha&en"einen"Ausgleich"f r"die"CO2-Emissionen,"

"die"sie"in"ihrem"Alltag"produzieren.

 Carbon footprint
  reduzieren

9.



66 Kapitel 8  Steuerliche Grundlagen

Allgemeine Hinweise

Die nachfolgenden AusfŸhrungen erlŠutern die wesent-
lichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption des …KO-
RENTA Neue Energien VI und berŸcksichtigen das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung aktuelle Steuerrecht 
bezogen auf die Steuerarten Einkommensteuer, Gewer-
besteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Umsatz-
steuer. Sie basieren auf der geltenden Gesetzeslage, der 
aktuellen Rechtsprechung, den veršffentlichten Einzelent-
scheidungen der Finanzgerichte und den geltenden Verwal-
tungsauffassungen der Finanzbehšrden. Diese Darstellung 
kann naturgemŠ§ nicht alle steuerlichen Auswirkungen der 
Beteiligung, insbesondere nicht solche Aspekte, die sich 
aus dem persšnlichen Umfeld des Anlegers ergeben, be-
inhalten. In den nachfolgenden AusfŸhrungen wird davon 
ausgegangen, dass sich nur natŸrliche Personen an der Ge-
sellschaft beteiligen und die Beteiligung unmittelbar oder 
mittelbar im Privatvermšgen halten. 

Sofern die Beteiligung im Betriebsvermšgen gehalten wird, 
gelten andere steuerliche Regelungen, die hier nicht Ge-
genstand der Darstellung sind. Ferner wird unterstellt, dass 
der Anleger als SteuerinlŠnder zu behandeln ist und somit 
der unbeschrŠnkten Steuerpßicht unterliegt. FŸr Kapital-
gesellschaften oder fŸr au§erhalb Deutschlands ansŠssige 
Personen kšnnen sich erhebliche Abweichungen ergeben. 
Diese mšglichen Abweichungen sind nicht Gegenstand der 
Darstellung. Die Zahlung der aus der Beteiligung resultie-
renden Einkommensteuer nebst SolidaritŠtszuschlag und 
Kirchensteuer, sowie eventueller Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer obliegt dem jeweiligen Anleger. Der Fondsge-
sellschaft obliegt nur die Zahlung von Umsatzsteuer, sofern 
hiervon betroffene GeschŠftsvorfŠlle anfallen, und eventu-
ell von Gewerbesteuer, da die Gesellschaft hierbei als ei-
genstŠndiges Steuersubjekt angesehen wird.

€nderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen (kŸnf-
tige GesetzesŠnderungen, geŠnderte Rechtsprechung oder 
geŠnderte Anwendungen bestehender Vorschriften oder 
Regelungen) sind mšglich und kšnnen die RentabilitŠt der 
Beteiligung beeinßussen. Die endgŸltige Anerkennung der 
steuerlichen Konzeption bleibt der Beurteilung der Betriebs-
prŸfung durch die Finanzverwaltung vorbehalten (vgl. hier-
zu ãSteuerliche RisikenÒ) Darstellungen zum auslŠndischen 
Steuerrecht oder gegebenenfalls Verßechtungen mit dem 
Au§ensteuerrecht erfolgen nicht, da zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung geplant ist, nur Anteile an Gesellschaf-
ten nach deutschem Recht zu erwerben.

FŸr die ersten drei Fonds der Serie hat bereits eine Betriebs-
prŸfung stattgefunden, die das steuerliche Konzept bestŠ-

tigt hat. Trotz der mšglichst umfassenden Darstellung der 
steuerlichen Grundlagen wird jedem Anleger empfohlen, 
die persšnlichen steuerlichen Auswirkungen, die aus der 
Beteiligung resultieren, mit einem steuerlichen Berater zu 
besprechen. Zu den steuerlichen Risiken siehe Seite 20 ff.

Allgemeine Grundlagen

Mit der Zeichnung dieses Beteiligungsangebotes beteiligt 
sich der Anleger an der …KORENTA Neue Energien VI GmbH 
& Co. KG. Die Fondsgesellschaft wird das von den Anle-
gern gezeichnete Kommanditkapital und fŸr Investitionen 
verfŸgbare Kapital dafŸr verwenden, entsprechend den 
GrundsŠtzen der Anlagerichtlinien in Gesellschaften, die 
Energieerzeugungsanlagen betreiben, zu investieren. Die-
se Gesellschaften erzielen entsprechend den steuerlichen 
GrundsŠtzen EinkŸnfte aus Gewerbebetrieb. Aufgrund der 
AbfŠrbetheorie erzielt die Fondsgesellschaft ebenfalls Ein-
kŸnfte aus Gewerbebetrieb.

Entscheidungsgrundlage fŸr eine Zeichnung der Beteili-
gung kšnnen nur die langfristigen wirtschaftlichen Erfolgs-
aussichten des hier vorliegenden Konzeptes sein. Nicht 
ausschlaggebend fŸr den Erwerb der Beteiligung sollten 
steuerliche Gesichtspunkte sein.

Allgemeine GrundsŠtze der Besteuerung  
von Gesellschaften

Die …KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG erzielt 
EinkŸnfte aus Gewerbebetrieb nach ¤ 15 Abs. 3 Nr. 2 
EStG, da sie als gewerblich geprŠgte Personengesellschaft 
zu werten ist. Nach dieser Vorschrift gilt die TŠtigkeit ei-
ner Personengesellschaft in vollem Umfang als gewerblich, 
wenn persšnlich haftende Gesellschafter ausschlie§lich 
Kapitalgesellschaften und/oder gewerblich geprŠgte Perso-
nengesellschaften sind und nur diese oder Personen, die 
Nichtgesellschafter sind, zur GeschŠftsfŸhrung befugt sind. 
Persšnlich haftende KomplementŠrin der …KORENTA Neue 
Energien VI ist allein die tg Beteiligungsgesellschaft mbH 
mit Sitz in Aurich, der auch die ausschlie§liche GeschŠfts-
fŸhrungsbefugnis zusteht.

Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um eine Personen-
gesellschaft, die kein Steuersubjekt im Sinne der Einkom-
mensteuer darstellt. Einkommensteuersubjekte sind die 
Anleger selbst. Die ihnen zuzurechnenden Ergebnisanteile 
werden auf ihrer Ebene und nach ihren persšnlichen Merk-
malen zur Einkommensteuer herangezogen (steuerliches 
Transparenzprinzip).
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Aufgrund des steuerlichen Transparenzprinzips kommt es 
ausschlie§lich darauf an, dass die Fondsgesellschaft Ein-
kŸnfte erzielt hat. Es kann sein, dass von der …KORENTA 
Neue Energien VI erzielte EinkŸnfte durch den Anleger zu 
versteuern sind, ohne dass bei diesem ein entsprechender 
LiquiditŠtszußuss stattgefunden hat. Im Umkehrschluss 
kann es aber auch sein, dass ein LiquiditŠtszußuss steuerlich 
als Entnahme zu behandeln ist, der nicht besteuert wird. So 
kann die Mšglichkeit bestehen, dass trotz Zußusses von ge-
winnunabhŠngigen AusschŸttungen die Beteiligung einen 
steuerlichen Verlust erzielt hat.

Auf der Ebene einer Personengesellschaft ist nur die Ge-
werbesteuer als ertragsabhŠngige Steuer zu berŸcksichti-
gen. Die Gewerbesteuer knŸpft dabei an den nach einkom-
mensteuerrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an, 
der dann jedoch noch um gewerbesteuerliche Hinzurech-
nungen und KŸrzungen zu modiÞzieren ist.

1. Einkommensteuer

Die …KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG wird 
Anteile an Beteiligungsgesellschaften in der Rechtsform der 
GmbH & Co. KG erwerben.

Einkunftsart
Mitunternehmerschaft/Ergebnisverteilung/ 
Auszahlungen
Die Gesellschafter des Fonds sind nach ¤ 15 Abs. 1 Nr. 2 
Satz 2 EStG als Mitunternehmer an einer doppelstšckigen 
GmbH & Co. KG einzustufen und erzielen folglich EinkŸnf-
te aus Gewerbebetrieb (vgl. BMF-Schreiben vom 13. Mai 
1966, BStBl. 1 S. 622). Nach der Konzeption dieses Betei-
ligungsangebotes ist jeder Anleger auf der Grundlage der 
geltenden steuerlichen Regelungen und der hšchstrichter-
lichen Rechtsprechung als Mitunternehmer im Sinne des ¤ 
15 Abs. 1 Nr. 2 EStG zu qualiÞzieren. Voraussetzung fŸr die 
Mitunternehmerschaft ist, dass der Gesellschafter eine ge-
wisse unternehmerische Initiative entfalten kann (Mitunter-
nehmerinitiative) und dass er das unternehmerische Risiko 
(Mitunternehmerrisiko) trŠgt. Dies ist gegeben, da die An-
leger am laufenden Gewinn und Verlust sowie an den stil-
len Reserven entsprechend ihrer Beteiligung partizipieren 
und ihnen nach dem Gesellschaftsvertrag Mitspracherechte 
(Stimm-, Kontroll- und Widerspruchsrechte) zustehen, die 
den gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches 
entsprechen.

Aufgrund der bestehenden Mitunternehmerschaft sind die 
EinkŸnfte der Fondsgesellschaft den Anlegern grundsŠtz-
lich als gewerbliche EinkŸnfte zuzurechnen und von die-
sen der Besteuerung zu unterwerfen. Die Beteiligung am 

Gewinn und Verlust der Fondsgesellschaft sowie die Aus-
zahlung der LiquiditŠtsŸberschŸsse (Entnahmen) erfolgt 
entsprechend dem VerhŠltnis der Beteiligung am Kom-
manditkapital der Fondsgesellschaft. Ausnahmen hiervon 
bestehen dann, wenn der Gesellschaftsvertrag eine andere 
Gewinn- oder Verlustverteilung vorsieht. Wird die Fondsbe-
teiligung vor Ende der geplanten Laufzeit verŠu§ert, kann 
es auf der persšnlichen Ebene des Gesellschafters zu einer 
Steuerbelastung kommen. Es ist deshalb erforderlich, vor 
einer geplanten VerŠu§erung den Rat eines steuerlichen 
Beraters einzuholen.

Durch den seit 2008 in das Einkommensteuergesetz einge-
fŸgten ¤ 34a EStG kšnnen nicht entnommene Gewinne bei 
Personengesellschaften auf Antrag mit einem ermŠ§igten 
Steuersatz von 28,25 Prozent zuzŸglich des SolidaritŠtszu-
schlages besteuert werden. Wird der so begŸnstigt besteu-
erte Gewinn in spŠteren Jahren wieder entnommen, erfolgt 
eine Nachversteuerung in Hšhe von 25 Prozent zuzŸglich 
des SolidaritŠtszuschlages auf Ebene des Gesellschafters. 
Der Antrag kann nur gestellt werden, wenn der Steuer-
pßichtige zu mehr als 10 Prozent am Gewinn der Fonds-
gesellschaft beteiligt ist oder sein Gewinnanteil mehr als 
10.000 Euro betrŠgt. Da dies bei einer gro§en Anzahl von 
Anlegern nur in AusnahmefŠllen zutreffen wird, ist die The-
saurierungsbesteuerung in der weiteren Betrachtung nicht 
berŸcksichtigt.

Sollte im Einzelfall eine Beteiligung vorliegen, die mehr 
als 10 Prozent am Beteiligungskapital umfasst oder der 
Gewinnanteil mehr als 10.000 Euro betragen und die Ge-
winne nicht entnommen werden sollen, empfehlen wir, 
dass der Anleger mit seinem steuerlichen Berater prŸft, ob 
im Einzelfall ein Antrag auf Besteuerung mit dem ermŠ§i-
gten Steuersatz fŸr thesaurierte Gewinne sinnvoll ist.

Gewinnerzielungsabsicht
Grundlegende Voraussetzung fŸr die Erzielung gewerb-
licher EinkŸnfte ist, dass der GeschŠftsbetrieb der Gesell-
schaft auf Betriebsvermšgensmehrung ausgerichtet ist. 
Dies ist laut Rechtsprechung und Finanzverwaltung dann 
erfŸllt, wenn die Erzielung eines Totalgewinnes beab-
sichtigt ist. Der Totalgewinn ist deÞniert als das positive 
steuerliche Gesamtergebnis der Gesellschaft Ÿber deren 
gesamten Lebenszyklus. Hierbei ist darauf abzustellen, ob 
der Gewerbebetrieb der Gesellschaft aus der Sicht eines 
ordentlichen Kaufmannes zum gegenwŠrtigen Zeitpunkt 
objektiv geeignet ist, Ÿber die Betriebsdauer einen Totalge-
winn zu erwirtschaften. Die Totalgewinnerzielungsabsicht 
gilt nach den aufgestellten Prognoserechnungen auch fŸr 
die Beteiligungsgesellschaften, deren Anteile durch den 
Fonds erworben werden sollen.
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Die Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht auf der Ebe-
ne der Fondsgesellschaft erfolgt auf Grundlage der Summe 
der steuerlichen Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften 
unter Hinzuziehung der eigenen Steuerbilanz.

Nach Auffassung der Fondsgesellschaft liegen die vorge-
nannten Voraussetzungen fŸr die Anerkennung der Ge-
winnerzielungsabsicht vor, da der GeschŠftsbetrieb der 
Fondsgesellschaft ausschlie§lich auf den Erwerb von Betei-
ligungen Ð bezogen auf die Anschaffungskosten der Be-
teiligung Ð mit Ÿberdurchschnittlichen Gewinnerwartungen 
ausgerichtet ist. Es ist davon auszugehen, dass aus den 
Anteilen an den Beteiligungsgesellschaften steuerrelevante 
Gewinnanteile zu erwarten sind, die die steuerlichen Auf-
wendungen auf Ebene der Fondsgesellschaft, insbesondere 
in der Investitionsphase deutlich Ÿbersteigen, so dass aus 
heutiger Sicht das Merkmal der Gewinnerzielungsabsicht zu 
bejahen ist.

Der Nachweis muss sowohl auf Ebene der Gesellschaft als 
auch auf der des Beteiligten gegeben sein.

Steuerliche Behandlung der Gewinnanteile und 
Entnahmen
Das steuerliche Ergebnis wird im Rahmen des Betriebsver-
mšgensvergleiches ermittelt, wobei sich das Ergebnis der 
Fondsgesellschaft aus den Betriebseinnahmen, gemindert 
um die Betriebsausgaben zusammensetzt. Betriebseinnah-
men sind im vorliegenden Fall die steuerlichen Ergebnisse 
der Anlageobjekte zuzŸglich entstehender VerŠu§erungs-
gewinne bei vorzeitiger Abgabe von Anlageobjekten. So-
fern die Fondsgesellschaft ZinsertrŠge aus LiquiditŠtszu-
ßŸssen erzielt, gehšren diese ebenfalls hierzu. Unter den 
steuerlich abzugsfŠhigen Betriebsausgaben sind ausschlie§-
lich die Ausgaben der Fondsgesellschaft fŸr den laufenden 
GeschŠftsbetrieb sowie die nach steuerlichen GrundsŠtzen 
zu verteilenden Emissionskosten zu verstehen.

Den Anlegern wird das steuerliche Ergebnis der Fondsge-
sellschaft im VerhŠltnis ihrer festen Kapitalkonten, jeweils 
gekŸrzt um eigene Sonderbetriebsausgaben, zugewiesen. 
Bemessungsgrundlage fŸr die tarißiche Einkommensteuer 
ist das zu versteuernde Einkommen des Anlegers. Die Ein-
kŸnfte unterliegen dem jeweiligen persšnlichen Steuersatz. 
Entsprechend der individuellen Situation wird neben dem 
SolidaritŠtszuschlag auf die Einkommensteuer gegebenen-
falls auch noch Kirchensteuer fŠllig.

Die in der AusschŸttungsprognose dargestellten AusschŸt-
tungen stellen steuerlich Entnahmen dar und sind deshalb 
als solche nicht einkommensteuerpßichtig. Die Entnahmen 
werden Ÿber das Verrechnungskonto des Anlegers ge-

bucht und stellen lediglich LiquiditŠtsabßŸsse bei der Ge-
sellschaft dar. Sofern ¤ 15a EStG zur Anwendung gelangt, 
wenn das Kapitalkonto negativ ist, entsteht eventuell ein 
Entnahmegewinn, wenn eine VerŠu§erung der Beteiligung 
durch den Anleger erfolgt. Bei der Fondsgesellschaft wird 
davon ausgegangen, dass diese Situation nicht eintritt, da 
Beteiligungen erworben werden und nicht die einzelnen 
WirtschaftsgŸter. Sollten die BeteiligungssŠtze aber wegen 
eingetretener Wertminderungen Abschreibungen erfahren, 
kann diese Situation dennoch eintreten. Es kann in diesem 
Fall auch zu einer erhšhten Au§enhaftung kommen, die 
dann wiederum eine steuerliche AbzugsfŠhigkeit der Ver-
luste bedeuten wŸrde.

Anlaufkosten
Die im Investitionsplan genannten GrŸndungs-, Beratungs- 
und Eigenkapitalbeschaffungskosten stellen handelsrecht-
lich Ausgaben der Gesellschaft dar, was steuerrechtlich aber 
umstritten ist. Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, 
dass bei geschlossenen Fonds sŠmtliche Aufwendungen, die 
in der Investitionsphase anfallen sollten, zu den Anschaf-
fungskosten der von der Fondsgesellschaft zu erwerbenden 
WirtschaftsgŸter zŠhlen, sofern die Einßussmšglichkeiten 
der Kommanditisten auf die Gestaltung nur gering sind. Die 
Anlaufkosten, die im Zusammenhang mit der Außegung die-
ses Beteiligungsangebotes stehen, werden, soweit von der 
Fondsgesellschaft veranlasst, unter BerŸcksichtigung des 
BMF-Schreibens vom 20.10.2003 (BStBl. I 2003, S. 546), im 
Rahmen der steuerlichen Prognoserechnung nicht als so-
fort abzugsfŠhige Betriebsausgaben behandelt. Sie werden 
entsprechend der aktuellen Erlasslage aktiviert und in steu-
errechtlich zulŠssiger Weise verteilt. Ein Abzug als Betriebs-
ausgaben und die damit verbundene Steuerminderung 
tritt somit erst in der Folgezeit ein. Lediglich die Aufwen-
dungen, die nicht auf den Erwerb von WirtschaftsgŸtern 
durch den Fonds gerichtet sind und die der Anleger auch 
au§erhalb der Fondsgestaltung als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abziehen kšnnte, wŠren danach keine  
aktivierungspßichtigen Aufwendungen. 

Nach herrschender Meinung in der Fachliteratur sind solche 
Anlaufkosten bei einer gewerblich geprŠgten Gesellschaft 
sofort abziehbare Betriebsausgaben. Die Fondsgesellschaft 
behŠlt sich deshalb vor, diese Kosten als sofort abzieh-
bar im Rahmen des Veranlagungsverfahrens geltend zu  
machen. Der Prognoserechnung liegt indes die Auffassung 
der Finanzverwaltung zugrunde, wonach die Anlaufkosten 
Anschaffungsnebenkosten der zu erwerbenden Anteile an 
den Beteiligungsgesellschaften darstellen.

Aktuelle Þnanzgerichtliche Ð nicht rechtskrŠftige Ð Ent-
scheidungen sehen demgegenŸber eine abweichende  
Behandlung dieser Aufwendungen als sofort abzugsfŠhige 
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Betriebsausgaben im Rahmen des steuerlichen Feststel-
lungsverfahrens vor. Nach der ergangenen Verwaltungs-
anweisung der OFD MŸnster vom 28. September 2009 
Ð Nr. 27/2009 Ð sollen sich jedoch zu aktivierende Aufwen-
dungen ungeachtet der ergangenen Finanzgerichtsurteile 
wie bisher Ÿber die Abschreibungen steuermindernd aus-
wirken. Die Fondsgesellschaft behŠlt sich jedoch nicht zu-
letzt aufgrund der aktuellen Þnanzgerichtlichen Rechtspre-
chung eine abweichende Behandlung der Aufwendungen 
als sofort abzugsfŠhige Betriebsausgaben vor. Es ist zu 
erwarten, dass der BundesÞnanzhof zu dieser Frage eine 
Entscheidung trifft. 

Verlustnutzung
Entstehen bei der Fondsgesellschaft steuerliche Verluste, 
kšnnen die Anleger diese im Rahmen ihrer persšnlichen 
EinkommensteuererklŠrung geltend machen. Dies muss 
dann unterbleiben, wenn Vorschriften von sogenannten 
VerlustausgleichsbeschrŠnkungen (¤¤10d,15a,15b EStG) 
zur Anwendung kommen.

Verlustverrechnung nach ¤ 15 b EStG
Aufgrund des ¤ 15b EStG dŸrfen steuerliche Anfangsver-
luste bei Beteiligungen an so genannten ãSteuerstundungs-
modellenÒ weder mit EinkŸnften aus Gewerbebetrieb noch 
mit anderen Einkunftsarten verrechnet werden. Auch eine 
Verrechnung nach der Vorschrift des ¤ 10d EStG ist aus-
geschlossen. Mšglich ist nur die Verrechnung mit spŠteren 
positiven EinkŸnften aus derselben Einkunftsquelle.

Ein Steuerstundungsmodell im Sinne des ¤ 15b EStG liegt 
dann vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung 
steuerliche Vorteile in Form negativer EinkŸnfte erzielt wer-
den sollen. Dies ist gegeben, wenn der Anbieter zumindest 
in der Anfangsphase Verluste prognostiziert, bei denen 10 
Prozent des nach dem Konzept aufzubringenden Kapitals 
Ÿberschritten wird.

Die VerlustverrechnungsbeschrŠnkung des ¤ 15b EStG ist 
jedoch nach der prognostizierten Planung der Fondsge-
sellschaft nicht anwendbar, da den Anlegern keine steu-
erlichen Verluste zugewiesen werden, die 10 Prozent des 
eingeworbenen Kommanditkapitals Ÿberschreiten.

Eine andere Beurteilung kann sich aber durch Verluste im 
Sonderbetriebsvermšgen ergeben, da die PrŸfung, ob ¤ 15 b 
EStG zur Anwendung gelangt, anlegerbezogen vorzuneh-
men ist. Es sind ausweislich des Anwendungsschreibens des 
BMF vom 17. Juli 2007 zum ¤ 15b EStG (BStBI. I 2007, 
S. 542) nur modellhafte Sonderbetriebsausgaben bei der 
Berechnung der Verlustgrenze einzubeziehen. Da diese bei 
der vorliegenden Gestaltung nicht vorliegen, wird nicht von 
der Anwendbarkeit des ¤ 15b EStG ausgegangen.

Die Fondsgesellschaft wird sich an Gesellschaften beteili-
gen, die jede fŸr sich einen GeschŠftsbetrieb unterhalten 
wird. Entsprechend dem BMF-Schreiben vom 17. Juli 2007 
ist fŸr jede Beteiligungsgesellschaft getrennt zu prŸfen, ob 
ein Steuerstundungsmodell im Sinne des ¤ 15b EStG vor-
liegt. Da auf Ebene dieser Gesellschaften modellhafte Ge-
staltungen vorliegen, die steuerliche Verlustzuweisungen 
von mehr als 10 Prozent des Eigenkapitals ausmachen 
kšnnen, ist die Anwendung des ¤ 15b EStG nicht aus-
zuschlie§en. Sollte die Finanzverwaltung auf Ebene der 
Gesellschaften ¤ 15b EStG anwenden, so sind auf Ebene 
dieser Gesellschaft entstehende Verluste nur mit dort ent-
stehenden Gewinnen zu verrechnen. Die Fondsgesellschaft 
kšnnte steuerliche Verluste dann nicht auf ihrer Ebene mit 
Gewinnen aus anderen Beteiligungsgesellschaften verrech-
nen. Bei den zu erwerbenden Anlageobjekten wird es sich 
in der Regel nicht um modellhafte Gestaltungen handeln, 
da Beteiligungen erworben werden sollen aus Gesellschaf-
ten, die sich in der Betriebsphase beÞnden.

Verlustausgleichsbegrenzung nach ¤ 15a EStG
Ein Verlust aus der Beteiligung als Kommanditist ist nach 
¤ 15a Abs.1 EStG mit anderen positiven EinkŸnften des-
selben Veranlagungsjahres und nach Ma§gabe des ¤ 10d 
EStG mit der Summe der positiven EinkŸnfte anderer Ver-
anlagungsjahre nur bis zur Hšhe der im Handelsregister ein-
getragenen Hafteinlage ausgleichsfŠhig. Entscheidend fŸr 
die Hšhe der Verlustverrechnung ist das steuerliche Kapital-
konto. Verluste, die im Bereich des Sonderbetriebsvermš-
gens des einzelnen Anlegers entstehen, unterliegen nicht 
der VerlustausgleichsbeschrŠnkung des ¤ 15a EStG.

Die Vorschrift des ¤ 15a EStG Þndet auf EinkŸnfte Anwen-
dung sofern an der Einkunftsquelle beschrŠnkt haftende 
Gesellschafter beteiligt sind. Die nicht ausgleichsfŠhigen 
Verluste werden zum Ende eines jeden GeschŠftsjahres ge-
sondert festgestellt. Sie mindern zukŸnftige Gewinne des 
beschrŠnkt haftenden Gesellschafters, die ihm aus seiner 
Beteiligung an der Gesellschaft zuzurechnen sind.

Zinsschranke
GemŠ§ ¤ 4h EStG sind Zinsaufwendungen eines Betriebes 
grundsŠtzlich nur bis zur Hšhe des Zinsertrages desselben 
Wirtschaftsjahres und darŸber hinaus nur bis zur Hšhe von 
30 Prozent des steuerlichen Gewinns vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen abzugsfŠhig (sogenannte Zinsschranke). 
Zinsaufwendungen, die nicht abgezogen werden dŸrfen, 
sind in die folgenden Wirtschaftsjahre vorzutragen. Sie er-
hšhen die Zinsaufwendungen dieser Wirtschaftsjahre. Die 
Zinsschranke kommt nicht zur Anwendung, soweit die den 
Zinsertrag Ÿberschreitenden Zinsaufwendungen eines Be-
triebes weniger als 3 Mio. Euro innerhalb eines Veranla-
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gungszeitraumes betragen (Freigrenze). Diese nach Ma§-
gabe des BŸrgerentlastungsgesetzes vom 19. Juni 2009 nur 
zunŠchst zeitlich befristete Anhebung der Freigrenze von 
einer auf drei Mio. Euro gilt in Folge des Wachstumsbe-
schleunigungsgesetzes vom 22. Dezember 2009 nunmehr 
zeitlich unbefristet. Die Beteiligungsgesellschaften haben 
unter UmstŠnden zur Finanzierung der von ihnen erwor-
benen Anlagen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien 
Bankdarlehen in Anspruch genommen. Die Zinsaufwen-
dungen fŸr diese Darlehen werden die vorgenannte Frei-
grenze nach der Prognoserechnung nicht Ÿberschreiten. 
Die Zinsschranke wird fŸr jede Beteiligungsgesellschaft ge-
trennt berechnet.

Sonderbetriebsausgaben
Sofern einem Gesellschafter im Zusammenhang mit der 
Beteiligung Aufwendungen entstehen, kšnnen diese als 
Sonderbetriebsausgaben steuermindernd in Abzug ge-
bracht werden. Als Sonderbetriebsausgaben zŠhlen z. B. 
Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und 
Halten der Beteiligung sowie Kosten, die beispielsweise mit 
dem Besuch von Gesellschafterversammlungen entstehen.

In einer Prognosebetrachtung kšnnen solche Kosten nicht 
berŸcksichtigt werden, da sie von den jeweiligen VerhŠlt-
nissen des Gesellschafters abhŠngig sind.

Einkommensteuertarif
Die anteiligen steuerlichen Ergebnisse aus der Beteiligung 
unterliegen bei dem Anleger der Einkommensteuer, deren 
Hšhe sich nach dem progressiven Tarif richtet und letztend-
lich von der individuellen steuerlichen Situation eines jeden 
Anlegers abhŠngig ist.

Der Spitzensteuersatz in Deutschland betrŠgt zur Zeit 45 
Prozent. Dieser Steuersatz beinhaltet auch die 3 prozen-
tige sogenannte ãReichensteuerÒ. Die ãReichensteuerÒ ist 
seit dem Veranlagungszeitraum 2008 auch auf gewerbliche 
EinkŸnfte zu entrichten. Ab einem zu versteuernden Ein-
kommen von mehr als 250.400 Euro (bei zusammen ver-
anlagten Ehegatten von mehr als 500.801 Euro) greift die 
ãReichensteuerÒ.

SolidaritŠtszuschlag
ZusŠtzlich zur Einkommensteuer wird bei jedem Anleger ein 
SolidaritŠtszuschlag in Hšhe von 5,5 Prozent, bezogen auf 
die festgesetzte Einkommensteuer, erhoben. Es ist davon 
auszugehen, dass wŠhrend der gesamten Laufzeit der Be-
teiligung dieser erhoben wird.

Kirchensteuer
Sofern der Anleger Mitglied einer Religionsgemeinschaft ist, 
die Kirchensteuer erhebt, ergibt sich deren Hšhe nach den 
Landeskirchensteuergesetzen. Je nach Bundesland betrŠgt 
die Kirchensteuer 8 oder 9 Prozent der Einkommensteuer. 
Je nach Bundesland sind bei bestimmten Einkommenshš-
hen unterschiedliche Kappungsgrenzen zu beachten. Da 
fŸr die Kirchensteuer ausschlie§lich individuelle VerhŠltnisse 
der Anleger von Bedeutung sind, kann die Kirchensteuer 
keine BerŸcksichtigung Þnden.

Abgeltungsteuer
Sofern die Fondsgesellschaft ZinsertrŠge erzielt, beispiels-
weise aus der Anlage der LiquiditŠt, die aus den Auszah-
lungen der Beteiligungsgesellschaften resultiert, unterlie-
gen diese nicht der Abgeltungsteuer. Die am 01. Januar 
2009 in Kraft getretene Abgeltungsteuer mindert diese 
ErtrŠge nicht, da sie bei einer gewerblich geprŠgten Mitun-
ternehmerschaft nicht erhoben wird.

Steuerliche Behandlung der Auszahlungen
Bei den von der Fondsgesellschaft geplanten Auszahlungen 
handelt es sich um steuerlich unbeachtliche Entnahmen von 
LiquiditŠtsŸberschŸssen. Entstehen durch Auszahlungen 
jedoch negative Kapitalkonten oder erhšhen sie sich, ist  
¤ 15a EStG zu beachten. In diesen FŠllen kommt es zu einer 
Versteuerung der Auszahlungen, da hier der Gesetzgeber 
einen Þktiven Gewinn annimmt. Diese Situation kann ent-
stehen, wenn die steuerlichen Ergebnisse der Beteiligungs-
gesellschaften in einem hohen Umfang negativ sind.

Gewinne bei AnteilsverŠu§erungen 
VerŠu§ert die Fondsgesellschaft Anteile handelt es sich 
hierbei um VerŠu§erungsgeschŠfte, die Bestandteil des lau-
fenden steuerlichen Gewinnes sein kšnnen. Eine besondere 
BegŸnstigung erfolgt dann nicht, wenn die VerŠu§erungen 
Bestandteil der Prognoserechnung sind. Die geŠnderte 
Rechtsprechung des BundesÞnanzhofes ist hier zu beach-
ten (BFH-Urteil vom 26.06.2007 Ð IV R 49/04, DStR 2007, 
S. 1574).

Veranlagungsverfahren
Die steuerliche Feststellung der EinkŸnfte der Fondsgesell-
schaft erfolgt nach ¤ 180 Abs.1 Nr. 2 AO einheitlich und 
gesondert. In diesem Zusammenhang sind die sonstigen 
Kosten des Anlegers als Sonderbetriebsausgaben in die 
einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung der Fonds-
gesellschaft mit aufzunehmen. Dies trifft ebenfalls fŸr die 
durch die Fondsgesellschaft entrichtete Kapitalertragsteuer 
und den SolidaritŠtszuschlag zu. Sollten bei der Gesellschaft 
nicht ausgleichsfŠhige Verluste entweder nach ¤ 15a EStG 
oder ¤ 15 b EStG entstehen, sind diese ebenfalls gesondert 



71

und einheitlich festzustellen. Die Feststellungen sind unmit-
telbar fŸr die Einkommensteuerveranlagung des Anlegers 
ma§gebend (¤ 182 Abs. 1 AO). Die Fondsgesellschaft wird 
dem Anleger die jŠhrlich festgestellten steuerlichen Ergeb-
nisanteile mitteilen.

Gewinne aus der VerŠu§erung der Kommandit-
beteiligung 
Neben den laufenden steuerlichen Ergebnissen sind auch 
Gewinne aus dem Verkauf der Beteiligung an der Gesell-
schaft als EinkŸnfte aus Gewerbetrieb zu erfassen. Ein et-
waiger VerŠu§erungsgewinn ergibt sich aus der Differenz 
zwischen VerŠu§erungspreis abzŸglich VerŠu§erungsko-
sten, sofern diese anfallen, und dem steuerlichen Buchwert 
der Beteiligung zum Zeitpunkt der VerŠu§erung. †berstei-
gen die kumulierten Verluste bis zum VerŠu§erungszeit-
punkt die Einlage, erhšht das insoweit entstandene negati-
ve steuerliche Kapitalkonto den VerŠu§erungsgewinn.

Die EinkŸnfte sind gem. ¤ 16 EStG i.V.m. ¤ 34 EStG steuer-
lich begŸnstigt, wenn der gesamte Mitunternehmeranteil 
einschlie§lich einem eventuellen Sonderbetriebsvermšgen 
aufgegeben wird. FŸr diese au§erordentlichen EinkŸnfte 
gilt gem. ¤ 34 EStG die so genannte FŸnftelregelung, d.h. 
es wird zunŠchst die Steuer auf ein FŸnftel des VerŠu§e-
rungsgewinnes ermittelt und anschlie§end verfŸnffacht. 
Diese Regelung soll erreichen, dass die Einkommensteu-
erprogression und damit die Steuerbelastung gemildert 
werden. Bei einem hohen zu versteuernden Einkommen im 
Bereich des Spitzensteuersatzes kann sich der hieraus erge-
bende begŸnstigende Progressionseffekt jedoch verringern 
bzw. in GŠnze entfallen.

Hat der Steuerpßichtige das 55. Lebensjahr vollendet oder 
ist er nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschrif-
ten dauernd berufsunfŠhig, kann eine alternative Besteu-
erung gewŠhlt werden. Auf Antrag des Steuerpßichtigen 
kann die Besteuerung auch in Hšhe von 56 Prozent des 
durchschnittlichen Steuersatzes erfolgen, der sich ergŠbe, 
wenn die tarißiche Einkommensteuer nach dem gesamten 
zu versteuernden Einkommen zuzŸglich der dem Progressi-
onsvorbehalt unterliegenden EinkŸnfte zu bemessen wŠre, 
jedoch mindestens mit 15 Prozent. Die Anwendung des 
begŸnstigten Steuersatzes ist begrenzt auf au§erordent-
liche EinkŸnfte, die den Betrag von 5.000.000 Euro nicht 
Ÿbersteigen. Der Steuerpßichtige kann diese BegŸnstigung 
nur einmal im Leben in Anspruch nehmen und nur fŸr ei-
nen VerŠu§erungs- oder Aufgabevorgang nutzen. Wenn 
die vorgenannten Voraussetzungen vorliegen, besteht fer-
ner auf Antrag die Mšglichkeit der Inanspruchnahme eines 
Freibetrages gem. ¤ 16 Abs. 4 EStG. Bei Anwendung des 
Freibetrages besteht die Mšglichkeit einen Gewinn in Hšhe 

von bis zu 45.000 Euro steuerfrei zu stellen. Dieser Freibe-
trag wird jedoch um den Betrag gemindert, den der VerŠu-
§erungsgewinn den Betrag von 136.000 Euro Ÿbersteigt. 
Auch dieser Freibetrag wird nur auf Antrag und einmal ge-
wŠhrt.

Sofern die VerŠu§erung des Anteils geplant wird, sollte we-
gen der zu erwartenden steuerlichen Auswirkungen zuvor 
eine steuerliche Beratung in Anspruch genommen werden.

2. Gewerbesteuer

Die EinkŸnfte der Fondsgesellschaft sowie der Anlageob-
jekte unterliegen grundsŠtzlich nach ¤ 2 Abs. 1 GewStG der 
Gewerbesteuer. Ausgangsgrš§e fŸr die Berechnung ist der 
nach einkommensteuerlichen Vorschriften ermittelte Gewinn. 
Dieser ist um bestimmte gewerbesteuerliche Hinzurech-
nungen und KŸrzungen (¤¤ 8,9 GewStG) zu korrigieren.

Die Fondsgesellschaft wird sich an Gesellschaften beteili-
gen, die ausschlie§lich gewerbliche EinkŸnfte erzielen. Bei 
diesen Gesellschaften ist der nach einkommensteuerlichen 
Vorschriften ermittelte Gewinn ebenso um KŸrzungen und 
Hinzurechnungen zu modiÞzieren um den gewerbesteuer-
lich zu erfassenden Gewerbeertrag zu ermitteln.

Auf Ebene der Fondsgesellschaft fallen nur dann Bela-
stungen mit Gewerbesteuer an, wenn die Fondsgesell-
schaft ein eigenes Ergebnis (z. B. ZinseinkŸnfte) gemindert 
um die steuerlich abzugsfŠhigen Betriebsausgaben erzielt. 
Zu dem eigenen Ergebnis der Gesellschaft zŠhlen auch Ver-
Šu§erungsgewinne bei Weitergabe von Beteiligungen oder 
Anteilen daran an einen Dritten, sowie die VerŠu§erung 
oder Außšsung des Portfolios am Ende der Laufzeit. Die Ge-
werbesteuer bei Beendigung der Gesellschaft fŠllt deshalb 
an, wenn ein mšglicher VerŠu§erungsgewinn Bestandteil 
der Prognoserechnung ist und hier die Fortentwicklung der 
Rechtsprechung beachtet werden muss (BFH-Urteil vom 
26.06.2007 IV R 49/04; DStR 2007, S. 1574). Diese €nde-
rung der Rechtsprechung gilt auch bei der VerŠu§erung von 
Anteilen in der Betriebsphase der Beteiligungsgesellschaft. 
Sofern ein steuerpßichtiger Gewinn entsteht, unterliegt die-
ser der Gewerbesteuer in dem betreffenden Veranlagungs-
jahr. Hinsichtlich der Besteuerung der BeteiligungsertrŠge 
kann die Gesellschaft wegen der Doppelstšckigkeit der Ge-
sellschaften die besondere KŸrzungsvorschrift des ¤ 9 Nr. 2 
GewStG in Anspruch nehmen.

Eine indirekte Gewerbesteuerbelastung entsteht dann, 
wenn durch den Erwerb der Anlageobjekte dort noch be-
stehende GewerbesteuerverlustvortrŠge entfallen. Durch 
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den †bertragungsvorgang geht die bestehende Unterneh-
meridentitŠt auf dessen Ebene verloren und die Fondsgesell-
schaft muss, meist bedingt durch gesellschaftsvertragliche 
Regelungen, einen eventuell entstehenden gewerbesteuer-
lichen Mehraufwand durch Verringerung der AusschŸttung 
ausgleichen, was zu einer VerŠnderung des Ergebnisan-
teiles fŸhrt. 

Eine Gewerbesteuerbelastung entsteht dann, wenn der 
fŸr Personengesellschaften zu gewŠhrende Freibetrag von 
24.500 Euro bei dem Gewerbeertrag Ÿberschritten wird. Er-
geben sich gewerbesteuerliche Verluste so sind diese nach 
¤ 10a GewStG zeitlich unbegrenzt vortragsfŠhig.

Mit dem Jahressteuergesetz 2008 wurde die Zerlegung in  
¤ 33 Abs. 2 GewStG neu geregelt. So werden bei Wind-
kraftanlagen 30 Prozent der Arbeitslšhne und 70 der Sach-
anlageinvestitionen als Zerlegungsma§stab angewandt.

Ergeben sich in der Anlaufphase der Anlageobjekte ge-
werbesteuerliche Verluste, sind diese nach ¤ 10a GewStG 
zeitlich unbegrenzt vortragsfŠhig. Der Hšhe nach sind die 
Verluste nicht uneingeschrŠnkt abzugsfŠhig. Wegen der 
sogenannten Mindestbesteuerung sind Verluste nur bis zu 
einer Hšhe von 1 Mio. Euro uneingeschrŠnkt verrechenbar. 
Der Ÿbersteigende Betrag ist nur in Hšhe von 60 Prozent 
mit positiven GewerbeertrŠgen verrechenbar. Aufgrund 
dieser BeschrŠnkung kann es trotz VerlustvortrŠgen zu ei-
ner Gewerbesteuerbelastung kommen.

Eine weitere BeschrŠnkung der Verrechnung des Verlustvor-
trages ergibt sich dann, wenn sich die Zusammensetzung 
des Gesellschafterkreises Šndert. Bei einer entgeltlichen 
oder auch unentgeltlichen †bertragung der Gesellschafts-
anteile geht der auf den ausscheidenden Gesellschafter 
entfallende Verlustvortrag fŸr die Gesellschaft verloren. Der 
Gesellschaftsvertrag sieht deshalb vor, dass der sich aus 
diesem Verlust ergebende Gewerbesteuermehraufwand, 
welcher die Fondsgesellschaft durch den Gesellschafter-
wechsel trifft, gesamtschuldnerisch vom ausscheidenden 
und neu eintretenden Anleger zu Ÿbernehmen ist.

Die Gewerbesteuermehrbelastung fŸr die verbleibenden 
Gesellschafter ist aus VereinfachungsgrŸnden mit pauschal 
20 Prozent des wegfallenden Gewerbesteuerverlustvor-
trages der Gesellschafter zu vergŸten.

Pauschalierte Gewerbesteueranrechnung  
(¤ 35 EStG) 
Die Anleger haben die Mšglichkeit, die auf Ebene der Fonds-
gesellschaft angefallenen Gewerbesteuern nach ¤ 35 EStG 
bei der Ermittlung ihrer eigenen Steuerschuld nach einem 
pauschalierten Verfahren als SteuerermŠ§igungsbetrag 
geltend zu machen. Die Anrechnung der Gewerbesteuer 
erfolgt bei diesem Verfahren mit dem Anrechnungsfaktor 
3,8 bezogen auf den Gewerbesteuermessbetrag. Begrenzt 
ist die Anrechnung auf die tatsŠchlich von der Fondsgesell-
schaft gezahlte Gewerbesteuer. Wegen der Doppelstšckig-
keit gilt die Anrechnung auch fŸr gezahlte  Gewerbesteuer 
auf Ebene der Beteiligungsgesellschaften. 

In einer Prognosebetrachtung muss diese Anrechnung 
au§er Betracht gelassen werden, da hier eine sehr starke 
AbhŠngigkeit von den individuellen VerhŠltnissen des ein-
zelnen Anlegers hinsichtlich seiner gewerblichen EinkŸnf-
te besteht. Sofern Anleger ohne BerŸcksichtigung dieser 
Beteiligung positive gewerbliche EinkŸnfte erzielen, ist zu 
berŸcksichtigen, dass durch die Vorrangigkeit des so ge-
nannten horizontalen Verlustausgleichs ein eventuell vor-
handener ErmŠ§igungsbetrag nach ¤ 35 EStG durch die 
Zuweisung negativer Ergebnisanteile von der Fondsgesell-
schaft geschmŠlert wird beziehungsweise gŠnzlich entfal-
len kšnnte, was zu nachteiligen steuerlichen Wirkungen 
beim individuell betroffenen Anleger dieses Beteiligungsan-
gebots fŸhren wŸrde, welche in einer Prognoserechnung 
nicht berŸcksichtigt werden kšnnen (vgl. ãRisikohinweiseÒ, 
Seite 20 f). Ein vollstŠndiger Wegfall der Anrechnung kann 
in bestimmten Konstellationen nicht ausgeschlossen wer-
den. Die Hinzuziehung eines Steuerberaters wird in derarti-
gen FŠllen empfohlen.

3. Umsatzsteuer

Personengesellschaften kšnnen fŸr umsatzsteuerliche Zwe-
cke als Unternehmer zu qualiÞzieren sein. Allerdings begrŸn-
det das alleinige Halten und Verwalten von Beteiligungen 
an Personengesellschaften keine unternehmerische TŠtig-
keit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Die …KORENTA 
Neue Energien VI GmbH & Co. KG erbringt keine Liefe-
rungen oder sonstigen Leistungen im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes und ist somit nicht als Unternehmer einzu-
stufen.
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Mangels der Unternehmereigenschaft steht der Gesellschaft 
kein Vorsteuerabzug zu, so dass in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer aus Eingangsleistungen (z. B. Beratungsleis- 
tungen) Kosten darstellen. In der Prognoserechnung wird 
dieser Umstand berŸcksichtigt. Die nicht abzugsfŠhigen 
VorsteuerbetrŠge stellen entweder Betriebsausgaben oder 
Anschaffungskosten der Beteiligungen dar.

Die Verwaltungsanweisung vom 06.10.2006 (BMF-Schrei-
ben IV A 5 Ð S-7300 Ð 69/6) mit der Fondsgesellschaften bei 
Aufnahme neuer Gesellschafter zur StŠrkung und Auswei-
tung ihrer GeschŠftstŠtigkeit fŸr alle EingangsumsŠtze, die 
diesen Vorgang betreffen, zum Vorsteuerabzug berechtigt 
sind, gilt im vorliegenden Fall nicht.

Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer
Mit in Kraft treten des Erbschaftsteuerreformgesetzes am 
1. Januar 2009 haben sich sowohl bei der unentgeltlichen 
†bertragung unter Lebenden (Schenkung) als auch bei der 
†bertragung von Todes wegen (Erbfall) einige bedeutende 
€nderungen ergeben. Die €nderungen betrafen die ein-
zelnen Tarifstufen sowie die FreibetrŠge. Beide stellen sich 
nunmehr wie folgt dar.

Diese Steuer ist in Deutschland doppelt progressiv aus-
gestaltet. So richtet sich der Steuersatz nach ¤ 19 Abs. 1 
ErbStG einerseits nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen 
Schenker und Beschenktem bzw. Erblasser und Erben und 
andererseits nach der Gesamthšhe der Bereicherung. Die 
SteuersŠtze betragen zwischen 7 Prozent und 50 Prozent. 
Seit dem 1. Januar 2009 sind Anteile am Betriebsvermšgen 
einer gewerblichen Personengesellschaft gem. ¤ 109 Abs. 
2 BewG mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Dieser soll 
grundsŠtzlich aus VerkŠufen unter fremden Dritten abgelei-
tet werden, die weniger als ein Jahr vor dem Besteuerungs-
zeitpunkt zurŸckliegen. 

Sofern keine VerkŠufe innerhalb des zurŸckliegenden Jah-
res stattgefunden haben, ist der gemeine Wert auf Basis 
des vereinfachten Ertragswertverfahrens oder gem. ¤ 11 
Abs. 2 Satz 2 BewG nach einer anderen im gewšhnlichen 
GeschŠftsverkehr anerkannten Methode zu ermitteln (z.B. 
Discounted Cash-Flow Verfahren). Allerdings sieht ¤ 11 
Abs. 2 Satz 3 BewG als Mindestwert den Substanzwert vor, 
der sich aus den aller zum Betriebsvermšgen zŠhlenden 
WirtschaftsgŸter und sonstigen aktiven AnsŠtze abzŸglich 
der Schulden und sonstiger AbzŸge zusammensetzt.

   

Steuerklasse Personenkreis Freibetrag in Û

I Ehegatte 500.000 

Kinder u. Stiefkinder 400.000 

Kinder verstorbener 
Kinder u. Stiefkinder

400.000 

Enkelkinder 200.000 

Eltern bei Erbschaft 100.000 

II
Eltern soweit sie 
nicht zur Steuer-
klasse I gehšren

20.000 

III
Lebenspartner (bei 
eingetragener  
Lebenspartnerschaft

500.000 

FreibetrŠge

    

Steuerpßichtiger Erwerb  % in der Steuerklasse

in Euro I II III

bis 75.000 7 15 30

bis 300.000 11 20 30

bis 600.000 15 25 30

bis 6.000.000 19 30 30

bis 13.000.000 23 35 50

bis 26.000.000 27 40 50

Ÿber 26.000.000 30 43 50

  

Steuertarife

STEUERLICHE GRUNDLAGEN
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UnabhŠngig davon, ob der Anleger direkt oder indirekt 
beteiligt ist, handelt es sich bei den Kommanditanteilen 
nach ¤ 13 b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG um begŸnstigtes Betriebs-
vermšgen. Bei der BegŸnstigung kann der Steuerpßich-
tige zwischen zwei Modellen wŠhlen, dies ist zum einen 
die Steuerfreiheit von 85 Prozent (sog. Grundmodell) und 
zum anderen die Steuerfreiheit von 100 Prozent (sog. Opti-
onsmodell). Allerdings sind die VergŸnstigungen an einige  
Voraussetzungen geknŸpft. Ob die Voraussetzungen fŸr die 
Anwendbarkeit eines dieser Modelle vorliegt ist im Einzel-
fall zu klŠren.

So tritt die BegŸnstigung des Grundmodells ein, wenn das 
Unternehmen fŸnf Jahre nach der AnteilsŸbertragung fort-
gefŸhrt wird, der Erwerber wŠhrend dieser Zeit den Kom-
manditanteil nicht verŠu§ert und bis zum Ende des letzten 
in die FŸnfjahresfrist fallenden Wirtschaftsjahres keine Ent-
nahmen tŠtigt, die die Summe seiner Einlagen und der ihm 
zuzurechnenden Gewinnanteile seit dem Erwerb um mehr 
als 150.000 Euro Ÿbersteigen (sog. †berentnahmen). 

Eine weitere Voraussetzung wŠre die Nichtunterschreitung 
der kumulierten Lohnsumme innerhalb dieser Frist von 
insgesamt 400 Prozent der Durchschnittslohnsumme der 
letzten fŸnf Jahre vor †bertragung. Allerdings ist diese Re-
striktion auf die …KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. 
KG nicht anzuwenden, da sie sehr wahrscheinlich kein Per-
sonal beschŠftigen wird. Die verbleibenden 15 Prozent des 
Ÿbertragenen Vermšgens unterliegen nach Abzug des Ver-
schonungsabschlages von 150.000 Euro der Besteuerung. 
Dieser Abzugsbetrag kann sich verringern, wenn die fŸr ihn 
geltenden Voraussetzungen nicht erfŸllt sind. So wird der 
Abzugsbetrag fŸr Erwerbe von derselben Person innerhalb 
von zehn Jahren nur einmal berŸcksichtigt. 

Bei Versto§ gegen die fŸnfjŠhrige Behaltefrist kommt es 
zu einem zeitanteiligen Wegfall der Steuerbefreiung. Aller-
dings entfŠllt eine Nachversteuerung bei Versto§ gegen die 
fŸnfjŠhrige Behaltefrist, wenn eine begŸnstige Investition 
erfolgt.

Das Optionsmodell gem. ¤ 13a Abs. 8 ErbStG sieht eine 
100 Prozent Steuerbefreiung des Ÿbertragenen Vermšgens 
vor. Hier gilt es zu beachten, dass eine Behaltefrist von 7 
Jahren eingehalten werden muss, wobei die Lohnsumme 
700 Prozent nicht unterschreiten darf. Bei Versto§ gegen 
die Behaltefrist kommt es wiederum zu einem zeitanteiligen 
Wegfall der Befreiung. Aufgrund dieser langen Behaltens-
frist sollte nicht mit einer BegŸnstigung nach ¤ 13a ErbStG 
durch die betroffenen Anleger gerechnet werden. Gleich-
zeitig darf das Verwaltungsvermšgen nicht mehr als 10 Pro-
zent des Gesamtvermšgens betragen.

Da die Fondsgesellschaft Ÿber die Gesellschaften, an de-
nen sie sich beteiligt, direkt in Stromerzeugungsanlagen 
investiert, sind die GrundzŸge fŸr die Anwendung der Vor-
schriften fŸr Verwaltungsvermšgen nicht zu beachten. Die 
in der Planungsrechnung vorgesehene LiquiditŠtsreserve 
stellt kein Verwaltungsvermšgen dar. 

Bei Beteiligungen, die Ÿber einen TreuhŠnder gehalten wer-
den, wird nach den koordinierten Erlassen der Finanzver-
waltung (z.B. Erlass des Finanzministeriums Baden-WŸrtt-
emberg vom 27. Juni 2005, DB 2005, S. 1493) nicht die 
Beteiligung an der Personengesellschaft als Gegenstand der 
†bertragung gesehen, sondern der Herausgabeanspruch 
gegen den TreuhŠnder als sogenannter Sachleistungsan-
spruch. Dabei wird die Ÿber den TreuhŠnder gehaltene 
Beteiligung mit dem gemeinen Wert angesetzt. Eine Steu-
erentlastung nach ¤ 13a ErbStG ist in diesem Fall nicht 
mšglich.

Erlischt im Schenkungs- oder Todesfall des Gesellschafters 
das TreuhandverhŠltnis, ist nach Ansicht der Finanzverwal-
tung Zuwendungsgegenstand zukŸnftig nicht der Heraus-
gabeanspruch des Erwerbers gegen den TreuhŠnder, son-
dern die Gesellschaftsbeteiligung unmittelbar. Hier gelten 
dann die Rechtsfolgen wie bei einer Direktbeteiligung ohne 
Einschaltung eines TreuhŠnders.

Ab dem Veranlagungszeitraum 2009 ist der neu in das 
Einkommensteuergesetz aufgenommene ¤ 35b EStG zu 
beachten, der eine Doppelbelastung mit Erbschaft- und 
Einkommensteuer innerhalb von fŸnf Jahren nach Eintritt 
verhindern soll. Die Anwendung ist beschrŠnkt auf FŠlle, 
in denen beim Erben EinkŸnfte tatsŠchlich mit Einkom-
mensteuer belastet werden, die zuvor als Vermšgen oder 
Bestandteil von Vermšgen bereits der Erbschaftsteuer 
unterlagen. Zu den begŸnstigten EinkŸnften gehšrt auch 
der Gewinn aus VerŠu§erung eines Mitunternehmeranteils 
nach ¤ 16 EStG.

Da hier nicht alle Aspekte der steuerlichen Auswirkungen 
auf die persšnlichen VerhŠltnisse bei der Einkommensteuer 
sowie der Erbschafts- und Schenkungsteuer der einzelnen 
Beteiligten dargestellt werden kšnnen, wird empfohlen, 
vor Eingehen der Beteiligung einen steuerlichen Berater 
aufzusuchen.

Grunderwerbsteuer
RechtsvorgŠnge, die den Erwerb von inlŠndischen Grund-
stŸcken beinhalten, unterliegen der Grunderwerbsteuer. 
Die Steuer wird auch dann fŠllig, wenn zum Vermšgen 
einer Personengesellschaft ein GrundstŸck gehšrt und in-
nerhalb von fŸnf Jahren sich der gesamte Gesellschafter-
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bestand dergestalt Šndert, dass mehr als 95 Prozent der 
Gesellschaftsanteile Ÿbertragen werden. Anfallen kann 
diese Steuer im vorliegenden Beteiligungsmodell auf Ebe-
ne der Anlageobjekte, sofern diese Ÿber Grundvermšgen 
verfŸgen.

Grundsteuer
Sofern zum Vermšgen der Anlageobjekte GebŠude auf 
fremden Grund und Boden im Inland gehšren, unterlie-
gen diese der Grundsteuer nach ¤2 Nr. 2 GrStG i.V.m. ¤¤ 
68,70 Abs. 3 99 BewG. Zur Ermittlung der Grundsteuer ist 
ausgehend von dem Einheitswert des GrundstŸcks eine 
Steuermesszahl zu ermitteln, auf die der von der zustŠn-
digen Kommune festgesetzte Hebesatz angewendet wird. 
Aufgrund hšchstrichterlicher Rechtsprechung kann sich in 
den nŠchsten Jahren eine €nderung in der Form der Be-
rechnung ergeben.

STEUERLICHE GRUNDLAGEN
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Solide Investitionskriterien auf einen Blick

Es muss eine Reihe an Kriterien erf#llt sein, damit der "KORENTA 

Neue Energien VI das Kapital der Anleger investiert.  Diese Investitions- 

grundlagen sind Richtlinien f#r das Management des Fonds. Anlegern  

geben sie die Sicherheit, dass ihr Geld in Anlageobjekten arbeitet, 

wie sie im Prospekt vorgestellt wurden.

Standorte der Energie- 
anlagen in Deutschland 
oder im europ$ischen 
Ausland

Bereits im Betrieb 
be%ndliche Energie- 
erzeugungsanlagen 
mit angemessener 
Ertragshistorie

Ausschlieûlich erprobte 
Technologien mit gesetz-
lich garantierten Verg#-
tungen, in erster Linie 
Wind-, Solar-, Bioenergie

Betreibergesellschaften 
nach deutschem Recht

Klar def inierte       Investitionskriterien10.

10 Gute GrŸnde fŸr Ihre Beteiligung



77

Standorte der Energie- 
anlagen in Deutschland 

Transparente Kommuni-
kation seitens der  
Anteilsverk$ufer mit 
guter Nachvollziehbar- 
keit aller Zahlen, 
Daten, Fakten

Positiv verlaufener 
Qualit$tscheck 
s$mtlicher Fakten 
und Vertr$ge

Gutes Preis- 
Leistungsverh$ltnis

Gute Zukunfts- 
erwartung im  
Hinblick auf die  
Ertr$ge

Solidit$t und Erfahrung 
aller beteiligten Partner

inierte       Investitionskriterien
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¤ 1 Rechtsform, Firma und Sitz der Gesell-

schaft

1.1. Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesell-

schaft.

1.2. Die Firma lautet …KORENTA Neue Energien VI 

GmbH & Co. KG.

1.3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Aurich.

¤ 2 Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der 

Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Betei-

ligungen aus dem Bereich Erneuerbare Energien, 

die entsprechende Energiegewinnungsanlagen 

selbst betreiben oder sich an solchen Unterneh-

men beteiligen. Eine TŠtigkeit gem. ¤ 34c Gewer-

beordnung ist ausdrŸcklich nicht Gegenstand des 

Unternehmens. Die Gesellschaft ist zu allen Hand-

lungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu 

fšrdern, soweit es sich nicht um genehmigungs-

pßichtige TŠtigkeiten im Sinne des Kreditwesen-

gesetzes handelt. Die Gesellschaft kann die fŸr 

die Erreichung ihres Zweckes erforderlichen oder 

zweckmŠ§igen Handlungen selbst vornehmen 

oder durch Dritte vornehmen lassen.

¤ 3 Beginn, Dauer und GeschŠftsjahr der 

Gesellschaft 

3.1. Die Gesellschaft hat mit Ihrer GrŸndung be-

gonnen und lŠuft bis zum 31.12.2022.  

3.2. Das GeschŠftsjahr beginnt jeweils am 01.01. 

eines Jahres und endet am 31.12. des Jahres. Das 

erste GeschŠftsjahr endete am 31.12.2010 und ist 

ein RumpfgeschŠftsjahr.

¤ 4 Investitions- und Finanzierungsplan

4.1. Die voraussichtliche Hšhe der Investitionen 

und Finanzierungen der Gesellschaft sind in dem 

als Anlage 1 des Gesellschaftsvertrages beige-

fŸgten Investitions- und Finanzierungsplan darge-

stellt, der auf einem angenommenen Kommandit-

kapital von 16 Mio. Euro zzgl. Agio basiert. Soweit 

das tatsŠchlich eingeworbene Kommanditkapital 

von dem angenommenen abweicht, Šndern sich 

die Planzahlen des Investitions- und Finanzie-

rungsplans entsprechend. Nur die Kosten unter A. 

Ziffer 3. und 5. (Anlage 1) Šndern sich nicht.

4.2. Die GeschŠftsfŸhrung ist berechtigt, die Ge-

sellschaft unabhŠngig von der Hšhe des einge-

worbenen Kommanditkapitals, spŠtestens zum 

31.12.2011, fŸr den weiteren Beitritt von Treuge-

bern zu schlie§en (ãZeichnungsfristÒ). Sie kann die 

Zeichnungsfrist zweimal um jeweils 6 Monate und 

damit lŠngstens bis zum 31.12.2012 verlŠngern.

4.3. Das Kommanditkapital der Gesellschaft kann 

Ÿber das vorgesehene Kommanditkapital von 16 

Mio. Euro hinaus auf bis zu 20 Mio. Euro erhšht 

werden, soweit das von Treugebern gezeichnete 

Kommanditkapital bereits vor Ende der Zeich-

nungsfrist (¤ 4.2.) den Betrag von 16 Mio. Euro er-

reicht (ãMehreinwerbungÒ). In diesem Fall Šndern 

sich die Planzahlen des Investitions- und Finanzie-

rungsplans entsprechend. Nur die Kosten unter A. 

Ziffer 3. und 5. (Anlage 1) Šndern sich nicht.

4.4. Die Mittelverwendungskontrolleurin darf 

Auszahlungen von dem Treuhandkonto zuguns-

ten der Gesellschaft nur im Rahmen des Investi-

tions- und Finanzierungsplanes (Anlage 1) und bei 

ErfŸllung der Voraussetzungen des Vertrages Ÿber 

Mittelverwendungskontrolle vornehmen.

4.5. Sofern das vorgesehene Kommanditkapital 

von 16 Mio. Euro nicht voll eingeworben werden 

kann, werden die Kosten unter A. Ziffer 3. und 5. 

(Anlage 1) anteilig von der GrŸndungskommandi-

tistin …KORENTA AG Ÿbernommen.

¤ 5 Gesellschafter, Kapitaleinlagen, Haftung

5.1. Persšnlich haftende Gesellschafterin der Ge-

sellschaft (ãKomplementŠrinÒ) ist die tg Beteili-

gungsgesellschaft mbH, Kornkamp 2, 26605 

Aurich, eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Aurich unter HRB 200108. Zur Leistung 

einer Kapitaleinlage ist die KomplementŠrin we-

der berechtigt noch verpßichtet. Sie ist weder am 

Vermšgen noch am Gewinn oder Verlust der Ge-

sellschaft beteiligt.

5.2. GrŸndungskommanditistin der Gesellschaft 

ist die …KORENTA AG, Kornkamp 2, 26605  

Aurich, eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Aurich unter HRB 201428, mit einer Kapi-

taleinlage von 10.000 Euro.

5.3. Treuhandkommanditistin der Gesellschaft 

ist die SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 2, 26605 

Aurich, eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Aurich unter HRB 200288. Die Treuhand-

kommanditistin wird sich nach Vertriebsbeginn 

mit einer Kapitaleinlage von zunŠchst 10.000 Euro 

zuzŸglich 5 Prozent Agio beteiligen. Diese Beteili-

gung kann Sie nach Ma§gabe von ¤ 6 und ¤ 7 des 

Gesellschaftsvertrages erhšhen.

5.4. Die in das Handelsregister einzutragende 

Haftsumme der GrŸndungskommanditistin be-

trŠgt 100 Prozent. Die in das Handelsregister fŸr 

jeden hinzutretenden Kommanditisten einzutra-

gende Haftsumme betrŠgt 10 Prozent seiner je-

weiligen Kapitaleinlage ohne Agio. Gleiches gilt 

fŸr die Haftsumme der Treuhandkommanditistin 

bei treuhŠnderischer Erhšhung ihrer eigenen  

Kapitaleinlage fŸr Rechnung und im Interesse der 

Treugeber (¤ 7). Die Summe der Kapitaleinlagen 

bei der Gesellschaft bildet das Kommanditkapital. 

Die Kapitaleinlagen werden nicht verzinst.

5.5. Die Haftung der Kommanditisten ist im In-

nenverhŠltnis auf die Hšhe der in der Beitrittser-

klŠrung Ÿbernommenen Kapitaleinlage und im 

Au§enverhŠltnis auf die im Handelsregister einge-

tragene Haftsumme beschrŠnkt. Zu darŸber hin-

Kommanditgesellschaftsvertrag

PrŠambel

Anleger kšnnen der Gesellschaft zunŠchst nur als Treugeber Ÿber die Treuhandkommanditistin beitre-
ten (¤ 7). Es steht jedoch jedem Anleger frei, zum Ende eines GeschŠftsjahres (31.12.) in die Stellung 
eines unmittelbaren Kommanditisten zu wechseln (¤ 7.5). FŸr die Zwecke dieses Vertrages werden die 
Anleger daher je nach dem als Treugeber oder als Kommanditist oder gemeinsam als Gesellschafter 
bezeichnet.
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ausgehenden NachschŸssen gegenŸber der Ge-

sellschaft oder Zahlungen gegenŸber Dritten sind 

die Kommanditisten nicht verpßichtet. Im †brigen 

gelten die Regelungen der ¤¤ 171 ff HGB.

¤ 6 Kapitalerhšhung

6.1. Die Treuhandkommanditistin ist bis zum 

Ende der Zeichnungsfrist berechtigt und von 

den Gesellschaftern unter Befreiung von den 

BeschrŠnkungen des ¤ 181 BGB bevollmŠchtigt 

und ermŠchtigt, mit Wirkung fŸr und gegen die 

Gesellschaft und ohne Zustimmung der Ÿbrigen 

Gesellschafter das Kommanditkapital der Gesell-

schaft durch Erhšhung ihrer eigenen Kapitalein-

lage treuhŠnderisch und fŸr Rechnung der Treu-

geber auf bis zu insgesamt 16 Mio. Euro und im 

Falle der †berzeichnung (Mehreinwerbung) nach 

Ma§gabe von ¤ 4.3. auf bis zu 20 Mio. Euro zu 

erhšhen, ohne dass es hierfŸr eines Gesellschaf-

terbeschlusses bedarf.

6.2. Die Kapitaleinlage der Treuhandkommanditis-

tin bestimmt sich nach der Hšhe der Kapitaleinla-

gen der wirksam beigetretenen Treugeber. 

6.3. Die Treuhandkommanditistin ist nicht ver-

pßichtet, ihre Haftsumme, die jeweils auf die 

durch den Beitritt eines Treugebers erhšhte 

Pßichteinlage entfŠllt, unverzŸglich zu erhšhen, 

sondern kann die Handelsregisteranmeldung der 

Haftsummenerhšhung nach ihrem pßichtgemŠ-

§en Ermessen in regelmŠ§igen ZeitabstŠnden und 

fŸr mehrere Treugeber gemeinsam vornehmen. 

Die Kosten im Zusammenhang mit der Erhšhung 

der Kapitaleinlage trŠgt die Gesellschaft. 

6.4. ZusŠtzlich zu dem Erhšhungsbetrag ihrer Ka-

pitaleinlage hat die Treuhandkommanditistin nach 

Ma§gabe von ¤ 7 das von den Treugebern ge-

schuldete und geleistete Agio in Hšhe von 5 Pro-

zent des Erhšhungsbetrages an die Gesellschaft 

zu leisten. Die Treuhandkommanditistin ist zur Leis- 

tung dieser Zahlungen gegenŸber der Gesellschaft 

nur insoweit verpßichtet, als von den Treugebern 

entsprechende Zahlungen geleistet wurden.

¤ 7 Beitritt von Anlegern

7.1. Die Anleger (Treugeber) treten der Gesell-

schaft mittelbar Ÿber die Treuhandkommanditistin 

nach nŠherer Ma§gabe von ¤ 6 und ¤ 7 sowie des 

zwischen den jeweiligen Treugebern und der Treu-

handkommanditistin geschlossenen Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages sowie nach den Bestimmun-

gen der jeweiligen BeitrittserklŠrung bei. 

7.2. Jeder Treugeber hat die von ihm in der Bei-

trittserklŠrung Ÿbernommene Kapitaleinlage und 

das Agio (Aufgeld) hierauf von 5 Prozent bei An-

nahme der BeitrittserklŠrung zu zahlen. Die Einla-

ge der Treuhandkommanditistin, die sie fŸr einen 

einzelnen Treugeber hŠlt, muss mindestens 10.000 

Euro betragen und durch 1.000 ohne Rest, d.h. 

ganzzahlig teilbar sein. Die Einlage und das Agio 

sind mit Annahme der BeitrittserklŠrung zur Zah-

lung fŠllig. SŠmtliche Kapitaleinzahlungen erfolgen 

auf das in der BeitrittserklŠrung genannte Treu-

handkonto der Mittelverwendungskontrolleurin. 

7.3. Die Aufnahme von Treugebern wird im 

InnenverhŠltnis wirksam, sobald die vom Bei-

trittswilligen unterschriebene BeitrittserklŠrung 

angenommen wurde. Die Annahme durch die 

Treuhandkommanditistin erfolgt unter Verzicht 

auf den Zugang der AnnahmeerklŠrung (¤ 151 

BGB); der Treugeber erhŠlt jedoch eine BestŠti-

gung Ÿber die Annahme seiner BeitrittserklŠrung.

7.4. Die Stellung des Treugebers entspricht, so-

weit gesetzlich zulŠssig und mšglich, rechtlich und 

wirtschaftlich der eines Kommanditisten. SŠmtli-

che Regeln dieses Gesellschaftsvertrages gelten 

entsprechend fŸr die Treugeber. Jeder Treugeber 

ist berechtigt, die der Treuhandkommanditistin 

zustehenden Rechte, insbesondere Stimmrechte, 

das Recht, Einwendungen gegen Gesellschafter-

beschlussprotokolle zu erheben, das Recht auf ge-

richtliche Anfechtung von GesellschafterbeschlŸs-

sen und Erhebung von Mitgliedschaftsklagen 

sowie Streitigkeiten im Zusammenhang mit der 

Ermittlung des AbÞndungsguthabens im eigenen 

Namen nach Ma§gabe dieses Gesellschaftsvertra-

ges auszuŸben bzw. ausfŸhren zu lassen. NŠheres 

bestimmt der zwischen Treuhandkommanditistin 

und Treugebern mit Annahme der BeitrittserklŠ-

rung zustande kommende Treuhandvertrag. Die 

Treuhandkommanditistin ist berechtigt, einen 

Dritten mit der Wahrnehmung der ihr obliegen-

den Aufgaben zu beauftragen. 

7.5. Die einzelnen Treugeber sind jeweils berech-

tigt, zu verlangen, dass die fŸr sie treuhŠnderisch 

gehaltene Kommanditbeteiligung mit Wirkung 

zum Ende eines GeschŠftsjahres auf sie Ÿbertra-

gen wird und sie im Au§enverhŠltnis die Stellung 

eines Kommanditisten erhalten. Diesem Verlan-

gen hat die Gesellschaft nachzukommen, wenn 

der jeweilige Treugeber auf eigene Kosten der 

Treuhandkommanditistin und der KomplementŠ-

rin eine unwiderrußiche, Ÿber den Tod hinaus gŸl-

tige Handelsregistervollmacht in notariell beglau-

bigter Form erteilt hat, die zu allen erforderlichen 

Anmeldungen der Gesellschaft zum Handelsre-

gister, insbesondere zu folgenden Anmeldungen 

berechtigt:

- Eintritt und Ausscheiden von Kommanditis-

ten, einschlie§lich des Treugebers/Vollmacht-

gebers selbst;

- Eintritt und Ausscheiden von persšnlich haf-

tenden Gesellschaftern;

- €nderung der BeteiligungsverhŠltnisse und 

des Kapitals der Gesellschaft;

- €nderung von Firma, Sitz und Zweck der Ge-

sellschaft sowie weiteren eintragungsfŠhigen 

gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen. 

Die Kosten fŸr die Beglaubigung der zu erteilen-

den Handelsregistervollmacht, die dem Treugeber 

aufgrund der Umwandlung seiner mittelbaren in 

eine unmittelbare Beteiligung an der Gesellschaft 

entstehen sowie die Kosten der Handelsregister-

eintragung, sind von diesem selbst zu tragen.

7.6. Leistet ein Treugeber oder Kommanditist eine 

fŠllige Zahlung nicht rechtzeitig, kommt er ohne 

das Erfordernis einer Mahnung in Verzug. RŸck-

stŠndige Zahlungen sind gegenŸber der Gesell-

schaft mit bis zu 1 Prozent monatlich zu verzin-

sen. Die Geltendmachung eines weitergehenden 

Verzugsschadens bleibt unberŸhrt.

7.7. Kommt ein Treugeber oder Kommanditist 

nach Eintritt des Verzuges trotz Mahnung und 

Fristsetzung mit Ausschlussandrohung nicht bin-

nen 2 Wochen seinen Zahlungsverpßichtungen 

nach, sind die KomplementŠrin und die Treuhand-

kommanditistin und zwar jeweils einzeln berech-

tigt, ermŠchtigt und bevollmŠchtigt, in Vertretung 

der Ÿbrigen Gesellschafter unter Befreiung von 

den BeschrŠnkungen des ¤ 181 BGB den Treuge-

ber oder Kommanditisten durch schriftliche Mit-

teilung fristlos aus der Gesellschaft ganz oder teil-

weise auszuschlie§en oder die Kommanditeinlage 

auf einen gegebenenfalls bereits geleisteten Be-

trag (ohne Agio) herabzusetzen, ohne dass es ei-

nes besonderen Gesellschafterbeschlusses bedarf. 

Zudem sind die Treuhandkommanditistin und die 

KomplementŠrin jeweils einzeln ermŠchtigt, den 

Beitrittsvertrag mit dem sŠumigen Treugeber/

Kommanditisten aufzuheben. Weitergehende 

AnsprŸche der Gesellschaft bleiben unberŸhrt. 

Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt und 

ermŠchtigt, die der Gesellschaft zustehenden An-

sprŸche gegenŸber dem Treugeber/Kommanditis-

ten in eigenem Namen geltend zu machen.

¤ 8 Kapitalkonten

8.1. FŸr die Kommanditisten werden bei der Ge-

sellschaft folgende Konten gefŸhrt:

¥ Festkapitalkonten (Kapitalkonto I)

¥ RŸcklagenkonten (Kapitalkonto II)

¥ Verlustvortragskonten (Kapitalkonto III)

¥ Verrechnungskonten (Kapitalkonto IV)
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Die Konten werden in Euro gefŸhrt. Sie werden 

weder im Haben noch im Soll verzinst und sind 

keines gesonderten RechtsŸberganges fŠhig.

8.2. Auf das Kapitalkonto I werden die Kapitalein-

lagen der Gesellschafter gebucht. Das Konto ist 

fest und unverŠnderlich. Es ist ma§gebend fŸr das 

Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung, die 

Ergebnisverteilung sowie den Anspruch auf das 

Auseinandersetzungsguthaben, soweit nicht in ¤ 

13.6. und ¤ 20 dieses Gesellschaftsvertrages eine 

abweichende Regelung getroffen wird.

8.3. Auf das Kapitalkonto II wird das Agio der 

Kommanditisten gebucht.

8.4. Auf das Kapitalkonto III werden Verlustan-

teile sowie Gewinnanteile bis zum Ausgleich des 

Verlustvortragskontos gebucht. DarŸber hinaus-

gehende Gewinnanteile werden auf dem Kapital-

konto IV erfasst.

8.5. Im †brigen wird der Zahlungsverkehr zwi-

schen Kommanditgesellschaft und Gesellschaf-

tern auf dem Kapitalkonto IV erfasst. †ber die 

Verpßichtung zur Leistung der in der Beitrittser-

klŠrung vereinbarten Kapitaleinlage und des Agios 

hinaus, Ÿbernehmen die Kommanditisten keine 

weiteren Zahlungs- und Nachschussverpßichtun-

gen oder Haftungen. Die gesetzliche Regelung 

Ÿber die Haftung der Kommanditisten gegenŸber 

GesellschaftsglŠubigern nach ¤¤ 171ff. HGB bleibt 

von dem vertraglichen Ausschluss unberŸhrt.

8.6. FŸr die KomplementŠrin wird ein unverzinsli-

ches Verrechnungskonto gefŸhrt.

¤ 9 GeschŠftsfŸhrung und Vertretung

9.1. Die GeschŠftsfŸhrung und Vertretung der 

Gesellschaft erfolgt ausschlie§lich durch die Kom-

plementŠrin. Diese muss die GeschŠfte der Gesell-

schaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-

mannes fŸhren. Die KomplementŠrin und ihre 

Organe sind von den BeschrŠnkungen des ¤ 181 

BGB befreit. Zudem unterliegt sie keinem Wett-

bewerbsverbot nach ¤¤ 161 Abs. 2, 112 HGB 

und darf in anderen Kommanditgesellschaften die 

Stellung einer persšnlich haftenden Gesellschafte-

rin einnehmen.

9.2. Die KomplementŠrin ist unter Beachtung der 

vorstehenden GrundsŠtze in der GeschŠftsfŸh-

rung frei, soweit nicht BeschlŸsse der Gesellschaf-

terversammlung bzw. in deren Vertretung der Bei-

rat Anweisungen fŸr die GeschŠftsfŸhrung geben.

9.3. GeschŠfte und Handlungen, die nach Art, 

Umfang und Risiko den Rahmen des gewšhnli-

chen GeschŠftsverkehrs Ÿberschreiten, bedŸrfen 

der Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

oder in deren Vertretung des Beirates. Dies gilt 

insbesondere fŸr:

a) Erwerb, VerŠu§erung und Belastung von 

GrundstŸcken und grundstŸcksgleichen 

Rechten; 

b) die †bernahme von BŸrgschaften und 

bŸrgschaftsŠhnlichen Verpßichtungen, die 

Eingehung von Wechselverbindlichkeiten so-

wie die Aufnahme von Krediten und Hingabe 

von Sicherheiten, die im Einzelfall 100.000 

Euro Ÿbersteigen;

c) die GewŠhrung von Darlehen an Gesellschaf-

ter und Dritte;

d) den Erwerb und die VerŠu§erung von Beteili-

gungen, die nicht Beteiligungen im Sinne von 

¤ 2 sind;

e) Pensionszusagen oder auf Versorgung gerich-

tete RechtsgeschŠfte.

9.4. Ma§nahmen zur DurchfŸhrung der in  

Anlage 1 des Gesellschaftsvertrages genannten 

Investitionen, insbesondere der jeweilige Beteili-

gungserwerb nebst etwaiger damit zusammenhŠn-

gender VertrŠge fŸr Rechts- und Steuerberatung 

sowie sonstiger Beratung, die VertrŠge Ÿber die 

Mittelverwendungskontrolle, TreuhandtŠtigkei- 

ten, die Eigenkapitalvermittlung, die Platzierungs-

garantie, die Steuer- und Rechtsberatung, die 

betriebswirtschaftliche Konzeption, die Prospekt-

gestaltung und Herstellung sowie das Marketing 

und sonstige GeschŠfte und Handlungen in der 

Emissions- und Investitionsphase bedŸrfen, unab-

hŠngig von ihrem jeweiligen Umfang, nicht der 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung oder 

des Beirates.

9.5. In EilfŠllen und in FŠllen der Not hat die 

KomplementŠrin das Recht und die Pßicht, un-

aufschiebbare RechtsgeschŠfte und/oder Rechts-

handlungen, die Ÿber den gewšhnlichen Ge-

schŠftsbetrieb hinausgehen, mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmannes auch ohne vorherige 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

vorzunehmen. Hat die KomplementŠrin hiervon 

Gebrauch gemacht, so hat sie die Gesellschaft un-

verzŸglich zu unterrichten.

9.6. Nicht der Zustimmung der Gesellschafterver-

sammlung bedarf die AusŸbung des Stimmrechts 

der Gesellschaft in Gesellschafterversammlungen, 

in denen die Gesellschaft von der KomplementŠ-

rin vertreten wird. Sie darf sich insoweit ihrerseits 

von geeigneten Personen vertreten lassen.

9.7. Die KomplementŠrin darf zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben Dritte beauftragen; sie haftet je-

doch der Gesellschaft gegenŸber fŸr ihre ErfŸl-

lungsgehilfen. Im †brigen haftet sie fŸr ihre TŠ-

tigkeiten nach den vertraglichen und gesetzlichen 

Bestimmungen. 

¤10 Beirat

10.1. Die Gesellschafterversammlung kann einen 

aus drei Personen bestehenden Beirat (ãPlanmŠ-

§iger BeiratÒ) im Anschluss an den initialen Beirat 

berufen. Ein Beiratsmitglied wird von der per-

sšnlich haftenden Gesellschafterin bestellt, die 

beiden weiteren Mitglieder sowie gegebenenfalls 

ein Ersatzmitglied werden von der Gesellschafter-

versammlung gewŠhlt. Die Amtszeit des Beirates 

betrŠgt drei Jahre. Eine Wiederwahl ist zulŠssig.

10.2. Bis zum Ende der Gesellschafterversamm-

lung, die den ersten Jahresabschluss fŸr ein vol-

les GeschŠftsjahr feststellt, werden durch diesen 

Gesellschaftsvertrag Herr Andreas Roth, Finanz-

wirt, Herr Dr. Christoph Ludz sowie Herr Jšrg von 

Nostitz-Wallwitz zu Beiratsmitgliedern bestellt, die 

ihre Bestellung annehmen (ãInitialer BeiratÒ).

10.3. Der Beirat Ÿbt die in diesem Vertrag und 

dem Beteiligungsprospekt bezeichneten Befugnis-

se aus. Er ist berechtigt, sich jederzeit Ÿber alle 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten 

sowie die HandelsbŸcher der Gesellschaft einzu-

sehen. Die KomplementŠrin ist verpßichtet, dem 

Beirat Auskunft zu erteilen und ihn Ÿber alle wich-

tigen GeschŠftsvorfŠlle zu unterrichten. Der Beirat 

gibt sich eine GeschŠftsordnung und wŠhlt seinen 

Vorsitzenden aus dem Kreis der Beiratsmitglieder.

10.4. Der Beirat erhŠlt zur pauschalen Abgeltung 

fŸr seine TŠtigkeiten und Aufwendungen im Zu-

sammenhang mit dem Beiratsamt eine jŠhrliche 

VergŸtung von insgesamt 3.500 Euro p.a. inklusi-

ve geltender Umsatzsteuer, soweit sie anfŠllt. Von 

der VergŸtung entfŠllt 1.500 Euro auf den Beirats-

vorsitzenden und jeweils 1.000 Euro auf die wei-

teren Beiratsmitglieder. ZukŸnftige €nderungen 

der VergŸtungen der Beiratsmitglieder werden 

durch die Gesellschafterversammlung festgesetzt.

10.5. Die Beiratsmitglieder haften nur fŸr Vorsatz 

und grobe FahrlŠssigkeit. Etwaige AnsprŸche ge-

gen den Beirat verjŠhren binnen drei Jahren nach 

Kenntniserlangung der haftungsbegrŸndenden 

UmstŠnde.

KOMMANDITGESELLSCHAFTSVERTRAG
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10.6. Die KomplementŠrin und die TreuhŠnderin 

wie auch deren Vertreter sind berechtigt, an den 

Beiratssitzungen teilzunehmen, ohne ein Stimm-

recht zu haben. Die Rechte und Pßichten der 

Kommanditisten bleiben unberŸhrt.

¤ 11 Gesellschafterversammlung,  

Beschlussfassung 

11.1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung 

als PrŠsenzversammlung oder im Umlaufverfah-

ren nach ¤ 11.10. Þndet alljŠhrlich innerhalb von 

neun Monaten nach Schluss des GeschŠftsjahres 

statt. Ihre Einberufung erfolgt unter gleichzeiti-

ger Bekanntgabe der Tagesordnung durch die 

KomplementŠrin. Zur ordentlichen Gesellschaf-

terversammlung ist der Bericht der GeschŠfts-

fŸhrung Ÿber das vergangene und das laufende 

GeschŠftsjahr vorzulegen. Die Berichterstattung 

hat sich auf den Gang der GeschŠfte, die Lage 

der Gesellschaft, auf die beabsichtigte GeschŠfts-

politik und sonstige grundsŠtzliche Fragen zu er-

strecken. Zwischen dem Tag der Absendung des 

Einladungsschreibens und dem Tage der Gesell-

schafterversammlung Ð beide Tage mitgerechnet 

Ð muss ein Zeitraum von mindestens drei Wochen 

liegen.

11.2. Au§erordentliche Gesellschafterversamm-

lungen sind von der KomplementŠrin einzu-

berufen, wenn es das dringende Interesse der 

Gesellschaft erfordert oder wenn Gesellschafter, 

die zusammen mindestens 25 Prozent des Kom-

manditkapitals auf sich vereinen, dies schriftlich 

verlangen. Dieses gilt entsprechend fŸr Treugeber 

der TreuhŠnderin.

11.3. Die Ladungsfrist zur Einberufung von Gesell-

schafterversammlungen kann bis auf sieben Tage 

verkŸrzt werden, wenn dringende Beschlussfas-

sungsgegenstŠnde dies erfordern.

11.4. Die Treugeber der TreuhŠnderin kšnnen 

in Gesellschafterversammlungen ihr Stimmrecht 

unmittelbar ausŸben, sofern sie dies der Treu-

hŠnderin zuvor schriftlich mitgeteilt haben. Die 

TreuhŠnderin Ÿbt ihr Stimmrecht Ð nicht zwangs-

lŠuÞg einheitlich Ð entsprechend den ihr von ihren 

Treugebern erteilten Weisungen aus. Die Gesell-

schafter sind berechtigt, sich in der Gesellschaf-

terversammlung durch einen Mitgesellschafter, 

Ehegatten, einen Testamentsvollstrecker oder 

durch eine zur Berufsverschwiegenheit verpßich-

tete Person vertreten zu lassen. Der Vertreter hat 

eine schriftliche Vollmacht vorzulegen.

11.5. Zur Teilnahme an einer Gesellschafterver-

sammlung sind ferner diejenigen zugelassen, 

deren Anwesenheit die KomplementŠrin im Inte-

resse und zur Information aller Gesellschafter fŸr 

erforderlich hŠlt.

11.6. Die Leitung der Gesellschafterversammlung 

steht der KomplementŠrin zu. Sie kann die Lei-

tung auf die Treuhandkommanditistin Ÿbertragen. 

Sie hat durch eine von ihr benannte geeignete 

Person ein Protokoll fŸhren und unterzeichen zu 

lassen und es allen Gesellschaftern in Kopie zuzu-

stellen. Der Protokollinhalt ist fŸr alle Beteiligten 

verbindlich festgestellt, wenn kein Gesellschaf-

ter innerhalb einer Frist von einem Monat nach 

Absendung des Protokolls (Datum des Poststem-

pels) durch schriftliche Mitteilung gegenŸber der 

KomplementŠrin Widerspruch erhoben hat. Diese 

Mitteilung kann per Brief, Telefax oder E-Mail er-

folgen.

11.7. Die Gesellschafter sind in allen nach dem 

Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag vorge-

sehenen FŠllen zur Beschlussfassung berufen, so-

weit nicht die ZustŠndigkeit des Beirates begrŸn-

det ist. Insbesondere sind sie in folgenden FŠllen 

zur Beschlussfassung berufen:

a) Feststellung des Jahresabschlusses;

b) Entlastung der persšnlich haftenden Gesell-

schafterin/des Beirates;

c) Wahl des Beirates;

d) Auszahlungen/Entnahmen;

e) Zustimmung zu RechtsgeschŠften gemŠ§  

¤ 9.3. des Gesellschaftsvertrages;

f) Ausschluss von Kommanditisten gemŠ§  

¤ 16.3. des Gesellschaftsvertrages;

g) Außšsung der Gesellschaft;

h) €nderungen des Gesellschaftsvertrages;

i) Wahl eines zusŠtzlichen AbschlussprŸfers.

11.8. Die Gesellschafter haben bei Abstimmung je 

1.000 Euro Kapitaleinlage je eine Stimme, wobei 

das Stimmrecht unabhŠngig von der Hšhe der Ka-

pitaleinlage auf maximal 20 Prozent bezogen auf 

das Kommanditkapital begrenzt ist. Die Gesell-

schafterversammlung der Fondsgesellschaft kann 

mit qualiÞzierter Mehrheit deren FortfŸhrung Ÿber 

den 31.12.2022 hinaus beschlie§en.

11.9. Jede ordnungsgemŠ§ einberufene Gesell-

schafterversammlung ist beschlussfŠhig, wenn 

die KomplementŠrin und mindestens 50 Prozent 

des stimmberechtigten Kapitals vertreten sind. 

Sofern keine BeschlussfŠhigkeit vorliegt, kann die 

nŠchste Gesellschafterversammlung mit gleicher 

Tagesordnung unter Beachtung einer Ladungs-

frist von zwei Wochen einberufen werden. Sie ist 

dann unabhŠngig von der Hšhe des vertretenen 

Gesellschafterkapitals beschlussfŠhig. BeschlŸsse 

in der Gesellschafterversammlung werden in al-

len Angelegenheiten mit einfacher Mehrheit ge-

fasst, soweit dieser Vertrag oder das Gesetz nicht 

zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt. Einer 

qualiÞzierten Mehrheit von 75 Prozent der abge-

gebenen Stimmen bedarf es fŸr die BeschlŸsse ge-

mŠ§ ¤ 11.7 g) (Außšsung der Gesellschaft) und h) 

(€nderung des Gesellschaftsvertrages). €nderun-

gen des Gesellschaftsvertrages dŸrfen nur mit Zu-

stimmung der KomplementŠrin gefasst werden, 

soweit hierdurch ihre Rechte berŸhrt oder weiter-

gehende Pßichten der KomplementŠrin geschaf-

fen werden kšnnen. Die Gesellschafter sind nur 

aus wichtigem, von der KomplementŠrin zu ver-

tretenden Grund berechtigt, durch Gesellschaf-

terbeschluss, der einer qualiÞzierten Mehrheit von 

75 Prozent der abgegebenen Stimmen bedarf, der 

KomplementŠrin die Vertretungsmacht und/oder 

die GeschŠftsfŸhrerbefugnis zu entziehen und/

oder zusŠtzlich eine oder mehrere natŸrliche oder 

juristische Personen als persšnlich haftende(n) 

Gesellschafter oder als geschŠftsfŸhrende Kom-

manditisten in die Gesellschaft aufzunehmen. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

Enthaltungen werden bei der Berechnung von 

Mehrheiten nicht mitgezŠhlt. 

11.10. SŠmtliche BeschlŸsse der Gesellschafter 

kšnnen im Ermessen der KomplementŠrin auch 

ohne Abhaltung einer Gesellschafterversamm-

lung auf schriftlichem Wege gefasst werden, 

wenn nicht mehr als 25 Prozent der in der Gesell-

schaft vorhandenen Stimmen dieser Art der Ab-

stimmung widersprechen (Umlaufverfahren). Im 

Falle der schriftlichen Abstimmung hat die Kom-

plementŠrin die Gesellschafter schriftlich an die 

letzte mitgeteilte Postanschrift unter Mitteilung 

des Abstimmungsgegenstandes, des genauen 

Verfahrens und Angabe des letzten Tages der Ab-

stimmungsfrist zur Abstimmung aufzufordern. Die 

schriftliche Abstimmung der Gesellschafter muss 

innerhalb der Abstimmungsfrist bei der Komple-

mentŠrin oder einem von ihr bevollmŠchtigten 

Dritten eingegangen sein. Die Abstimmungsfrist 

muss mindestens 3 Wochen betragen. Nicht 

fristgerecht eingehende Stimmabgaben oder un-

gŸltige Stimmen gelten als Stimmenthaltung und 

werden bei der Berechung von Mehrheiten nicht 

mitgezŠhlt. Kommt ein Beschluss im Umlaufver-

fahren zu Stande, hat die KomplementŠrin die 

Gesellschafter schriftlich gemŠ§ ¤ 11.6. zu unter-

richten.
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11.11. BeschlŸsse der Gesellschafter kšnnen nur 

binnen einer Ausschlussfrist von einem Monat, ge-

rechnet vom Tage der Absendung des Protokolls 

der Gesellschafterversammlung (Datum des Post-

stempels), angefochten werden. Entsprechendes 

gilt fŸr im Umlaufverfahren gefasste BeschlŸsse. 

Die Anfechtung kann ausschlie§lich durch eine 

gegen die Gesellschaft gerichtete Klage erfolgen.

¤ 12 Jahresabschluss, Information und Kon-

trolle der Gesellschafter

12.1. Die KomplementŠrin hat innerhalb der ge-

setzlichen Fristen den Jahresabschluss fŸr das 

vergangene GeschŠftsjahr aufzustellen und vorzu-

legen. Der Jahresabschluss hat den handelsrechtli-

chen Vorschriften unter BerŸcksichtigung steuerli-

cher Vorschriften zu entsprechen.

12.2. Der Jahresabschluss ist von einem Angehš-

rigen der wirtschaftsprŸfenden und steuerbera-

tenden Berufe, welcher von der KomplementŠrin 

bestellt wird, zu prŸfen und zu bestŠtigen. 

12.3. Wird die Steuerbilanz durch das Finanzamt 

bestandskrŠftig geŠndert, so ist die Handelsbilanz, 

sofern nicht zwingende handelsrechtliche Bestim-

mungen zu beachten sind, an die Steuerbilanz 

zum nŠchstmšglichen Zeitpunkt anzupassen. €n-

derungen sind fŸr alle Gesellschafter, auch nach 

deren Ausscheiden, verbindlich.

12.4. Der geprŸfte Jahresabschluss ist mit den 

entsprechenden ErlŠuterungen allen Gesellschaf-

tern mit der Einladung zur Gesellschafterver-

sammlung oder der Aufforderung zur schriftlichen 

Abstimmung zuzusenden.

12.5. Die Kosten fŸr die Erstellung und eine PrŸ-

fung des Jahresabschlusses trŠgt die Gesellschaft.

12.6. Die Gesellschafter kšnnen von der Kom-

plementŠrin AuskŸnfte Ÿber die Angelegenhei-

ten der Gesellschaft verlangen. Sofern einem 

begrŸndeten Auskunftsverlangen nicht innerhalb 

angemessener Frist nachgekommen wird oder ein 

wichtiger Grund hiergegen vorliegt, ist der Gesell-

schafter berechtigt, auf eigene Kosten die BŸcher 

und Schriften der Gesellschaft einzusehen oder 

durch eine zur Berufsverschwiegenheit verpßich-

tete Person einsehen zu lassen. Die Rechte der 

Kommanditisten nach ¤¤ 164, 166 HGB bleiben 

unberŸhrt.

¤ 13 Kostenersatz, Gewinn- und Verlustver-

teilung, Auszahlungen 

13.1. Die KomplementŠrin erhŠlt fŸr das sie tref-

fende Haftungsrisiko und ihre geschŠftsfŸhrende  

TŠtigkeit eine VergŸtung wie folgt: Im Rumpfge-

schŠftsjahr 2010 in Hšhe von 500 Euro zuzŸglich 

gŸltiger Umsatzsteuer, in dem GeschŠftsjahr 2011 

einmalig 50.000 Euro zuzŸglich gŸltiger Umsatz-

steuer, in den folgenden GeschŠftsjahren ab 2012 

jeweils 0,65 Prozent p.a. bezogen aus das nomi-

nelle Kommanditkapital der Gesellschaft, jeweils 

zuzŸglich gŸltiger Umsatzsteuer. Die Zahlung der 

jŠhrlichen VergŸtung erfolgt in zwei TeilbetrŠgen, 

jeweils am 31.03. und am 30.09. eines Jahres. FŸr 

das RumpfgeschŠftsjahr 2010 ist die VergŸtung 

am 31.12.2010 fŠllig, fŸr das GeschŠftsjahr 2011 

jeweils 25.000 Euro zuzŸglich gŸltiger Umsatz-

steuer am 31.05.2011 und am 30.11.2011.

13.2. Die Treuhandkommanditistin erhŠlt fŸr die 

Errichtung der Treuhand eine einmalige Einrich-

tungsgebŸhr in Hšhe von 60.000 Euro inklusive 

gŸltiger Umsatzsteuer. Die EinrichtungsgebŸhr 

vermindert oder erhšht sich entsprechend, sollte 

das geplante Kommanditkapital unter- oder Ÿber-

schritten werden. Sie ist am Ende der Zeichnungs-

frist zur Zahlung fŠllig. Ferner erhŠlt die Treuhand-

kommanditistin fŸr ihre laufende TŠtigkeit eine 

VergŸtung wie folgt: In dem GeschŠftsjahr 2011 

einmalig 25.000 Euro zuzŸglich gŸltiger Umsatz-

steuer fŠllig am 30.11.2011, in den folgenden 

GeschŠftsjahren ab 2012 jeweils 0,4 Prozent p.a., 

bezogen aus das nominelle Kommanditkapital der 

Gesellschaft, jeweils zuzŸglich gŸltiger Umsatz-

steuer nach Ma§gabe des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages.

13.3. Im †brigen trŠgt die Gesellschaft alle sonsti-

gen Kosten ihrer laufenden Verwaltung.

13.4. Das nach den Betriebsausgaben verblei-

bende Ergebnis wird auf die Kommanditisten im 

VerhŠltnis ihrer tatsŠchlich geleisteten Kapitalein-

lagen (Kapitalkonto I) verteilt, soweit im Gesell-

schaftsvertrag nicht eine andere Regelung vorge-

sehen ist.

13.5. †ber die Verwendung des LiquiditŠtsŸber-

schusses (Auszahlung) entscheidet die Gesell-

schafterversammlung durch Beschluss. Bei der 

Auszahlung ist eine angemessene LiquiditŠtsre-

serve fŸr die Gesellschaft zu berŸcksichtigen. Die 

KomplementŠrin kann Guthaben auf ihrem Ver-

rechnungskonto ohne weiteres entnehmen.

13.6. FŸr das GeschŠftsjahr, fŸr das die Gesell-

schafterversammlung die erste Auszahlung be-

schlie§t, voraussichtlich 2014, wird der auszuzah- 

 

lende LiquiditŠtsŸberschuss, anders als in ¤ 13.4. 

und 13.5., wie folgt verteilt:

a)  Abweichend von der Gewinn- und Liqui-

ditŠtsverteilung des Gesellschaftsvertrages 

gilt fŸr das GeschŠftsjahr 2014, sofern die 

Gesellschafterversammlung hierfŸr die ers-

te Auszahlung beschlie§t, die nachfolgende 

Verteilungsabrede. Wird fŸr das GeschŠfts-

jahr 2014 keine Auszahlung beschlossen, 

gilt die Ÿbliche gesellschaftsvertragliche Re-

gelung der Gewinnverteilung. Die besondere 

Verteilungsabrede verschiebt sich sodann auf 

eines der nachfolgenden GeschŠftsjahre, fŸr 

das die erste Auszahlung der Gesellschaft be-

schlossen wird.

b)  Die besondere Verteilungsabrede (ãFrŸh-

zeichnerbonusÒ) lautet wie folgt:

Treugeber, die bis zum 30.06.2011 (24:00 Uhr) 

der Gesellschaft beitreten, erhalten auf die nor-

male Auszahlungsquote aus dem LiquiditŠtsŸber-

schuss des betreffenden Jahres einen individuellen 

Zuschlag von 5 Prozent-Punkten bezogen auf 

die Auszahlungsquote. Treugeber, die nach dem 

30.06.2011 und bis zum 30.11.2011 (24:00 Uhr) 

der Gesellschaft beitreten, erhalten auf die nor-

male Auszahlungsquote aus dem LiquiditŠtsŸber-

schuss des betreffenden Jahres einen individuellen 

Zuschlag von 3 Prozent-Punkten, bezogen auf die 

Auszahlungsquote. Treugeber, die der Gesellschaft 

nach dem 30.11.2011 beitreten, erhalten keinen 

Zuschlag. Um an der besonderen Verteilungsabre-

de teilzunehmen, muss die BeitrittserklŠrung des 

Treugebers zu dem Stichtag bis spŠtestens 24:00 

Uhr zumindest per Fax bei der Treuhandkomman-

ditistin eingehen. Diese besondere Verteilungs-

abrede ist im Jahr der Anwendung auch fŸr die 

handels- und steuerrechtliche Ergebnisverteilung 

ma§gebend.

13.7. Die Kapitaleinlagen der Gesellschafter wer-

den nicht verzinst.

¤ 14 KŸndigung der Gesellschaft

14.1. Die Dauer der Gesellschaft ist bis zum 

31.12.2022 befristet. Mit qualiÞziertem Mehr-

heitsbeschlu§ kann die Gesellschaft die Fortset-

zung Ÿber den 31.12.2022 hinaus beschlie§en.  

Eine KŸndigung aus wichtigem Grund bleibt hier-

von unberŸhrt. 

14.2. Eine au§erordentliche KŸndigung durch den 

Gesellschafter hat schriftlich mit eingeschriebe-

nem Brief gegenŸber der KomplementŠrin zu er-

folgen. Dabei ist fŸr die gesetzliche Fristwahrung 

der Eingang der KŸndigung bei ihr ma§gebend.

KOMMANDITGESELLSCHAFTSVERTRAG
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14.3. Die AusschlusserklŠrung eines Gesellschafters 

hat die Treuhandkommanditistin oder die Komple-

mentŠrin gegenŸber dem Gesellschafter vorzuneh-

men.

¤ 15 VerfŸgungen Ÿber Gesellschaftsanteile

15.1. Jeder Gesellschafter kann Ÿber seine Beteili-

gung an der Gesellschaft ganz oder teilweise nur 

mit Zustimmung der KomplementŠrin und nur 

zum Schluss eines GeschŠftsjahres (31.12.) ver-

fŸgen. FŸr jede †bertragung ist eine pauschale 

BearbeitungsgebŸhr in Hšhe von 1 Prozent der 

ursprŸnglichen Kapitaleinlage, mindestens jedoch 

ein Betrag in Hšhe von 250 Euro jeweils zuzŸglich 

gesetzlicher Umsatzsteuer vom Ÿbertragenden 

Gesellschafter an die Gesellschaft zu entrichten. 

Die Zustimmung zur †bertragung steht unter der 

aufschiebenden Bedingung der Erteilung einer 

Handelsregistervollmacht gemŠ§ ¤ 7.5. durch den 

neuen Gesellschafter. Ausgenommen von dem 

Zustimmungserfordernis sind †bertragungen von 

Gesellschaftsanteilen an Angehšrige im Sinne des 

¤ 15 AO und an verbundene Unternehmen im 

Sinne der ¤¤ 15 ff. AktG, soweit die Ma§gaben in  

¤ 15.2. des Gesellschaftsvertrages erfŸllt sind.

15.2. Die KomplementŠrin darf die Zustimmung 

nur versagen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn 

durch die VerfŸgung Gesellschaftsanteile entste-

hen oder Ÿbertragen wŸrden, deren Kapitalein-

lage nicht mindestens 10.000 Euro betrŠgt und 

die nicht durch 1.000 ganzzahlig teilbar sind. Als 

wichtiger Grund gilt auch, wenn durch die Ver-

fŸgung Steuern, insbesondere Gewerbesteuer 

ausgelšst wird; sie kann erteilt werden, wenn 

der Ÿbertragende Gesellschafter oder der Erwer-

ber die Gesellschaft von der durch die VerfŸgung 

hervorgerufenen Steuer freistellt. Die Zustimmung 

ist zu erteilen, wenn die Treuhandkommanditis-

tin treuhŠnderisch von ihr gehaltene Teile ihres 

Kommanditanteils auf Gesellschafter ŸbertrŠgt. 

Versagt die KomplementŠrin die Zustimmung, so 

hat die nŠchste Gesellschafterversammlung Ÿber 

die ZulŠssigkeit der †bertragung zu entscheiden.

15.3. Will ein Gesellschafter seinen Anteil auf Drit-

te Ÿbertragen, so hat er ihn zunŠchst der Kom-

plementŠrin unter Nennung des Preises schriftlich 

zum Erwerb anzubieten. Die KomplementŠrin hat 

ein Vorkaufsrecht. Sie ist berechtigt, den Anteil 

selbst zu erwerben oder einen von ihr zu benen-

nenden Dritten zu bezeichnen, der den Anteil 

erwirbt. †bt die KomplementŠrin ihr Recht nicht 

innerhalb von 30 Tagen nach Zugang des Ange-

botes aus, ist der anbietende Gesellschafter zur 

anderweitigen VerŠu§erung berechtigt.

15.4. Die †bertragung des Kommanditanteils ist 

der KomplementŠrin durch Vorlage des Vertrages 

nachzuweisen.

15.5. Der Fortbestand der Gesellschaft wird von 

einem Wechsel der Gesellschafter nicht berŸhrt.

¤ 16 Ausscheiden eines Gesellschafters

16.1. Wird die Gesellschaft von einem Gesell-

schafter gekŸndigt, so wird die Gesellschaft von 

den Ÿbrigen Gesellschaftern mit allen Aktiva und 

Passiva ohne Liquidation und unter der bisherigen 

Firma fortgefŸhrt.

16.2. Ein Gesellschafter scheidet ohne weiteres 

aus der Gesellschaft aus:

a) mit Zustellung des Beschlusses, durch den 

dasjenige, was ihm bei der Auseinanderset-

zung zusteht, fŸr einen GlŠubiger gepfŠndet 

wurde, es sei denn, dass der PfŠndungsbe-

schluss innerhalb von vier Wochen seit Zu-

stellung wieder beseitigt wird,

b) mit Rechtskraft des Beschlusses, durch den 

Ÿber sein Vermšgen das Insolvenzverfahren 

eršffnet oder dieses mangels Masse abge-

wiesen wird,

c) mit Beschluss der Gesellschafterversammlung 

Ÿber seinen Ausschluss aus der Gesellschaft 

aus wichtigem, in seiner Person liegendem 

Grunde, wobei Ÿber die Ausschlie§ung eines 

Gesellschafters mit einer Mehrheit von 75 

Prozent zu beschlie§en ist,

d) bei Erhebung der Klage auf Außšsung durch 

ihn, wobei auch in diesem Falle die Gesell-

schaft zwischen den Ÿbrigen Gesellschaftern 

fortgesetzt wird,

e) bei wirksamer KŸndigung des Gesellschafter-

verhŠltnisses durch ihn aus wichtigem Grund 

oder

f) im Falle des Zahlungsverzugs gemŠ§ ¤ 7.6. und 

¤ 7.7. mit Abgabe der AusschlusserklŠrung. 

16.3. Die Ausschlie§ung eines Gesellschafters bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes in der Person 

des betroffenen Gesellschafters ist zulŠssig. Als 

ein solcher wichtiger Grund ist auch anzusehen, 

wenn seine Rechte gepfŠndet werden oder wenn 

er zur Leistung einer eidesstattlichen Versicherung 

der Vermšgenslosigkeit aufgefordert worden ist.

16.4. Die Ausschlie§ung ist nur mit der Stimme 

der KomplementŠrin zulŠssig. Der betroffene  

Gesellschafter hat kein Stimmrecht.

16.5. Sofern die KomplementŠrin aufgrund eines 

Gesellschafterbeschlusses aus der Gesellschaft 

auszuscheiden hat, mŸssen die verbleibenden 

Gesellschafter und die Gesellschaft die Komple-

mentŠrin von allen rechtmŠ§ig Ÿbernommenen 

Verpßichtungen freistellen, die diese fŸr die Ge-

sellschaft Ÿbernommen hat.

16.6. Scheidet die KomplementŠrin aus der Ge-

sellschaft aus, so beruft die TreuhŠnderin unver-

zŸglich eine Gesellschafterversammlung ein, wel-

che eine neue KomplementŠrin wŠhlt.

16.7. Scheidet die TreuhŠnderin aus, so ist die 

KomplementŠrin ermŠchtigt, fŸr die Zeit bis zur 

Neueintragung einer Treuhandkommanditistin 

deren Rechte und Pßichten nach Ma§gabe des 

Treuhandvertrages gegenŸber den Treugebern 

wahrzunehmen.

¤ 17 AbÞndung eines ausscheidenden 

Gesellschafters

17.1. In allen FŠllen des Ausscheidens erhŠlt der 

ausscheidende Gesellschafter sein Auseinander-

setzungsguthaben abzŸglich etwaiger noch of-

fener Forderungen der Gesellschaft gegenŸber 

dem Gesellschafter. Grundlage seines Anspruches 

ist die aufzustellende Auseinandersetzungsbilanz 

zum 31.12. des Jahres seines Ausscheidens, wo-

bei das Vermšgen der Gesellschaft mit Verkehrs-

werten anzusetzen ist. Dies gilt jedoch nicht fŸr ei-

nen nach ¤ 7.7. ausgeschlossenen Gesellschafter. 

Ma§geblich fŸr die Ermittlung des Verkehrswertes 

der Beteiligung und die Auseinandersetzungsbi-

lanz sind die im Jahresabschluss des abgelaufenen 

GeschŠftsjahres ausgewiesenen Vermšgensge-

genstŠnde.

17.2. Die Auseinandersetzungsbilanz bedarf der 

Feststellung durch die Gesellschafterversamm-

lung.

17.3. Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem 

ausscheidenden Gesellschafter in vier gleichen 

Halbjahresraten auszuzahlen, von denen die ers-

ten sechs Monate nach Vorliegen der festgestell-

ten Auseinandersetzungsbilanz fŠllig ist.

17.4. Das Guthaben ist mit 3 Prozent jŠhrlich zu 

verzinsen. Die Zinsen sind jeweils zusammen mit 

einer fŠlligen Rate zu entrichten. Die Gesellschaft 

ist berechtigt, das Auseinandersetzungsguthaben 

frŸher auszuzahlen oder fŸr den Fall, dass die 

LiquiditŠt der Gesellschaft gefŠhrdet ist, die Zah-

lung der fŠlligen Halbjahresrate auszusetzen.

17.5. Ergibt sich beim Kommanditisten ein negati-

ves Auseinandersetzungsguthaben, kann die Ge-

sellschaft keinen Ausgleich verlangen. Hat er je-

doch Entnahmen getŠtigt, sind diese unverzŸglich 
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an die Gesellschaft zurŸckzuzahlen, soweit sie die 

Gewinnanteile des Kommanditisten Ÿbersteigen.

¤ 18 Ableben eines Gesellschafters

18.1. Stirbt ein Gesellschafter, so wird die Gesell-

schaft mit dessen Erben oder VermŠchtnisneh-

mern als Gesellschafter fortgesetzt.

18.2. Im Falle einer Mehrheit von Erben und/oder 

VermŠchtnisnehmern haben diese einen gemein-

samen BevollmŠchtigten zu bestimmen, der ihre 

Rechte als Gesellschafter wahrnimmt und sie in 

der Gesellschaft vertritt. Solange die Bestellung ei-

nes BevollmŠchtigten oder des Vertreters nicht er-

folgt ist, ruhen die entsprechenden Gesellschafts-

rechte mit Ausnahme der Beteiligung am Gewinn 

und Verlust. Die KomplementŠrin kann den Nach-

weis der Vollmacht in notariell beglaubigter Form 

verlangen. ¤ 19 dieses Vertrages bleibt unberŸhrt. 

¤ 19 Sondervorschriften bei Treuhandver-

hŠltnissen

19.1. Die Bestimmungen des Gesellschaftervertra-

ges gelten in entsprechender Anwendung auch 

fŸr Treugeber der Treuhandkommanditistin mit 

folgender Besonderheit:

a) Ein Treugeber kann seine Beteiligung nur 

durch die Treuhandkommanditistin kŸndi-

gen, sofern das TreuhandverhŠltnis nicht 

zuvor aufgelšst worden ist. Geschieht dies 

oder liegt in der Person des Treugebers ein 

Ausschlie§ungsgrund gemŠ§ ¤ 16.3. vor, so 

scheidet die Treuhandkommanditistin mit der 

entsprechenden Beteiligung aus. Die Kom-

plementŠrin bzw. die Gesellschafterversamm-

lung haben die Ausschlie§ung eines Treuge-

bers nach den Vorschriften dieses Vertrages 

gegenŸber der Treuhandkommanditistin aus-

zusprechen.

b) Das TreuhandverhŠltnis endet beim Tod 

des Treugebers bzw. bei der Abtretung des 

Anspruches aus dem Treuhandvertrag und 

der Erbe oder VermŠchtnisnehmer bzw. Be-

schenkte tritt unmittelbar in die Gesellschaf-

terstellung des dann ehemaligen Treugebers 

ein. Im Fall einer Mehrheit von Erben und /

oder VermŠchtnisnehmern gilt ¤ 18.2. des 

Gesellschaftervertrages entsprechend. Es ist 

¤ 10 des Treuhandvertrages zu beachten.

19.2. Scheidet die TreuhŠnderin aus GrŸnden aus 

der Kommanditgesellschaft aus, die nicht in der 

Person ihrer Treugeber liegen, so werden die Treu-

geber unmittelbar Gesellschafter, ohne dass es ei-

nes besonderen †bertragungsaktes von der Treu-

hŠnderin auf den Treugeber bedarf, es sei denn, 

die KomplementŠrin macht von ihrem Recht aus 

¤ 16.7. Gebrauch. Die bisherigen Treugeber sind 

jedoch berechtigt, eine neue gemeinsame Treu-

hŠnderin zu bestellen. Die Kommanditgesellschaft 

wird dann mit dieser neuen TreuhŠnderin fortge-

setzt. Eine Auseinandersetzung Þndet nicht statt.

¤ 20 Außšsung und Liquidation

20.1. Bei Außšsung der Gesellschaft ist die Kom-

plementŠrin Liquidatorin, welche die Beteiligun-

gen und die sonstigen Vermšgenswerte der Ge-

sellschaft bestmšglich und nach pßichtgemŠ§em 

Ermessen zu verwerten hat.

20.2. Der Liquidationserlšs wird in folgender Rei-

henfolge verteilt:

a) Regulierung aller Verbindlichkeiten gegen-

Ÿber Dritten;

b) Vorabauszahlung in Hšhe von 25 Prozent des 

Liquidationserlšses an die GrŸndungskom-

manditistin …KORENTA AG, sofern die pro-

spektierten Auszahlungen von 201 Prozent 

zuzŸglich FrŸhzeichnerbonus bei Liquidation 

komplett erreicht werden;

c) Verteilung des verbleibenden Liquidationser-

lšses auf die Gesellschafter im VerhŠltnis ihrer 

Beteiligung.

¤ 21 Mitteilungen, Sonderbetriebsausgaben

21.1. Die Zusendung von Protokollen oder ande-

ren Mitteilungen der Gesellschaft (z.B. Einladun-

gen zu Gesellschafterversammlungen, Aufforde-

rungen zu schriftlichen GesellschafterbeschlŸssen, 

alle Zahlungen an die Gesellschafter) ist ordnungs-

gemŠ§, wenn sie an die zuletzt bekannte Adresse/

Bankverbindung des Gesellschafters erfolgt; es 

obliegt dem Gesellschafter, eine €nderung seiner 

Anschrift und Bankverbindung der Gesellschaft 

rechtzeitig mitzuteilen.

21.2. Die Gesellschafter haben ihre Sonderbe-

triebsausgaben, die in die JahressteuererklŠrung 

aufgenommen werden sollen, spŠtestens 3 Mo-

nate nach Ende des jeweiligen GeschŠftsjahres 

der Gesellschaft oder der Treuhandkommanditis-

tin mitzuteilen. Werden sie nicht rechtzeitig mit-

geteilt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Son-

derbetriebsausgaben unberŸcksichtigt zu lassen, 

sofern nicht der Gesellschafter auf seine Kosten 

eine berichtigte JahressteuererklŠrung bei der Ge-

sellschaft in Auftrag gibt.

¤ 22 Schlussbestimmungen

22.1. MŸndliche Nebenabreden bestehen nicht. 

€nderungen und ErgŠnzungen dieses Vertrages 

sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen, 

soweit das Gesetz nicht eine gerichtliche oder no-

tarielle Beurkundung vorschreibt.

22.2. Im Falle einer ErgŠnzung oder €nderung 

durch Beschluss einer Gesellschafterversammlung 

genŸgen fŸr die Schriftform die von der Komple-

mentŠrin oder dem ProtokollfŸhrer unterzeichne-

ten Protokolle und ihre Zusendung an die Gesell-

schafter.

22.3. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses 

Gesellschaftsvertrages als unwirksam erweisen, so 

wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im 

†brigen nicht berŸhrt. Eine ungŸltige oder unkla-

re Bestimmung ist so zu deuten, dass der mit ihr 

beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird; 

dasselbe gilt auch hinsichtlich etwa hervortreten-

der VertragslŸcken. Die Gesellschafter verpßichten 

sich, die betreffenden Bestimmungen unverzŸg-

lich durch solche zu ersetzen, die den beabsich-

tigten wirtschaftlichen Zwecken am nŠchsten 

kommen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn 

sich eine VertragslŸcke ergibt.

22.4. ErfŸllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ge-

richtsstand fŸr alle Streitigkeiten aus oder im Zu-

sammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit zulŠs-

sig, der Sitz der Gesellschaft.

22.5. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und 

seiner DurchfŸhrung trŠgt die Gesellschaft.

Aurich, den 07.02.2011

tg Beteiligungsgesellschaft mbH

gez. Tjark Goldenstein, GeschŠftsfŸhrer

gez. Gerold Schmidt, GeschŠftsfŸhrer

…KORENTA AG

gez. Tjark Goldenstein, Vorstandsvorsitzender

gez. Gerold Schmidt, Vorstand

Zustimmend zur Kenntnis genommen

SG-Treuhand GmbH

gez. Mario Behrends, GeschŠftsfŸhrer

KOMMANDITGESELLSCHAFTSVERTRAG
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Anlage 1 zum Kommanditgesellschaftsvertrag

    

Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)

A. Investitionsplan Euro in % exkl. Agio in % inkl. Agio

Anschaffungskosten

1.
Investitionen in Zweitmarktfonds und sonstige 
Beteiligungsgesellschaften inkl. Erwerbsnebenkosten

13.600.000 85,00 80,95

Emissionskosten

2. Kosten der Eigenkapitalvermittlung inkl. Agio 2.078.700 12,99 12,37

3. Kosten der Platzierungsgarantie 20.000 0,13 0,12

4. Betriebswirtschaftliche Konzeption, 
Prospektierung u. Marketing 570.800 3,57 3,40

5.
Steuerberatung, Rechtsberatung,  
Mittelverwendungskontrolle

120.000 0,75 0,72

6. Einrichtung Treuhand 60.000 0,38 0,36

LiquiditŠtsreserve

7. Liquide Mittel 350.000 2,19 2,08

Gesamtinvestitionskosten 16.799.500 105,00 100,00

B. Finanzierungsplan

8. Einzuwerbendes Kommanditkapital 15.990.000 99,94 95,18

9. GrŸndungskommanditistin 10.000 0,06 0,06

10. Agio 799.500 5,00 4,76

Gesamtkapital 16.799.500 105,00 100,00
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Teil I

Verwaltungsvertrag

¤ 1 Auftrag zur Verwaltung

Beteiligt sich ein Anleger als Treugeber, beauftragt 

er die Treuhandkommanditistin zugleich als Ver-

walterin, seine Beteiligung nach Ma§gabe dieses 

Vertrages sowie des Gesellschaftsvertrages zu 

verwalten. Gleiches gilt, wenn der als Treugeber 

beigetretene Anleger gemŠ§ ¤ 7.5 des Gesell-

schaftsvertrages verlangt, im Au§enverhŠltnis 

die Stellung eines Kommanditisten zu erhalten. 

Unbeschadet dessen kann der Anleger seine Ge-

sellschafterrechte jederzeit selbst ausŸben. Die 

Verwalterin darf mit anderen Anlegern der Gesell-

schaft gleiche oder Šhnlich lautende Verwaltungs-

vertrŠge abschlie§en.

¤ 2 StimmrechtsausŸbung, Weisungen des Treu-

gebers

Im Rahmen dieses Auftrages ist die Verwalte-

rin beauftragt und bevollmŠchtigt, alle aus dem 

verwalteten Kommanditanteil folgenden Rechte 

und Pßichten, insbesondere das Stimmrecht, im 

Namen und nach Ma§gabe der Weisungen des 

Anlegers auszuŸben, soweit er die Rechte nicht 

selbst ausŸbt. Widerspricht eine Weisung der ge-

sellschaftsrechtlichen Treuepßicht oder einer ge-

setzlichen Bestimmung, so kann die Verwalterin 

nach entsprechendem Hinweis an den Anleger die 

AusŸbung der Rechte und Pßichten verweigern. 

Liegt keine Weisung des Anlegers vor, so hat die 

Verwalterin bei der AusŸbung der Rechte fŸr den 

Anleger die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufman-

nes anzuwenden und nach bestem Wissen und 

Gewissen und im Sinne des Anlegers nach pßicht-

gemŠ§em Ermessen zu handeln. Die Verwalterin 

darf sich zur ErfŸllung ihrer VerwaltungstŠtigkei-

ten Dritter bedienen.

¤ 3 Teilnahme an Gesellschafterversammlungen

Die Verwalterin nimmt an allen ordentlichen oder 

au§erordentlichen Gesellschafterversammlungen 

teil, sofern sie nicht durch hšhere Gewalt daran 

gehindert wird. †ber das Ergebnis der Versamm-

lungen berichtet die Verwalterin dem Anleger un-

verzŸglich schriftlich.

PrŠambel

1. Grundlage dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages bildet der von dem Anleger gebilligte 
Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft in der jeweils gŸltigen Fassung.

2. Die Treuhandkommanditistin ist gemŠ§ ¤¤ 5. bis 7. des Gesellschaftsvertrages berechtigt, ihre ei-
gene Kapitaleinlage im Interesse und fŸr Rechnung der Anleger als Treugeber zu erhšhen, bis das  
Kapital der Gesellschaft 16.000.000 Euro oder bei †berzeichnung maximal 20.000.000 Euro zuzŸg-
lich 5 Prozent Agio betrŠgt.

3. Das RechtsverhŠltnis zwischen der TreuhŠnderin und dem als Treugeber beitretenden Anleger (Treu-
handvertrag) sowie zwischen den Treugebern untereinander sowie das RechtsverhŠltnis zwischen 
einem in die Rechtstellung eines unmittelbaren Kommanditisten gewechselten Anlegers (¤ 7.5 des 
Gesellschaftsvertrages) und der Verwalterin (Verwaltungsvertrag) regelt sich nach den Vorschrif-
ten dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages sowie in entsprechender Anwendung nach den  
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, und zwar auch insoweit, als ein besonderer Verweis auf 
die Rechte und Pßichten der Treugeber und der TreuhŠnderin in dem Gesellschaftsvertrag nicht 
ausdrŸcklich erfolgt.

Treuhand- und Verwaltungsvertrag

zwischen

der jeweils in der BeitrittserklŠrung zu der ã…KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KGÔ genannten Person

Ð nachfolgend ãAnlegerÒ, ãTreugeberÒ oder ãKommanditistÒ genannt Ð

und

der SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 2, 26605 Aurich,

Ð nachfolgend ãTreuhandkommanditistinÒ, ãTreuhŠnderinÒ oder ãVerwalterinÒ genannt Ð

sowie

der …KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG, Kornkamp 2, 26605 Aurich,

Ð nachfolgend ãGesellschaftÒ genannt.
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¤ 4 Laufzeit, Beendigung

Der Verwaltungsvertrag wird auf unbestimmte 

Zeit abgeschlossen und kann mit einer KŸndi-

gungsfrist von 6 Monaten zum Ablauf eines Ge-

schŠftsjahres, erstmalig jedoch zum 31.12.2022 

ordentlich gekŸndigt werden. Im Falle des Aus-

scheidens des Anlegers aus der Gesellschaft oder 

bei deren Liquidation ist der Verwaltungsvertrag 

mit Wirksamkeit des Ausscheidens und Vollbeen-

digung der Gesellschaft ohne weiteres beendet.

Teil II

Treuhandvertrag 

¤ 5 TreuhandverhŠltnis/Abschluss des Treuhand-

vertrages/Einzahlungen

5.1. Der Treugeber beauftragt die Treuhandkom-

manditistin als TreuhŠnderin, den von ihr fŸr den 

Treugeber im Au§enverhŠltnis erhšhten bzw. ge-

haltenen Anteil an der Kommanditbeteiligung im 

eigenen Namen aber fŸr Rechnung und auf Risiko 

des Treugebers nach Ma§gabe dieses Treuhand-

vertrages zu halten und zu verwalten.

5.2. Dieser Treuhandvertrag wird durch Unter-

zeichnung der BeitrittserklŠrung durch den jewei-

ligen Treugeber und deren Annahme durch die 

TreuhŠnderin geschlossen. FŸr die Wirksamkeit 

des Treuhandvertrages genŸgt die Gegenzeich-

nung der BeitrittserklŠrung durch die TreuhŠn-

derin. Der Zugang der AnnahmeerklŠrung beim 

Treugeber ist nicht erforderlich (¤ 151 BGB). 

Die TreuhŠnderin wird den jeweiligen Treugeber 

gleichwohl von der Annahme seiner BeitrittserklŠ-

rung durch †bersendung einer Kopie der von ihr 

gegengezeichneten BeitrittserklŠrung informieren. 

5.3. Die TreuhŠnderin wird die Beteiligung des 

Treugebers zusammen mit weiteren Beteiligungen 

anderer Treugeber aufgrund gleich- oder Šhnlich 

lautender VertrŠge nach au§en als einheitliche 

Beteiligung halten. Die Eintragung der Treuhand-

kommanditistin in das Handelsregister erfolgt 

gemŠ§ dem Gesellschaftsvertrag mit einer Haft-

summe in Hšhe von 10 Prozent der jeweils von 

den Treugebern Ÿbernommenen Kapitaleinlage. 

Die Treugeber begrŸnden untereinander keine 

(Innen-) Gesellschaft. 

5.4. Die Treugeber tragen in Hšhe ihrer Beteili-

gung wie ein im Handelsregister eingetragener 

Kommanditist das anteilige wirtschaftliche Risiko. 

Im gleichen Umfang und entsprechend dem Ge-

sellschaftsvertrag nehmen sie am Gewinn und 

Verlust der Gesellschaft teil. Die sich aus der Betei-

ligung ergebenden steuerlichen Wirkungen tref-

fen ausschlie§lich die Treugeber.

5.5. Die TreuhŠnderin nimmt die Gesellschafter-

rechte und Ðpßichten der Treugeber gegenŸber 

der Gesellschaft nach Ma§gabe dieses Treuhand-

vertrages wahr. Sie ist demgemŠ§ verpßichtet, die 

Beteiligung als Kommanditbeteiligung im eigenen 

Namen zum Handelsregister anzumelden, wobei 

sie nach ihrem pßichtgemŠ§en Ermessen die An-

meldung in regelmŠ§igen ZeitabstŠnden und fŸr 

mehrere Treugeber gemeinsam vornehmen kann. 

Bei Beendigung des TreuhandverhŠltnisses hat sie 

dem Treugeber alles herauszugeben, was sie als 

TreuhŠnderin fŸr diesen erlangt hat. Der Treuge-

ber hŠlt die TreuhŠnderin von allen Verbindlich-

keiten frei, die sich aus der Wahrnehmung der 

Treuhandschaft ergeben kšnnen.

5.6. Der Treugeber verpßichtet sich, seine gemŠ§ 

BeitrittserklŠrung Ÿbernommene Kapitaleinlage 

zuzŸglich 5 Prozent Agio hierauf nach Annahme 

der BeitrittserklŠrung unverzŸglich und vollstŠndig 

auf das in der BeitrittserklŠrung genannte Treu-

handkonto einzuzahlen. FŸr rŸckstŠndige Einla-

gen ist die Gesellschaft berechtigt, dem Treugeber 

Verzugszinsen gemŠ§ ¤ 7.6. des Gesellschaftsver-

trages zu berechnen. Weitergehende Schadener-

satzansprŸche der Gesellschaft bleiben hiervon 

unberŸhrt. Die Gesellschaft und die Treuhand-

kommanditistin sind jeweils einzeln berechtigt, 

entsprechende AnsprŸche unmittelbar gegenŸber 

dem Treugeber geltend zu machen.

5.7. Die TreuhŠnderin hat Anspruch darauf, vom 

Treugeber von allen Verbindlichkeiten freigestellt 

zu werden, die im Zusammenhang mit dem Er-

werb und der Verwaltung der treuhŠnderisch 

Ÿbernommenen Gesellschafterbeteiligung stehen. 

Sie muss fŸr den Treugeber nicht in Vorleistung 

gehen, sondern kann von ihm zuvor Zahlung ver-

langen.

5.8. Die TreuhŠnderin und ihre Organe sind von 

den BeschrŠnkungen des ¤ 181 BGB befreit.

¤ 6 Weisungsrechte

6.1. Die TreuhŠnderin hat wegen aller Ma§nah-

men und RechtsgeschŠfte im Zusammenhang mit 

der treuhŠnderisch gehaltenen Beteiligung den 

Weisungen des Treugebers zu folgen. Sie hat die 

Informations- und Kontrollrechte gemŠ§ dem Ge-

sellschaftsvertrag nach pßichtgemŠ§em Ermessen 

fŸr den Treugeber wahrzunehmen. Der Treugeber 

ist berechtigt, diese Rechte auch selbst wahrzu-

nehmen, sofern er dies der TreuhŠnderin zuvor 

schriftlich mitgeteilt hat.

6.2. Sind bei unaufschiebbaren Entscheidungen 

Weisungen nicht rechtzeitig zu erhalten, so hat 

die TreuhŠnderin mit der Sorgfalt eines ordentli-

chen Kaufmannes nach pßichtgemŠ§em Ermes-

sen im Interesse des Treugebers zu handeln.

6.3. Die TreuhŠnderin ist berechtigt, ihr Stimm-

recht je nach Weisung der einzelnen TreuhŠnder 

unterschiedlich bzw. gespalten auszuŸben.

¤ 7 Versammlungen und BeschlŸsse der Gesell-

schafter

7.1. Auf Gesellschafterversammlungen und bei 

BeschlŸssen der Gesellschafter, die au§erhalb von 

Gesellschafterversammlungen gefasst werden 

(Umlaufverfahren), stimmt die TreuhŠnderin ge-

mŠ§ den ihr vom Treugeber erteilten Weisungen 

ab. Sind keine Weisungen erteilt, so erteilt der 

Treugeber hiermit der TreuhŠnderin bereits Voll-

macht, die Rechte aus der Kommanditbeteiligung, 

insbesondere das Stimmrecht, auszuŸben. In die-

sem Fall stimmt die TreuhŠnderin nach pßichtge-

mŠ§em Ermessen im Interesse der Treugeber ab.

7.2. Der Treugeber ist berechtigt, seine Rechte, 

insbesondere sein Stimmrecht, auf Gesellschaf-

terversammlungen und anlŠsslich sonstiger Be-

schlŸsse der Gesellschafter anstelle der TreuhŠn-

derin auszuŸben.

7.3. Die TreuhŠnderin hat den Treugeber unver-

zŸglich Ÿber bevorstehende Gesellschafterver-

sammlungen und anstehende Gesellschafterbe-

schlŸsse der Gesellschaft, unter †bersendung der 

relevanten Unterlagen, zu informieren und sich 

Weisungen einzuholen.

7.4. Den Treugebern sind die Protokolle der Ge-

sellschafterversammlungen der Gesellschaft un-

verzŸglich durch die TreuhŠnderin zuzusenden.

¤ 8 Treuhandverwaltung/Pßichten des Treuge-

bers /Pßichten der TreuhŠnderin

8.1. Gegenstand der Treuhandverwaltung sind 

die mit den treuhŠnderisch gehaltenen Kom-

manditeinlagen an der Gesellschaft verbundenen 

Rechte und Pßichten, die sich nach Ma§gabe des 

Gesellschaftsvertrages bestimmen.
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8.2. †ber das in der BeitrittserklŠrung genannte 

Konto darf nur die Mittelverwendungskontrol-

leurin im Rahmen des Investitions- und Finanzie-

rungsplanes verfŸgen.

8.3. Die TreuhŠnderin hat das steuerliche Jahres-

ergebnis, Auszahlungen, Beitragspßichten, das 

AbÞndungsguthaben und alle sonstigen Ergebnis-

se, die auf die Beteiligungen der Treugeber an der 

Gesellschaft entfallen, unverzŸglich an die Treu-

geber weiterzuleiten. Die sich hieraus ergebenden 

AnsprŸche tritt die TreuhŠnderin hiermit bereits an 

den Treugeber ab, der diese Abtretung annimmt.

8.4. Die TreuhŠnderin erstattet dem Treugeber 

unverzŸglich nach Vorliegen des geprŸften Jah-

resabschlusses der Gesellschaft einen schriftlichen 

Bericht, der auch Angaben Ÿber wesentliche Ge-

schŠftsvorfŠlle enthalten soll. DarŸber hinaus hat 

die TreuhŠnderin die Treugeber auch gesondert 

Ÿber alle wesentlichen GeschŠftsvorfŠlle in ange-

messenen AbstŠnden zu unterrichten.

8.5. Dritten gegenŸber darf die TreuhŠnderin die 

Beteiligung des Treugebers nur mit dessen Zustim-

mung offen legen, soweit nichts anderes gesetz-

lich vorgeschrieben ist oder es dem begrŸndeten 

Interesse der TreuhŠnderin entspricht. Die Gesell-

schaft ist nicht Dritte im Sinne dieser Bestimmung. 

Der Treugeber ist jederzeit berechtigt, das Treu-

handverhŠltnis offen zu legen. 

8.6. Der Treugeber ist verpßichtete, die TreuhŠn-

derin von allen Verbindlichkeiten und Verpßich-

tungen im Zusammenhang mit der treuhŠnde-

risch gehaltenen Beteiligung an der Gesellschaft 

freizuhalten bzw., soweit die TreuhŠnderin bereits 

geleistet hat, dieser den Gegenwert der Leistung 

auf erstes Anfordern zu erstatten.

8.7. Jeder Treugeber ist verpßichtet, seine Son-

derbetriebsausgaben, die in die JahressteuererklŠ-

rung aufgenommen werden sollen, spŠtestens 3 

Monate nach Ende des jeweiligen GeschŠftsjahres 

der Gesellschaft (31.12.) der Treuhandkomman-

ditistin mitzuteilen. Werden sie nicht rechtzeitig 

mitgeteilt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Son-

derbetriebsausgaben unberŸcksichtigt zu lassen, 

sofern nicht der Gesellschafter auf seine Kosten 

eine berichtigte JahressteuererklŠrung bei der Ge-

sellschaft in Auftrag gibt.

8.8. Der Treugeber ist verpßichtet, €nderungen 

der Daten zu seiner Person, seiner Anschrift oder 

zur rechtlichen Inhaberschaft der Gesellschafter-

beteiligung der TreuhŠnderin mitzuteilen.

8.9. Eine gesonderte TreuhandgebŸhr ist vom 

Treugeber nicht zu entrichten.

¤ 9 †bertragung und Belastung von Beteili-

gungen

9.1. Der Treugeber ist berechtigt, seine Beteiligung 

unter Aufrechterhaltung des TreuhandverhŠlt-

nisses zum 31.12. eines Jahres mit Zustimmung 

der TreuhŠnderin auf einen Rechtsnachfolger zu 

Ÿbertragen, soweit er seine Einlage vollstŠndig 

erbracht hat. Die TreuhŠnderin kann ihre Zustim-

mung nur verweigern, wenn gewichtige sachliche 

GrŸnde in der Person des Rechtsnachfolgers ge-

gen diese †bertragung sprechen, so dass fŸr sie 

die Aufrechterhaltung des TreuhandverhŠltnisses 

mit dem Rechtsnachfolger unzumutbar ist. ¤ 15 

des Gesellschaftsvertrages gilt entsprechend.

9.2. Die TreuhŠnderin ist ohne Zustimmung des 

Treugebers zu keinen VerfŸgungen Ÿber Rechte 

aus der Beteiligung berechtigt, insbesondere darf 

sie die Beteiligung nicht verŠu§ern oder belasten.

¤ 10 Tod des Treugebers

10.1. Das TreuhandverhŠltnis endet unmittelbar 

mit dem Tod des Treugebers. Der TreuhŠnder 

ŸbertrŠgt bereits mit Abschluss dieses Treuhand-

vertrages die treuhŠnderisch gehaltene Komman-

diteinlage auf den Treugeber mit Rechtswirkung 

zum Zeitpunkt des Todes des Treugebers. Der 

Treugeber nimmt diese †bertragung mit Ab-

schluss des Treuhandvertrages an. Die Zustim-

mung des TreuhŠnders fŸr diese †bertragung ist 

erteilt. UnabhŠngig davon wird dieser Vertrag als 

Verwaltungsvertrag nach Ma§gabe der nachste-

henden Regelungen mit den Erben und/oder Ver-

mŠchtnisnehmern fortgesetzt.

10.2. Die Erben/VermŠchtnisnehmer haben sich 

durch Vorlage eines Erbscheins oder eine andere 

von dem TreuhŠnder akzeptierte Urkunde zu legi-

timieren. Die Weisungsechte der Erben/VermŠcht-

nisnehmer gegenŸber dem TreuhŠnder und auch 

ihr Stimmrecht bei GesellschafterbeschlŸssen ru-

hen, solange sie nicht einen Erbschein vorgelegt 

und einen gemeinsamen BevollmŠchtigten be-

stellt und dies dem TreuhŠnder und im Falle der 

unmittelbaren AusŸbung ihres Stimmrechts bei 

GesellschafterbeschlŸssen der Gesellschaft schrift-

lich angezeigt haben. Bis zur Benennung des Be-

vollmŠchtigten darf der TreuhŠnder Zustellungen 

und Zahlungen an jeden Erben/VermŠchtnisneh-

mer vornehmen mit Wirkung fŸr und gegen die 

Ÿbrigen Miterben-/VermŠchtnisnehmer. Die Erben 

haben ferner unverzŸglich die fŸr die Eintragung 

im Handelsregister erforderliche notariell beglau-

bigte Handelsregistervollmacht nachzureichen.

¤ 11 Beendigung und Umwandlung des Treu-

handverhŠltnisses

11.1. Das TreuhandverhŠltnis wird auf unbe-

stimmte Zeit geschlossen und endet spŠtestens, 

wenn die Liquidation der Gesellschaft vollstŠndig 

abgewickelt ist. Die TreuhŠnderin ist zur ordent-

lichen KŸndigung nur mit einer Frist von 6 Mo-

naten zum Ende eines GeschŠftsjahres berechtigt. 

Die KŸndigung bedarf der Schriftform.

11.2. Das TreuhandverhŠltnis endet ferner, wenn 

Ÿber das Vermšgen der TreuhŠnderin das gericht-

liche Insolvenzverfahren eršffnet oder mangels 

Masse abgelehnt wird, auch wenn ein entspre-

chender Beschluss noch nicht rechtskrŠftig ist, 

wenn die von der TreuhŠnderin treuhŠnderisch 

gehaltene Kommanditbeteiligung von einem 

GlŠubiger der TreuhŠnderin gepfŠndet wird und 

wenn die TreuhŠnderin liquidiert oder aus sonsti-

gen GrŸnden aufgelšst wird oder die TreuhŠnde-

rin aus der Gesellschaft ausscheidet.

11.3. Die TreuhŠnderin tritt hiermit die von ihr 

treuhŠnderisch fŸr den Treugeber gehaltene Ge-

sellschaftsbeteiligung an den diese Abtretung 

hiermit annehmenden Treugeber unter der auf-

schiebenden Bedingung ab, dass das Treuhand-

verhŠltnis aus einem der in ¤ 11.1. und ¤ 11.2. 

dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages ge-

nannten GrŸnden beendet wird. Im Au§enver-

hŠltnis wird die Abtretung wirksam, wenn der 

Treugeber als Kommanditist im Handelsregister 

eingetragen worden ist

11.4. Der Treugeber kann gemŠ§ ¤ 7.5. des Ge-

sellschaftsvertrages die Umwandlung seiner Treu-

geberstellung und EinrŠumung der Stellung als 

Kommanditist der Gesellschaft verlangen. Macht 

der Treugeber von diesem Recht Gebrauch, 

nimmt die Treuhandkommanditistin seine Rech-

te gemŠ§ Teil I dieses Vertrages als Verwalterin 

der Kommanditbeteiligung des Treugebers wahr, 

wobei die Regelungen dieses Treuhand- und Ver-

waltungsvertrages weiter gelten, es sei denn, aus 

der unmittelbaren Beteiligung des (ehemaligen) 

Treugebers als Kommanditist ergibt sich etwas an-

deres. Unter der aufschiebenden Bedingung der 

Eintragung des die Umwandlung verlangenden 

Treugebers als Kommanditist der Gesellschaft in 

das Handelsregister ŸbertrŠgt die TreuhŠnderin 

bereits hiermit eine der Beteiligung des Treuge-

bers entsprechende Kommanditbeteiligung an 

den diese †bertragung annehmenden Treugeber. 

Der Treugeber hat der TreuhŠnderin bzw. Treu-

handkommanditistin eine notariell beglaubigte 

Handelsregistervollmacht auf eigene Kosten zu  
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erteilen und die Kosten der Handelsregistereintra-

gung zu tragen.

11.5. Die TreuhŠnderin ist zur KŸndigung des 

Treuhandvertrages aus wichtigem Grunde berech-

tigt, wenn der Treugeber die von ihm in der Bei-

trittserklŠrung Ÿbernommene Zahlungsverpßich-

tung nicht oder nicht fristgerecht erfŸllt. Liegen 

die Voraussetzungen fŸr einen Ausschluss eines 

Kommanditisten auch in der Person des Treuge-

bers vor und scheidet die TreuhŠnderin deshalb 

anteilig aus der Gesellschaft aus, ist das Treuhand-

verhŠltnis ohne weiteres beendet. Der Treugeber 

kann die †bertragung des anteiligen Kommandit-

anteils nicht verlangen.

¤ 12 Personenmehrheit

12.1. Sofern die TreuhŠnderin nach Ma§gabe 

dieses Treuhandvertrages einen Kapitalanteil an 

der Gesellschaft fŸr mehrere Personen gleichzeitig 

hŠlt, Ÿbernehmen diese sŠmtliche Verpßichtun-

gen aus diesem Vertrag und dem Gesellschafts-

vertrag als Gesamtschuldner mit der Ma§gabe, 

dass Tatsachen, die nur hinsichtlich eines Gesamt-

schuldners vorliegen oder eintreten, fŸr oder ge-

gen jeden von ihnen wirken.

12.2. Personenmehrheiten nach ¤ 12.1. bevoll-

mŠchtigen sich hiermit fŸr die Dauer dieses Ver-

trages gegenseitig, ErklŠrungen und SchriftstŸcke, 

die einem von ihnen zugehen, mit rechtsverbindli-

cher Wirkung gegen alle entgegenzunehmen. 

12.3. Die Abgabe von ErklŠrungen, einschlie§lich 

der StimmrechtsausŸbung durch einen der Treu-

geber wirkt fŸr und gegen die gesamte Personen-

mehrheit.

12.4. Dem Treugeber ist bekannt, dass ihm der 

Gesellschaftsvertrag der …KORENTA Neue Energi-

en VI GmbH & Co. KG in den dort einschlŠgigen 

Passagen, die sich mit der Rechtsstellung der Treu-

geber befassen, unmittelbare Rechte und Pßich-

ten einrŠumt, die neben den Rechten und Pßich-

ten aus diesem Treuhandvertrag bestehen.

Teil III

Gemeinsame Vorschriften fŸr Verwaltungs- 

und TreuhandverhŠltnis

¤ 13 VergŸtung

13.1. Die Treuhandkommanditistin erhŠlt fŸr 

ihre TŠtigkeiten aus diesem Vertrag als Verwal-

terin und TreuhŠnderin gemŠ§ ¤ 13.2. des Ge-

sellschaftsvertrages von der Gesellschaft fŸr die 

Errichtung der Treuhand eine einmalige Einrich-

tungsgebŸhr in Hšhe von 60.000 Euro inklusive 

gŸltiger Umsatzsteuer. Die EinrichtungsgebŸhr 

vermindert oder erhšht sich entsprechend, soll-

te das geplante Kommanditkapital von 16 Mio. 

Euro unter- oder Ÿberschritten werden; sie ist am 

Ende der Zeichnungsfrist zur Zahlung fŠllig. Fer-

ner erhŠlt die Treuhandkommanditistin fŸr ihre 

laufende TŠtigkeit eine VergŸtung wie folgt: Im 

GeschŠftsjahr 2011 einmalig 25.000 Euro zuzŸg-

lich gŸltiger Umsatzsteuer, fŠllig am 30.11.2011, 

in den folgenden GeschŠftsjahren ab 2012 jeweils 

0,4 Prozent p.a. bezogen auf das nominelle Kom-

manditkapital der Gesellschaft, jeweils zuzŸglich 

gŸltiger Umsatzsteuer.

13.2. Die Zahlung der jŠhrlichen VergŸtung er-

folgt in zwei TeilbetrŠgen, jeweils am 31.03. und 

am 30.09. eines Jahres. 

13.3. Aufwendungen, welche die Treuhandkom-

manditistin fŸr Rechnung der Gesellschaft au§er-

halb der TreuhandtŠtigkeit hat, kann sie dieser in 

Rechnung stellen. †ber die Ÿbliche Verwaltungs-

tŠtigkeit und TreuhŠnderschaft hinausgehende 

zusŠtzliche Leistungen sind der Treuhandkom-

manditistin von dem dies beauftragenden Anleger 

zu erstatten.

¤ 14 Haftung der TreuhŠnderin

14.1. Die Treuhandkommanditistin hat ihre Pßich-

ten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufman-

nes zu erfŸllen. Sie haftet dem Anleger nur fŸr 

vorsŠtzliche oder grobfahrlŠssige Verletzung ver-

traglicher und vorvertraglicher Pßichten. Sie darf 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Dritte beauf-

tragen; sie haftet jedoch der Gesellschaft gegen-

Ÿber fŸr ihre ErfŸllungsgehilfen.

14.2. Soweit die Treuhandkommanditistin haftet, 

ist sie nur zum Ersatz des typischen und vorherseh-

baren Schadens verpßichtet. In jedem Fall ist der 

Umfang der Haftung auf die jeweilige Hšhe der vom 

 Anleger gezeichneten Kapitaleinlage begrenzt.

14.3. Grundlage der Beteiligung des Anlegers sind 

ausschlie§lich die im Verkaufsprospekt der Gesell-

schaft enthaltenen Informationen. Sie Treuhand-

kommanditistin hat den Verkaufsprospekt und 

die darin enthaltenen Angaben keiner eigenen 

PrŸfung unterzogen. Sie haftet daher auch nicht 

fŸr den Inhalt des Verkaufsprospektes und fŸr die 

Angaben zur Wirtschaftlichkeit und zu den steuer-

lichen Folgen der Beteiligung. 

14.4. Der Anspruch des Anlegers auf Schadener-

satz - gleich aus welchem Rechtsgrund - (auch aus 

der Verletzung von Pßichten bei den Vertragsver-

handlungen gemŠ§ ¤ 311 Abs. 2 BGB), verjŠhrt in 

3 Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der An-

spruch entstanden ist, soweit er nicht kraft Geset-

zes einer kŸrzeren VerjŠhrung unterliegt.

14.5. SchadenersatzansprŸche hat der Anleger in-

nerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten nach 

Kenntniserlangung von dem Schaden gegenŸber 

der TreuhŠnderin geltend zu machen.

14.6. SpŠtestens mit dem dritten Tag (Datum des 

Poststempels) nach der Absendung des jeweili-

gen GeschŠftsberichtes und/oder des Berichtes 

der Treuhandkommanditistin an die Treugeber 

beginnt die VerjŠhrungsfrist fŸr AnsprŸche, die 

wŠhrend des GeschŠftsjahres der Gesellschaft 

entstanden sind, auf die sich der GeschŠftsbericht 

und/oder der Bericht der Treuhandkommanditistin 

an die Treugeber bezieht. ¤ 203 BGB Þndet keine 

Anwendung.

14.7. Die AusfŸhrung von Weisungen des Anle-

gers befreit die Treuhandkommanditistin im Ver-

hŠltnis zum Anleger von jeder Verantwortlichkeit, 

soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestim-

mungen entgegenstehen.

14.8. Die Treuhandkommanditistin Ÿbernimmt 

keine Haftung fŸr den Eintritt der vom Anleger mit 

seinem Beitritt zu der Gesellschaft angestrebten 

wirtschaftlichen und/oder steuerlichen Folgen. 

Angestrebte steuerliche Folgen stehen unter dem 

Vorbehalt der Anerkennung durch die Finanzver-

waltung und Finanzgerichtsbarkeit.

¤ 15 Schlussbestimmungen

15.1. Schriftliche Mitteilungen der Treuhandkom-

manditistin an die zuletzt bekannt gegebene An-

schrift des Anlegers gelten nach dem gewšhnli-

chen Postlauf (3 Tage ab Datum Poststempel) als 

ihm zugegangen.

15.2. Die Treuhandkommanditistin weist aus-

drŸcklich darauf hin, dass die persšnlichen Daten 

im Rahmen dieses Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages elektronisch gespeichert werden und 

dass die in der Platzierung des Eigenkapitals ein-

geschalteten Personen Ÿber die VerhŠltnisse der 

Gesellschaft zu Vertriebszwecken informiert wer-

den. Der Anleger ist verpßichtet, sŠmtliche €nde-

rungen bezŸglich seiner Bestandsdaten (Name, 

Wohnsitz, Anschrift, Bankverbindung, Finanzamt, 
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Steuernummer) unverzŸglich der Treuhand-

kommanditistin schriftlich mitzuteilen.

15.3. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes 

bestimmt ist, gelten die Bestimmungen des 

Gesellschaftsvertrages in seiner jeweils gŸlti-

gen Fassung sinngemŠ§. Bei etwaigen Wider-

sprŸchen zwischen den Bestimmungen des 

Gesellschaftsvertrages und den Bestimmungen 

dieses Vertrages gelten die Vorschriften des 

Gesellschaftsvertrages.

15.4. Die BeitrittserklŠrung des Anlegers so-

wie der Gesellschaftsvertrag sind integrale Be-

standteile dieses Vertrages.

15.5. MŸndliche Nebenabreden sind nicht ge-

troffen. €nderungen und ErgŠnzungen dieses 

Vertrages bedŸrfen der Schriftform. Das betrifft 

auch den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

 

15.6. Sollten einzelne Bestimmungen dieses 

Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 

nicht durchsetzbar sein oder werden, so wer-

den dadurch die Rechtswirksamkeit und die 

Durchsetzbarkeit aller Ÿbrigen Bestimmungen 

hiervon nicht berŸhrt. Die unwirksame oder 

nicht durchsetzbare Bestimmung ist als durch 

diejenige wirksamen und durchsetzbaren Be-

stimmungen verfolgten wirtschaftlichen Zweck 

am nŠchsten kommt. Das gilt auch im Falle ei-

ner ergŠnzungsbedŸrftigen RegelungslŸcke in 

diesem Vertrag. 

15.7. ErfŸllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ge-

richtsstand fŸr alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit 

zulŠssig, der Sitz der Gesellschaft.

Aurich, den 07.02.2011

SG-Treuhand GmbH

gez. Mario Behrends, GeschŠftsfŸhrer

…KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG, 

vertreten durch die KomplementŠrin tg Beteili-

gungsgesellschaft mbH 

gez. Tjark Goldenstein, GeschŠftsfŸhrer

gez. Gerold Schmidt, GeschŠftsfŸhrer

Der jeweils in der BeitrittserklŠrung genannte 

Anleger. 
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¤ 1 Ausgestaltung des Mittelverwen-

dungskontrollkontos

1.1. Die Vertretungsberechtigung fŸr das zuvor 

genannte Treuhandkonto ist durch die Mittel-

verwendungskontrolleurin als alleinige Konto-

inhaberin so auszugestalten, dass nur sie hier-

Ÿber verfŸgen kann. Die kontofŸhrende Bank, 

welche eine Kopie dieses Vertrages erhŠlt, ist 

anzuweisen, dass €nderungen hinsichtlich der 

Vertretungsberechtigung der schriftlichen Zu-

stimmung durch die Mittelverwendungskont-

rolleurin bedŸrfen.

1.2. Die kontofŸhrende Bank wird von der Mit-

telverwendungskontrolleurin angewiesen, der 

Gesellschaft die Kenntnis und Beachtung des 

Mittelverwendungskontrollvertrages schriftlich 

zu bestŠtigen und eine Zweitschrift der Aus-

zŸge des Treuhandkontos und sŠmtlicher das 

Konto betreffender Korrespondenz unverzŸg-

lich zur Einsicht zu Ÿbersenden.

1.3. Die Mittelverwendungskontrolleurin wird 

es der Gesellschaft ermšglichen, die Kontoum- 

sŠtze mittels eines anerkannten Online-Ban-

king-Verfahrens abzurufen.

PrŠambel

1.  Das Kommanditkapital der Gesellschaft betrŠgt gemŠ§ Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 
07.02.2011 bis zu 16.000.000 Euro. Es kann darŸber hinaus auf bis zu 20.000.000 Euro er-
hšht werden, soweit das von Anlegern gezeichnete Kommanditkapital bereits vor dem Ende der 
Zeichnungsfrist den Betrag von 16.000.000 Euro erreicht. ZusŠtzlich ist ein Agio in Hšhe von  
5 Prozent der Beteiligungssumme zu leisten. Der Gesellschaftsgegenstand ist in ¤ 2 des Gesell-
schaftsvertrages festgelegt.

2.  Das Kommanditkapital dient im Wesentlichen dem Erwerb eines Portfolios von Gesellschaftsbe-
teiligungen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, sowie der Finanzierung der GrŸndungs-, 
Anlauf- und Platzierungskosten sowie zur Abdeckung der laufenden Kosten der Gesellschaft. Im 
Einzelnen wird die vorgesehene Verwendung des Kommanditkapitals in dem Investitions- und Finan-
zierungsplan (Anlage 1 des Gesellschaftsvertrages) sowie in ¤ 13 des Gesellschaftsvertrages wegen 
der laufenden Kosten aufgefŸhrt und im Verkaufsprospekt nŠher erlŠutert. FŸr die Einwerbung der 
Kapitaleinlagen wird ein Verkaufsprospekt erstellt, der bei der Bundesanstalt fŸr Finanzdienstleis-
tungsaufsicht hinterlegt wird. 

3.  Zur Sicherung der vertragsgerechten Verwendung der Kapitaleinlagen der Anleger schlie§en die 
Vertragsparteien diesen Vertrag Ÿber die Mittelverwendungskontrolle.

4.  Entsprechend der im Verkaufsprospekt festgelegten EinzahlungsmodalitŠten sind die zu leistenden 
Kapitaleinlagen zuzŸglich Agio auf das hierfŸr eingerichtete insolvenzfeste Treuhandkonto der Mit-
telverwendungskontrolleurin bei der Sparkasse Aurich Norden, Konto Nr. 145062774, Bankleitzahl 
283 500 00 einzuzahlen.

Mittelverwendungskontrollvertrag

zwischen

der …KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG,  

vertreten durch ihre persšnlich haftende Gesellschafterin, tg Beteiligungsgesellschaft mbH,  

diese wiederum vertreten durch ihre GeschŠftsfŸhrer Tjark Goldenstein und Gerold Schmidt, Kornkamp 2,  

26605 Aurich

- Gesellschaft -

und

der SW Unitax GmbH, Steuerberatungsgesellschaft,  

Heinrichstra§e 155, 40239 DŸsseldorf, vertreten durch ihren GeschŠftsfŸhrer Frank-Michael Sutor,

- Mittelverwendungskontrolleurin -

wird Folgendes vereinbart:
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¤ 2 Mittelverwendungskontrolle

2.1. Mit jeder Einzahlung eines Anlegers der 

Gesellschaft auf dem Treuhandkonto wird die 

Mittelverwendungskontrolleurin angewiesen, 

hierŸber nur nach Ma§gabe dieses Vertrages 

zu verfŸgen.

2.2. Die Mittelverwendungskontrolleurin prŸft 

die beitragsmŠ§ige †bereinstimmung der zu 

veranlassenden VerfŸgungen Ÿber die Mittel 

mit den Angaben des Investitions- und Finan-

zierungsplans der Gesellschaft sowie den ent-

sprechenden VertrŠgen und den Vereinbarun-

gen Ÿber die laufende VergŸtung.

2.3. Sofern der Mittelverwendungskontrolleu-

rin durch die Gesellschaft nachgewiesen wird, 

dass Honorare, VergŸtungen oder sonstige 

Kosten, die in dem Investitionsplan der Gesell-

schaft enthalten sind, bereits von einem nicht 

der Mittelverwendungskontrolle unterliegen-

den Konto beglichen wurden, erfolgt eine un-

verzŸgliche Auskehrung des entsprechenden 

Betrages auf ein laufendes Konto der Gesell-

schaft.

2.4. Die Mittelverwendungskontrolleurin hat 

sicher zu stellen, dass das Kapital auf dem 

Treuhandkonto zu marktŸblichen Konditionen 

als Tagesgeld von der kontofŸhrenden Bank 

verzinst wird. Die ZinsŸberschŸsse sind monat-

lich auf ein laufendes Konto der Gesellschaft 

auszukehren.

2.5. Die Kontrolle erstreckt sich nur auf die 

Emissions- und Investitionsphase und ist mit 

vollstŠndiger Abwicklung der im Investitions- 

und Finanzierungsplan (Anlage 1 des Gesell-

schaftsvertrages) vorgesehenen Zahlungen 

abgeschlossen.

¤ 3 VergŸtung der Mittelverwendungs-

kontrolleurin

3.1. Die Mittelverwendungskontrolleurin er-

hŠlt eine einmalige VergŸtung in Hšhe von 

10.000 Euro zuzŸglich gesetzlicher Umsatz-

steuer (zur Zeit 19 Prozent), zur Zahlung fŠllig 

am 31.05.2011.

3.2. Die Mittelverwendungskontrolleurin ist von 

den BeschrŠnkungen des ¤ 181 BGB befreit. 

¤ 4 Haftung

4.1. Dieser Vertrag wird als Vertrag zugunsten 

Dritter, nŠmlich zugunsten aller Gesellschafter 

und Anleger der Gesellschaft, abgeschlossen.

4.2. SchadenersatzansprŸche gegen die Mittel-

verwendungskontrolleurin kšnnen nur geltend 

gemacht werden, wenn die Gesellschaft oder 

ihre Gesellschafter und Anleger nicht auf an-

dere Weise Ersatz erlangen kšnnen. Die Haf-

tung ist auf Vorsatz und grobe FahrlŠssigkeit 

beschrŠnkt. HaftungsansprŸche verjŠhren drei 

Jahre nach Eintritt des Schadenfalls.

4.3. Die Mittelverwendungskontrolleurin haf-

tet nicht fŸr die BonitŠt der Vertragspartner der 

Gesellschaft oder dafŸr, dass die Vertragspart-

ner der Gesellschaft ihre vertraglichen Pßichten 

ordnungsgemŠ§ erfŸllen.

¤ 5 Vertragsdauer

5.1. Der Vertrag endet, ohne dass es einer 

schriftlichen KŸndigung bedarf, mit vollstŠndi-

ger Verwendung der Kapitaleinlagen, die der 

Mittelverwendungskontrolle nach diesem Ver-

trag unterliegen.

5.2. Das Recht der Vertragsparteien zur au-

§erordentlichen KŸndigung des Vertrages aus 

wichtigem Grund bleibt hiervon unberŸhrt. Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

- ein Insolvenzverfahren Ÿber das Vermšgen 

der Mittelverwendungskontrolleurin eršff-

net oder die Eršffnung mangels Masse ab-

gelehnt worden ist; 

- ein GlŠubiger der Mittelverwendungskon-

trolleurin die Zwangsvollstreckung gegen 

sie betreibt.

5.3. Endet der Vertrag vorzeitig, so beschrŠnkt 

sich der Entgeltanspruch der Mittelverwen-

dungskontrolleurin auf die bis zu diesem Zeit-

punkt geleistete TŠtigkeit, die von der Mittel-

verwendungskontrolleurin nachzuweisen ist.

5.4. Die vorzeitige Beendigung der Mittel-

verwendungskontrolle hat die Mittelverwen-

dungskontrolleurin der kontofŸhrenden Bank 

unverzŸglich schriftlich mitzuteilen. Sie hat 

unverzŸglich fŸr die †bertragung der bei KŸn-

digung noch auf dem Treuhandkonto beÞnd-

lichen Kapitaleinlagen auf ein von der Gesell-

schaft zu benennendes Konto zu sorgen.

¤ 6 Schlussbestimmungen

6.1. Jede €nderung oder ErgŠnzung dieses 

Vertrages bedarf der Schriftform, die mŸndlich 

nicht abgedungen werden kann. Nebenabre-

den wurden nicht getroffen.

6.2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages 

unwirksam sein oder werden, so wird die GŸl-

tigkeit des Vertrages hierdurch nicht berŸhrt. 

Vielmehr gilt in diesem Falle eine solche Be-

stimmung als vereinbart, durch die der mit der 

unwirksamen Bestimmung beabsichtigte wirt-

schaftliche Zweck rechtswirksam weitestge-

hend erreicht wird. Entsprechendes gilt, wenn 

bei DurchfŸhrung dieses Vertrages eine rege-

lungsbedŸrftige LŸcke offenbar wird.

Aurich, den 07.02.2011

…KORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG, 

vertreten durch die KomplementŠrin tg Beteili-

gungsgesellschaft mbH 

gez. Tjark Goldenstein, GeschŠftsfŸhrer

gez. Gerold Schmidt, GeschŠftsfŸhrer

SW Unitax GmbH

gez. Frank-Michael Sutor, GeschŠftsfŸhrer
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Sofern der Beitritt des Anlegers (Verbrau-
chers) nicht unmittelbar Ÿber den Anla-
gevermittler erfolgt, sondern im Wege 
des Fernabsatzes durch so genannte 
Fernkommunikationsmittel (Brief, Tele- 
fon, Telefax, elektronische Medien wie 
E-Mail, Internet), sind nach ¤ 312c BŸr-
gerliches Gesetzbuch (BGB) in Verbin-
dung mit Artikel 246 ¤ 1 und ¤ 2 EGBGB 
dem Anleger folgende Informationen 
zur VerfŸgung zu stellen:

Allgemeine Informationen zu den 
Beteiligten Anbieterin/ Prospekt-
verantwortliche
…KORENTA AG, Kornkamp 2, 26605 
Aurich, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichtes Aurich unter HRB 
201428. Vorstandsvorsitzender: Tjark 
Goldenstein, weiterer Vorstand: Gerold 
Schmidt. HauptgeschŠftstŠtigkeit: Kon-
zeptionierung sowie die Emission von 
Beteiligungen an škologisch orientierten 
Personengesellschaften.

Emittent (Fondsgesellschaft)
…KORENTA Neue Energien VI GmbH & 
Co. KG, Kornkamp 2, 26605 Aurich, ein-
getragen im Handelsregister des Amts-
gerichtes Aurich unter HRA 201184. 
HauptgeschŠftstŠtigkeit: der Erwerb, 
das Halten und die Verwaltung von 
Unternehmensbeteiligungen an Gesell-
schaften, die Energieerzeugungsanlagen 
aus dem Bereich der Erneuerbaren Ener-
gien errichten und selbst betreiben.

GeschŠftsfŸhrung/persšnlich haf-
tende Gesellschafterin
tg Beteiligungsgesellschaft mbH, Korn-
kamp 2, 26605 Aurich, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichtes Aurich 
unter HRB 200108. GeschŠftsfŸhrer 
sind: Tjark Goldenstein und Gerold 
Schmidt. HauptgeschŠftstŠtigkeit: Ge-
schŠftsfŸhrung sowie †bernahme der 
persšnlichen Haftung bei Handelsgesell-

schaften, insbesondere die Beteiligung 
als persšnlich haftende Gesellschafte-
rin an Publikumsgesellschaften in der 
Rechtsform einer Kommanditgesell-
schaft.

Treuhandkommanditistin
SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 2, 
26605 Aurich unter HRB 200288, Ge-
schŠftsfŸhrer: Mario Behrends. Hauptge-
schŠftstŠtigkeit: TreuhŠnderisches Halten 
von Kommanditbeteiligungen und aller 
GeschŠfte, die diesem Zweck zu dienen 
geeignet sind.

Die vorstehend aufgefŸhrten Gesell-
schaften unterliegen nicht der Aufsicht 
einer speziellen Aufsichtsbehšrde, so-
weit es um den Vertrieb von Fondsbetei-
ligungen geht. Hinsichtlich eines etwai-
gen Vermittlers beachten Sie hierzu bitte 
dessen Informationen.

Vermittler der Kapitalanlage
Die Bank/Sparkasse oder der Vermitt-
ler, Ÿber die/den Sie den Prospekt, die 
BeitrittserklŠrung und die Widerrufs-
belehrung erhalten haben, wird Ihnen 
gegenŸber als Vermittler(in) der Fonds-
gesellschaft tŠtig. Die ladungsfŠhige 
Anschrift der vorgenannten Personen 
ergibt sich aus den Ihnen von der Bank/ 
Sparkasse oder den sonstigen Vermitt-
lern zugesandten oder Ÿberlassenen 
Unterlagen sowie der BeitrittserklŠrung. 

Informationen zu Beteiligungsver-
hŠltnissen 
Der Beteiligungsprospekt zum Beteili-
gungsangebot …KORENTA Neue Ener-
gien VI GmbH & Co. KG vom 09.02.2011 
mit dem auf S. 79 - 86 abgedruckten 
Gesellschaftsvertrag, dem auf S. 87 - 91 
abgedruckten Treuhand- und Verwal-
tungsvertrag sowie der BeitrittserklŠ-
rung enthalten die wesentlichen Infor-
mationen in detaillierter Form. Wegen 

der Einzelheiten wird ergŠnzend hierauf 
verwiesen. Die aufmerksame LektŸre 
des Prospekts kann nicht durch diese 
Mitteilung ersetzt werden.

Wesentliche Leistungsmerkmale 
der Kapitalanlage
SŠmtliche wesentlichen Merkmale der 
Kapitalanlage ergeben sich aus dem Be-
teiligungsprospekt. Die Beteiligung an 
der …KORENTA Neue Energien VI GmbH 
& Co. KG bietet dem Anleger die Mšg-
lichkeit, sich unternehmerisch indirekt 
an bereits errichteten und tŠtigen Gesell-
schaften zu beteiligen, indem die …KO-
RENTA Neue Energien VI GmbH & Co. 
KG Unternehmensbeteiligungen dieser 
Gesellschaften, die Energieerzeugungs-
anlagen unterhalten und verwalten, 
erwirbt. Diese Gesellschaften betreiben 
Windparks, Biogas- und Solaranlagen. 
Die Anlagen erzeugen Energie, die 
verŠu§ert wird. Die VergŸtung hierfŸr 
erfolgt nach den GrundsŠtzen des Er-
neuerbare Energien Gesetzes (EEG) bzw. 
entsprechender Regelungen im europŠ-
ischen Ausland, soweit die Anlagen au-
§erhalb Deutschland betrieben werden. 
Der Anleger wird am wirtschaftlichen 
Erfolg der Gesellschaften, deren Anteile 
die Fondsgesellschaft erwirbt und hŠlt, 
entsprechend seiner Beteiligungsquote 
und nach den GrundsŠtzen der fŸr ihn 
geltenden vertraglichen und gesetz-
lichen Regeln beteiligt. Mit Annahme 
der BeitrittserklŠrung durch die Treu-
handkommanditistin kommt ein Treu-
hand- und Verwaltungsvertrag zwischen 
dem Anleger und der SG-Treuhand 
GmbH zustande.

Der Anleger verzichtet jeweils auf den 
Zugang der AnnahmeerklŠrung. Zu wei-
teren Einzelheiten der Abwicklung lesen 
teilung von €nderungen. Zeichnungs-
schluss ist voraussichtlich spŠtestens der 
31.12.2012, sofern der Fonds nicht vor-
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Sie bitte den Abschnitt ãBeitrittshinwei-
seÒ auf der Seite 98 dieses Verkaufspro-
spektes. Eine Verpßichtung, die Beitritts-
erklŠrung des Anlegers anzunehmen, 
besteht nicht. Bei nicht fristgerechter 
Zahlung der Einlageverpßichtung ist die 
Emittentin berechtigt, anfallende Ver-
zugszinsen geltend zu machen sowie 
evtl. darŸber hinausgehenden Schaden. 
Sie ist auch zum Ausschluss des betrof-
fenen Anlegers berechtigt. Vertragsstra-
fen sind nicht vorgesehen.

Laufzeit der Beteiligung
Die Laufzeit der Beteiligung ist bis zum 
31.12.2022 befristet. Eine ordentliche 
KŸndigung ist bis zum 31.12.2022 
ausgeschlossen. Eine KŸndigung aus 
wichtigem Grund bleibt hiervon unbe-
rŸhrt. Die KŸndigung hat schriftlich mit 
eingeschriebenem Brief gegenŸber der 
…KORENTA Neue Energien VI GmbH & 
Co. KG, Kornkamp 2, 26605 Aurich zu 
erfolgen.

Beteiligungsbetrag/Steuern/ 
Kosten
Der Anleger hat eine Einlage zu leisten. 
Diese betrŠgt mindestens 10.000 Euro. 
Hšhere Beteiligungen mŸssen durch 
1.000 ohne Rest teilbar sein. Die Hšhe 
der Beteiligung bestimmt sich im †b-
rigen nach dem vom Anleger benannten 
Betrag. Der Anleger hat zudem ein Agio 
in Hšhe von 5 Prozent bezogen auf die 
Einlage zu zahlen. Einlage und Agio sind 
nach Annahme der BeitrittserklŠrung auf 
das in der BeitrittserklŠrung genannte 
Konto zu leisten. 

Auf die von der …KORENTA Neue Ener-
gien VI GmbH & Co. KG zu leistenden 
Steuern wird in den steuerlichen Grund-
lagen S. 66 ff. dieses Verkaufsprospektes 
hingewiesen. Die Einkommensteuer fŠllt 
direkt bei dem einzelnen Anleger an. Zu 

den Einzelheiten der steuerlichen Aus-
wirkungen der Beteiligung fŸr den An-
leger wird auf den Seiten 67 ff. im Ver-
kaufsprospekt verwiesen.

Liefer- und Versandkosten werden nicht 
berechnet. Bei Umwandlung der treu-
geberischen Beteiligung in eine Beteili-
gung als Direktkommanditist trŠgt der 
Anleger die hierfŸr anfallenden Kosten 
(Notar und Handelsregister). SpeziÞsch 
zusŠtzliche Kosten fŸr die Benutzung 
von Fernkommunikationsmitteln wer-
den dem Anleger von der …KORENTA 
Neue Energien VI GmbH & Co. KG nicht 
in Rechnung gestellt. 

Anwendbares Recht, Gerichts-
stand, Sprachen
Die Beteiligungsgesellschaft und sŠmt-
liche VertrŠge einschlie§lich des Treu-
hand- und Verwaltungsvertrages unter-
liegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Dies gilt auch fŸr alle vorver-
traglichen Rechtsbeziehungen zwischen 
den Beteiligten, insbesondere zwischen 
dem Anleger und der TreuhŠnderin. Als 
Gerichtsstand ist in sŠmtlichen VertrŠ-
gen, soweit zulŠssig, der Sitz der jewei-
ligen Gesellschaft vereinbart. Der Ver-
kaufsprospekt einschlie§lich der darin 
enthaltenen wesentlichen VertrŠge ist in 
deutscher Sprache verfasst. Die Kommu-
nikation zwischen der Gesellschaft, der 
TreuhŠnderin und dem Anleger erfolgt 
in deutscher Sprache.

GŸltigkeitsdauer der zur VerfŸ-
gung gestellten Information
Diese Informationen gelten bis zur Mit-
teilung von €nderungen. Zeichnungs-
schluss ist voraussichtlich spŠtestens der 
31.12.2012, sofern der Fonds nicht vor-
her geschlossen wird.

Streitschlichtung/Einlagen- 
sicherung
Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
der BeitrittserklŠrung zur …KORENTA 
Neue Energien VI GmbH & Co. KG kann 
die bei der Deutschen Bundesbank ein-
gerichtete Schlichtungsstelle (Adresse: 
Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstel-
le, Wilhelm-Epstein-Str.1, 60431 Frank-
furt) angerufen werden. Im Ÿbrigen 
Streitfall entscheiden die zustŠndigen 
deutschen Gerichte.

Garantiefonds
Einen Garantiefonds oder andere Ent-
schŠdigungsregelungen gibt es nicht. 
Eine Verzinsung der Einlage erfolgt nicht. 

Widerrufsrecht
Dem Anleger steht ein Widerrufsrecht 
zu. Die Einzelheiten des Widerrufs und 
seiner Rechtsfolgen ergeben sich aus 
der in der BeitrittserklŠrung enthal-
tenen Widerrufsbelehrung. 
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Agio
Aufschlag auf die Beteiligungssumme, 
der zur anteiligen Finanzierung der Emis-
sionskosten dient.

Anbieterin
Initiator, Prospektherausgeber, Prospekt-
verantwortlicher.

Auszahlung
Die Auszahlung ist die anteilige Vertei-
lung liquider Mittel an die Anleger. Sie 
wird in anderen Verkaufsprospekten 
hŠuÞg auch als AusschŸttung bezeich-
net. Ihre Hšhe orientiert sich an der frei 
verfŸgbaren LiquiditŠt der Gesellschaft.

BaFin
AbkŸrzung fŸr die Bundesanstalt fŸr Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht in Bonn und 
Frankfurt/Main. Seit dem 1. Juli 2005 
mŸssen Verkaufsprospekte fŸr geschlos-
sene Fonds vor Vertriebsstart von der 
BaFin formal geprŸft und ihre Veršffent-
lichung gestattet werden. Die inhaltliche 
Richtigkeit der im Prospekt gemachten 
Angaben ist nicht Gegenstand der PrŸ-
fung durch die BaFin. 

Blind Pool
Die Vermšgenswerte/Anlageobjekte, in 
die das Beteiligungskapital investiert wird, 
stehen bei Beteiligung des Anlegers 
noch nicht fest. Die im Prospekt genann-
ten Investitionskriterien legen allerdings 
fest, welchen Voraussetzungen die Ver- 
mšgenswerte entsprechen mŸssen.  

Carbon footprint (engl.)
Der Begriff steht fŸr den CO2-Fu§ab-
druck oder eine Treibhausgasbilanz. 
Man unterscheidet grundsŠtzlich zwi-
schen einer unternehmensbezogenen 
CO2-Bilanz und der produktbezogenen 
CO2-Bilanz. Der CO2-Fu§abdruck eines 
Verbrauchers  bezieht sich auf eine Pe-
riode, Ÿblicherweise ein Jahr, und ermit-
telt die CO2-Emissionen, die er durch alle 
AktivitŠten, gebrauchte Produkte, Ver-
brŠuche etc. verursacht.

CO2 (Kohlendioxid)
Kohlendioxid ist ein geruchs- und farb-
loses Gas, das durch Atmung von Lebe-
wesen, durch Zersetzung organischen 

Materials und durch Verbrennung er-
zeugt wird. Es ist ein Treibhausgas, das 
zur globalen ErderwŠrmung beitrŠgt. Es 
hindert die WŠrmestrahlung daran, in 
den Weltraum zu entweichen.

EEG
Gesetz zum Vorrang Erneuerbarer Ener-
gien. Es ist seit dem 1. April 2000 in 
Kraft und regelt die Abnahme und Ver-
gŸtung vom Strom aus regenerativen 
Energiequellen durch die Energieversor-
gungsunternehmen.

EinspeisevergŸtung
Die EinspeisevergŸtung fŸr Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen wird im 
EEG geregelt. Die VergŸtungssŠtze vari-
ieren je nach EnergietrŠger, Leistung und 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme der tech-
nischen Anlagen zur Stromerzeugung. 
Die VergŸtung erfolgt durch Energie-
versorgungsunternehmen, die zur Ab-
nahme des ãgrŸnen StromsÒ verpßichtet 
sind.

Eigenkapital
Mittel, die den EigentŸmern (z.B. Gesell-
schaftern) gehšren.

Emittent
Weitere Bezeichnung fŸr die Beteili-
gungsgesellschaft, an der sich der Anle-
ger beteiligt. Im Verkaufsprospekt auch 
Fondsgesellschaft oder Gesellschaft ge-
nannt.

Fremdkapital
Mittel, die durch Dritte Ÿber einen be-
stimmten Zeitraum zur VerfŸgung ge-
stellt werden, z. B. Darlehen von Ban-
ken.

GW
1 GW (Gigawatt) = 1.000.000.000 Watt

KapitalrŸckßuss/Kapitalßussrechung
Die Summe der an den Anleger auszu-
kehrenden laufenden Auszahlungen 
und der Anteil am Verkaufserlšs nach 
Außšsung des Fonds. Die Kapitalßuss-
rechnung ist eine Prognose und stellt 
den mšglichen Verlauf der Auszah-
lungen Ÿber die Fondslaufzeit dar.

Mittelverwendungskontrolle
Eine unabhŠngige Drittstelle gibt der 
Fondsgesellschaft Ÿberlassene Investi-
tionsmittel nur gemŠ§ dem Mittelver-
wendungsplan und zusammen mit der 
GeschŠftsfŸhrung der Fondgesellschaft 
frei.

Mitunternehmer
Jeder Anleger wird im steuerlichen Sinn 
mit Erwerb der Beteiligung als Unterneh-
mer betrachtet, da er anteilig das Risiko 
der Gesellschaft mit trŠgt

Spitzenlast
Anlagenleistung, die benštigt wird, um 
auch bei schwankendem Stromverbrauch 
die Versorgung sicher zu stellen. Spitzen-
laststrom ist teurer als Grundlaststrom.

TWh
Eine Wattstunde ist eine Einheit der Ar-
beit. Sie beschreibt jene Menge an Lei-
stung, welche in einer Stunde verrichtet 
werden kann. ãTeraÒ ist die Vorsilbe fŸr  
1 Million. Eine Terawattstunde (TWh)
entspricht also einer Million Wattstun-
den. Zum Vergleich: In Deutschland 
werden jŠhrlich rund 540 TWh Strom 
verbraucht. 

Zahlstelle
Einrichtung der Emittentin zur Verwal-
tung der Vermšgensanlagen und deren 
Einzahlung sowie Auszahlung der Aus-
schŸttungen. Au§erdem die Stelle, die 
den Verkaufsprospekt zur kostenlose 
Ausgabe bereithŠlt. 

Zeichnungssumme
Kapitaleinlage zzgl. Agio

Zeichnungsfrist
Zeitraum, in dem die Zeichnung der auf-
gelegten Beteiligung mšglich ist.

Zweitmarkt
Unter dem Zweitmarkt von Fondsantei-
len versteht man den Markt, in dem Kom-
manditanteile aus bestehenden Fonds- 
gesellschaften wŠhrend deren Vertrags-
laufzeit gehandelt werden.
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Der Beitritt zu der Beteiligungsge-
sellschaft wird mit der Annahme der 
BeitrittserklŠrung durch die Treuhand-
kommanditistin SG-Treuhand GmbH 
wirksam. Das šffentliche Angebot be-
ginnt einen Tag nach der Veršffentli-
chung des Verkaufsprospekts gemŠ§ 
¤ 9 Verkaufsprospektgesetz und endet 
mit der Platzierung des vorgesehenen 
Emissionskapitals oder der vorzeitigen 
Schlie§ung des Beteiligungsangebotes, 
spŠtestens jedoch am 31.12.2012.

Mindestbeteiligung
Die Mindestzeichnungssumme betrŠgt 
10.000 Euro zuzŸglich 5 Prozent Agio.  
Hšhere BetrŠge mŸssen durch 1.000 
ohne Rest teilbar sein. Die vom Anleger 
zu zahlende Gesamtsumme ist abhŠn-
gig von der Hšhe, mit der er sich an 
der Fondsgesellschaft beteiligen mšchte 
(Zeichnungssumme). 

Beitritts- und Zahlungstermin
Die Zeichnungssumme ist sofort nach 
Erhalt der AnnnahmeerklŠrung einzu-
zahlen. 

Einzahlungskonto/Treuhandkonto
Einzahlungen sind auf das in der Bei-
trittserklŠrung genannte Mittelverwen-
dungskonto zu leisten:

Zahlstelle
Die Zahlstelle SG-Treuhand GmbH, Korn-
kamp 2, 26605 Aurich, fŸhrt bestim-
mungsgemŠ§ Zahlungen an die Anle-

ger aus. Die Zahlstelle …KORENTA AG, 
Kornkamp 2, 26605 Aurich, hŠlt den 
Verkaufsprospekt zur kostenlosen Aus-
gabe bereit. 

Handelsregistereintragungen
Die SG-Treuhand GmbH wird als Treu-
hŠnderin fŸr die Anleger unmittelbar 
in das Handelsregister eingetragen. Die 
Anleger haben das Recht, sich nach 
Ma§gabe des Gesellschafts- sowie des 
Treuhand- und Verwaltungsvertrages  
direkt in das Handelsregister eintragen 
zu lassen. FŸr die mšgliche Umwand-
lung seiner Beteiligung als Treugeber in 
eine direkte Beteiligung hat der Anleger 
die Kosten zu tragen.

Vertriebshinweis
Das Emissionskapital wird durch die 
Vertriebsbeauftragte der …KORENTA 
Neue Energien VI GmbH & Co. KG, die 
…KORENTA AG platziert, die ihrerseits 
entsprechende Vertriebsvereinbarungen 
mit Dritten abschlie§t. SŠmtliche Ver- 
triebsbeauftragte sind selbstŠndige  
Unternehmer. Sie sind nicht berechtigt, 
von diesem Verkaufsprospekt abwei- 
chende Angaben zu tŠtigen oder Zusi-
cherungen zu geben.

Prospekthaftung
Die gesetzliche Prospekthaftung der An-
bieterin setzt unter anderem voraus, dass 
Anleger die Vermšgensanlage binnen 

sechs Monaten nach erstmaliger Ver-
šffentlichung des Verkaufsprospektes 
erworben haben mŸssen, da ¤ 44 Abs. 1 
Satz 1 BšrsG gemŠ§ ¤ 13 Abs. 1 Verk-
ProspG auch auf geschlossene Fonds 
Anwendung Þndet. Die Anbieterin 
…KORENTA AG hŠlt diese EinschrŠn-
kung der gesetzlichen Prospekthaftung 
nicht fŸr anlegergerecht. Sie bietet 
deshalb den Anlegern der …KORENTA 
Neue Energien VI GmbH & Co. KG an, 
dass der gesetzlichen Prospekthaftung 
nicht die Tatsache entgegensteht, dass 
die Anleger den von ihr angebotenen 
Fonds spŠter als sechs Monate nach 
erstmaliger Veršffentlichung des Ver-
kaufsprospektes zeichnen. 

Angabenvorbehalt
Alle hier aufgefŸhrten Angaben, Progno-
sen Ÿber Entwicklungen, Berechnungen 
sowie die steuerlichen und rechtlichen 
Grundlagen wurden von der Prospekt-
verantwortlichen dieses Beteiligungsan-
gebotes, der …KORENTA AG mit Sorg-
falt zusammengestellt. Eine Haftung fŸr 
den Eintritt der in diesem Verkaufspros-
pekt enthaltenen Prognosen wird nicht 
Ÿbernommen. FŸr den Inhalt des Ver-
kaufsprospektes sind nur die bis zum 
Datum der Aufstellung bekannten oder 
erkennbaren Sachverhalte ma§geblich. 
Alle Angaben in diesem Verkaufspros-
pekt basieren auf den abgeschlossenen 
VertrŠgen sowie MarkteinschŠtzungen, 
die ihrerseits auf Erfahrungen und Er-
wartungen der …KORENTA AG beruhen.

Dieses Beteiligungsangebot ist nur fŸr 
Anleger geeignet, die bei negativer Ent-
wicklung einen entstehenden Verlust 
bis zum Totalverlust hinnehmen kšnnen 
(ausfŸhrlich ãRisiken der BeteiligungÒ, 
Seite 16 ff.). Kapitalanlegern wird emp-
fohlen, diesen Verkaufsprospekt mit den 
anderen Ihnen Ÿbergebenen Unterlagen 
aufzubewahren.

SW Unitax GmbH
Steuerberatergesellschaft
Sparkasse Aurich-Norden
Konto-Nr. 145062774
BLZ 283 500 00
Verwendungszweck: …KORENTA NE VI

SG-Treuhand GmbH

Kornkamp 2

26605 Aurich

Wenn Sie sich an der …KORENTA 

Neue Energien VI GmbH & Co. KG 

beteiligen mšchten, senden Sie  

bitte die ausgefŸllte und unter-

schriebene BeitrittserklŠrung an:
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Anbieterin der Beteiligung und  
Prospektverantwortliche

…KORENTA AG
Kornkamp 2
26605 Aurich

Quellen 
Bundesverband Erneuerbare Energien e. V. (BEE)
Bundesumweltministerium fŸr Umwelt, Naturschutz  
und Reaktorsicherheit (BMU)
Deutsches Institut fŸr Wirtschaftsforschung (DIW)
Verband Geschlossene Fonds e. V.
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